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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz 
zur Neuregelung des Brandschutzes, 

der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes
Vom 17. Dezember 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung 

und des Katastrophenschutzes

213

Artikel 1
Gesetz 

über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz (BHKG)

Inhaltsübersicht

Teil 1
Ziel und Anwendungsbereich, Aufgaben und Träger

§ 1 Ziel und Anwendungsbereich

§ 2 Aufgabenträger

§ 3 Aufgaben der Gemeinden

§ 4 Aufgaben der Kreise

§ 5 Aufgaben des Landes

§ 6  Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophen-
schutz auf dem Rhein

Teil 2
Organisationen

Kapitel 1: Feuerwehr

§ 7 Arten

§ 8 Berufsfeuerwehren

§ 9 Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr

§ 10 Hauptamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr

§ 11 Leitung der Freiwilligen Feuerwehr

§ 12  Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister, 
Bezirksbrandmeisterinnen und Bezirksbrand-
meister

§ 13 Kinderfeuerwehren, Jugendfeuerwehren

§ 14 Pfl ichtfeuerwehren

§ 15 Betriebsfeuerwehren

§ 16 Werkfeuerwehren

§ 17 Verbände der Feuerwehren

Kapitel 2: Katastrophenschutz

§ 18 Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen

§ 19 Regieeinheiten

Kapitel 3:
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Angehörigen 
der Feuerwehren und Helferinnen und Helfern 

im Katastrophenschutz

§ 20 Dienstpfl ichten, Freistellung

§ 21 Lohnfortzahlung, Verdienstausfall

§ 22  Auslagenersatz, Aufwandsentschädigung, Ersatz 
von Schäden

Teil 3
Gesundheitswesen

§ 23 Einsatz im Rettungsdienst

§ 24 Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

Teil 4
Einrichtungen, vorbeugende und vorbereitende 

Maßnahmen

Kapitel 1: Vorbeugender Brandschutz

§ 25 Brandschutzdienststelle

§ 26 Brandverhütungsschau

§ 27 Brandsicherheitswachen

Kapitel 2:
Einrichtungen und vorbereitende Maßnahmen 

für Schadens- und Großeinsatzlagen 
sowie Katastrophen

§ 28  Einheitliche Leitstelle für den Brandschutz, die 
Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den 
Rettungsdienst

§ 29  Pfl ichten der Betreiberinnen und Betreiber von An-
lagen oder Einrichtungen, von denen besondere Ge-
fahren ausgehen

§ 30  Externe Notfallpläne für schwere Unfälle mit ge-
fährlichen Stoffen

§ 31  Externe Notfallpläne für bergbauliche Abfallent-
sorgungseinrichtungen

§ 32  Ausbildung, Fortbildung und Übungen

Teil 5
Durchführung der Abwehrmaßnahmen

Kapitel 1: Einsatzleitung

§ 33 Einsatzleitung

§ 34 Befugnisse der Einsatzleitung

Kapitel 2: Krisenmanagement

§ 35 Grundsätze für das Krisenmanagement

§ 36 Krisenstab bei Großeinsatzlagen und Katastrophen

§ 37  Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen und Katastro-
phen

§ 38 Auskunftsstelle

Kapitel 3: Überörtliche Hilfeleistung

§ 39 Gegenseitige und landesweite Hilfe

§ 40 Auswärtige Hilfe

Teil 6
Rechte und Pfl ichten der Bevölkerung

§ 41 Vermeidung von Gefahren

§ 42 Meldepfl icht

§ 43 Hilfeleistungspfl ichten 

§ 44  Pfl ichten der Grundstückseigentümerinnen und -ei-
gentümer, Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer

§ 45 Entschädigung

§ 46 Verarbeitung personenbezogener Daten

§ 47 Datenübermittlung

§ 48 Einschränkung von Grundrechten

§ 49 Bußgeldvorschriften

Teil 7
Kosten

§ 50 Kostenträger

§ 51  Kosten der anerkannten Hilfsorganisationen, Zu-
wendungen des Landes

§ 52 Kostenersatz
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Teil 8
Aufsicht

§ 53 Aufsichtsbehörden

§ 54 Unterrichtungs- und Weisungsrechte

Teil 9
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 55 Zuständigkeiten anderer Behörden

§ 56 Verordnungs- und Satzungsermächtigungen

§ 57 Anhörung von Verbänden

§ 58 Übergangsbestimmungen

§ 59 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Teil 1
Ziel und Anwendungsbereich, Aufgaben und Träger

§ 1 
Ziel und Anwendungsbereich

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, zum Schutz der Bevölke-
rung vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zu ge-
währleisten

1.  bei Brandgefahren (Brandschutz),

2.   bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notstän-
den, die durch Naturereignisse, Explosionen oder 
ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleis-
tung) und

3.   bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastro-
phenschutz).

(2) Im Sinne von Absatz 1 Nummer 3 ist:

1.   eine Großeinsatzlage, ein Geschehen, in dem Leben 
oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder er-
hebliche Sachwerte gefährdet sind und aufgrund 
eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rück-
wärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich 
ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht 
mehr gewährleistet werden kann. Vergleichbare Ereig-
nisse in kreisfreien Städten gelten ebenfalls als Groß-
einsatzlage;

2.   eine Katastrophe ein Schadensereignis, welches das 
Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Ver-
sorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Le-
bensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so un-
gewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich 
beeinträchtigt, dass der sich hieraus ergebenden Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam be-
gegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden 
und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten 
Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung der 
zuständigen Katastrophenschutzbehörde zusammen-
wirken.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht, soweit vorbeugende und ab-
wehrende Maßnahmen nach Absatz 1 aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften gewährleistet sind. Bis zum Eingrei-
fen der danach zuständigen Stelle treffen die in § 2 Ab-
satz 1 genannten Aufgabenträger unter Beachtung ihrer 
Aufgaben nach Absatz 1 im Wege des ersten Zugriffs bei 
bestehender oder unmittelbar bevorstehender konkreter 
Gefährdung von Leben, Tieren, Gesundheit, natürlichen 
Lebensgrundlagen oder Sachen die erforderlichen Maß-
nahmen.

(4) Der Brandschutz, die Hilfeleistung und der Katastro-
phenschutz bauen auf der Selbsthilfefähigkeit der Be-
völkerung auf und ergänzen diese um die im öffentlichen 
Interesse gebotenen Maßnahmen.

§ 2 
Aufgabenträger

(1) Aufgabenträger sind

1.   die Gemeinden für den Brandschutz und die Hilfeleis-
tung,

2.   die Kreise für den Brandschutz und die Hilfeleistung, 
soweit ein überörtlicher Bedarf besteht,

3.   die Kreise und die kreisfreien Städte für den Katast-
rophenschutz und

4.   das Land für die zentralen Aufgaben des Brandschut-
zes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes.

(2) Die Gemeinden und Kreise nehmen die Aufgaben 
nach diesem Gesetz als Pfl ichtaufgaben zur Erfüllung 
nach Weisung wahr.

(3) Gemeinden und Kreise können zur Wahrnehmung 
einzelner Aufgaben nach diesem Gesetz öffentlich-recht-
liche Vereinbarungen gemäß den Regelungen des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. 
S.  621) in der jeweils geltenden Fassung abschließen. 
Dabei sind die Belange der ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen besonders zu berücksichtigen.

§ 3 
Aufgaben der Gemeinden

(1) Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhal-
ten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entspre-
chende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche 
Einrichtungen. Sie sind im Katastrophenschutz und bei 
der Umsetzung der von dem für Inneres zuständigen Mi-
nisterium ergangenen Vorgaben zur landesweiten Hilfe 
unter Federführung des Kreises zur Mitwirkung ver-
pfl ichtet und gemeinsam mit dem Kreis für die Warnung 
der Bevölkerung verantwortlich.

(2) Die Gemeinden treffen Maßnahmen zur Verhütung 
von Bränden. Sie stellen eine den örtlichen Verhältnissen 
angemessene Löschwasserversorgung sicher. Stellt die 
Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer Stellung-
nahme der zuständigen Brandschutzdienststelle fest, 
dass im Einzelfall wegen einer erhöhten Brandlast oder 
Brandgefährdung eine besondere Löschwasserversor-
gung und -rückhaltung erforderlich ist, hat hierfür die 
Eigentümerin oder der Eigentümer, die Besitzerin oder 
der Besitzer oder ein sonstiger Nutzungsberechtigter 
Sorge zu tragen.

(3) Die Gemeinden haben unter Beteiligung ihrer Feuer-
wehr Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Ein-
satz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzuset-
zen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben.

(4) Die Gemeinden sorgen nach Maßgabe des §  32 für 
die Aus- und Fortbildung der Angehörigen ihrer Feuer-
wehr.

(5) Die Gemeinden sollen ihre Einwohner über die Ver-
hütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit 
Feuer, das Verhalten bei Bränden (Brandschutzerziehung 
und Brandschutzaufklärung) und über Möglichkeiten 
der Selbsthilfe aufklären.

(6) Die Bezirksregierung kann den Gemeinden nach Be-
teiligung der Kreise zusätzliche Einsatzbereiche für ihre 
Feuerwehr auf Bundesautobahnen, autobahnähnlichen 
Straßen sowie Wasserstraßen und Eisenbahnstrecken zu-
weisen. Berührt ein Einsatzbereich mehrere Regierungs-
bezirke, so entscheidet das für Inneres zuständige Minis-
terium.

(7) Für die kreisfreien Städte gilt § 4 Absatz 2 bis 6 ent-
sprechend.

§ 4 
Aufgaben der Kreise

(1) Die Kreise unterhalten Einheiten und Einrichtungen 
für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein 
überörtlicher Bedarf besteht. Sie beraten und unterstüt-
zen die kreisangehörigen Gemeinden in der Wahrneh-
mung der ihnen obliegenden Aufgaben, soweit dafür ein 
Bedarf besteht. Nach Maßgabe des § 32 sorgen sie für die 
weitergehende Aus- und Fortbildung der Feuerwehran-
gehörigen ihrer kreisangehörigen Gemeinden. Gemein-
sam mit ihren kreisangehörigen Gemeinden sind sie für 
die Warnung der Bevölkerung verantwortlich.

(2) Die Kreise treffen die erforderlichen Maßnahmen zur 
Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und 
Katastrophen. Sie leiten und koordinieren den Einsatz 
zur Gefahrenabwehr. Hierfür halten sie Einheiten sowie 
Einrichtungen vor.
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(3) Die Kreise haben Pläne für Großeinsatzlagen und 
Katastrophen (Katastrophenschutzpläne) sowie Sonder-
schutzpläne für besonders gefährliche Objekte (§ 29 Ab-
satz 1), Betriebsbereiche mit erweiterten Pfl ichten (§ 30) 
und bergbauliche Abfallentsorgungseinrichtungen (§ 31) 
aufzustellen. Diese sind, soweit nicht anders geregelt, 
spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Die kreisan-
gehörigen Gemeinden sind zu beteiligen.

(4) Die Kreise unterhalten nach Maßgabe des § 28 eine 
einheitliche Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst 
sowie nach Maßgabe des § 38 eine Auskunftsstelle.

(5) Die Kreise unterrichten sich gegenseitig, soweit eine 
Gefährdung benachbarter Gebietskörperschaften nicht 
sicher auszuschließen ist sowie in den Fällen, in denen 
im eigenen Zuständigkeitsbereich die Warnung und In-
formation der Bevölkerung durchgeführt wurde.

(6) Die Kreise legen fest, wann die Mittel zur Bewälti-
gung von Großeinsatzlagen und Katastrophen auch zu 
Zwecken eingesetzt werden, die keine Ereignisse nach 
§ 1 Absatz 2 sind.

§ 5 
Aufgaben des Landes

(1) Das Land fördert den Brandschutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz durch Zuwendungen an die 
Gemeinden und Kreise, durch Beschaffungen und eigene 
organisatorische und konzeptionelle Maßnahmen insbe-
sondere für landesweit koordinierte Hilfe. Die Bezirksre-
gierungen stellen für die landesweit koordinierte Hilfe in 
Absprache mit den Aufgabenträgern Alarm- und Ein-
satzpläne auf, die spätestens alle fünf Jahre fortzuschrei-
ben und ereignisbezogen anzupassen sind.

(2) Das Land hält beim für Inneres zuständigen Ministe-
rium einen Krisenstab der Landesregierung und bei den 
Bezirksregierungen Krisenstäbe vor, die bei Bedarf zu 
aktivieren sind.

(3) Das Land unterhält eine zentrale Aus- und Fortbil-
dungsstätte mit Kompetenzzentren zur Verbesserung und 
Weiterentwicklung des Brandschutzes, der Hilfeleistung 
und des Katastrophenschutzes.

(4) Das Land unterstützt die Sicherheitsforschung und 
-normung im Anwendungsbereich dieses Gesetzes.

(5) Das Land trifft die erforderlichen zentralen Maßnah-
men. Es kann den Einsatz der Feuerwehren und der wei-
teren Einheiten des Katastrophenschutzes sowie Übun-
gen anordnen.

§ 6 
Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz 

auf dem Rhein

(1) Für den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Ka-
tastrophenschutz auf dem Rhein (Gefahrenabwehr auf 
dem Rhein) werden Löschboote mit regionalen Einsatz-
bereichen vorgehalten. Der Betrieb der Löschboote ist 
Aufgabe der örtlich zuständigen Aufgabenträger des 
Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophen-
schutzes im regelmäßigen Einsatzbereich eines Lösch-
bootes.

(2) Das für Inneres zuständige Ministerium bestimmt die 
Organisation der Gefahrenabwehr auf dem Rhein. Es 
legt nach Anhörung der kommunalen Spitzenverbände 
die Einsatzbereiche der Löschboote fest.

(3) Die Aufgabenträger nach Absatz  1 Satz  2 im regel-
mäßigen Einsatzbereich eines Löschbootes regeln nach 
Festlegung des regelmäßigen Einsatzbereichs den Be-
trieb des Löschbootes durch eine öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit als Pfl ichtregelung. Solange die Auf-
gabenträger nach Satz  1 keine anderweitige Vereinba-
rung treffen, bilden sie eine Trägergemeinschaft. In der 
Trägergemeinschaft übernimmt einer von ihnen die Auf-
gabe der Gefahrenabwehr auf dem Rhein im Bereich der 
Trägergemeinschaft in seine Zuständigkeit (Kernträger). 
Soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird, 
ist dies der Träger, in dessen Gebiet das Löschboot stati-
oniert ist.

Teil 2
Organisation

Kapitel 1: Feuerwehr

§ 7 
Arten

(1) Feuerwehren im Sinne dieses Gesetzes sind öffentli-
che Feuerwehren (Berufsfeuerwehren, Freiwillige Feuer-
wehren, Pfl ichtfeuerwehren) und betriebliche Feuerweh-
ren (Betriebsfeuerwehren, Werkfeuerwehren).

(2) Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr sind die 
Feuerwehr der Gemeinde. Dies gilt auch für die Pfl icht-
feuerwehr.

(3) Bei den Feuerwehren sind die besonderen Belange 
der Menschen mit Behinderung angemessen zu berück-
sichtigen.

§ 8 
Berufsfeuerwehren

(1) Große kreisangehörige Gemeinden können neben 
einer Freiwilligen Feuerwehr eine Berufsfeuerwehr ein-
richten. Die kreisfreien Städte sind hierzu verpfl ichtet.

(2) Das Einsatzpersonal der Berufsfeuerwehren wird aus 
hauptamtlichen Kräften gebildet, die zu Beamtinnen 
und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes zu er-
nennen sind.

§ 9 
Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr

(1) Die im Einsatzdienst tätigen Angehörigen der Frei-
willigen Feuerwehr (Einsatzabteilung) sind freiwillig 
und ehrenamtlich im Dienst der Gemeinde tätig. Sie 
werden durch die Leiterin oder den Leiter der Feuerwehr 
aufgenommen, befördert und entlassen; die Leiterin oder 
der Leiter der Feuerwehr ist zugleich Vorgesetzte oder 
Vorgesetzter. Mit dem Eintritt in die Feuerwehr entsteht 
für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr die Ver-
pfl ichtung zur Teilnahme am Einsatz-, Übungs-, Ausbil-
dungs- und Fortbildungsdienst sowie an sonstigen Ver-
anstaltungen im Aufgabenbereich dieses Gesetzes auf 
Anforderung der Leiterin oder des Leiters der Feuer-
wehr.

(2) Einer Freiwilligen Feuerwehr können auch Personen 
angehören, die freiwillig und ehrenamtlich zur Erfüllung 
der Aufgaben der Feuerwehr nach diesem Gesetz auf an-
dere Weise als durch die Mitwirkung im Einsatzdienst 
beitragen. Absatz 1 fi ndet entsprechende Anwendung.

(3) Die Aufgabenträger des Brandschutzes fördern die 
Tätigkeit im Ehrenamt und widmen dem Ehrenamt zur 
Erhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr besondere 
Aufmerksamkeit.

§ 10 
Hauptamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr

Für den Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache der 
Freiwilligen Feuerwehr kann die Gemeinde hauptamtli-
che Kräfte einstellen, die zu Beamtinnen und Beamten 
des feuerwehrtechnischen Dienstes zu ernennen sind. 
Große kreisangehörige Städte und Mittlere kreisangehö-
rige Städte sind hierzu verpfl ichtet. Die Bezirksregierung 
kann Ausnahmen zulassen, wenn der Brandschutz und 
die Hilfeleistung in der Kommune gewährleistet sind.

§ 11 
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Der Rat bestellt auf Vorschlag der Kreisbrandmeiste-
rin oder des Kreisbrandmeisters und nach Anhörung der 
Feuerwehr durch die Gemeinde, eine Leiterin oder einen 
Leiter der Feuerwehr und bis zu zwei Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter (stellvertretende Leiterin der Feuer-
wehr, stellvertretender Leiter der Feuerwehr). Sie werden 
durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister er-
nannt. Soweit die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr 
ehrenamtlich tätig ist, ist sie oder er ebenso wie die 
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Stellvertreterinnen und Stellvertreter in ein Ehrenbeam-
tenverhältnis auf Zeit zu berufen. Bei der Anhörung 
nach Satz 1 ist die Kreisbrandmeisterin oder der Kreis-
brandmeister zu beteiligen.

(2) Verfügt die Freiwillige Feuerwehr über eine ständig 
mit mindestens sechs hauptamtlichen Funktionen für 
den Brandschutz und die Hilfeleistung besetzte Feuer-
wache, übernimmt deren Leiterin oder Leiter zugleich 
entweder die Funktion der Leiterin oder des Leiters der 
Feuerwehr oder die Funktion der stellvertretenden Leite-
rin oder des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr. Für 
die Wahrnehmung dieser Aufgabe gelten die Regelungen 
zur ehrenamtlichen Leiterin der Feuerwehr, zum ehren-
amtlichen Leiter der Feuerwehr und deren Vertreterin-
nen und Vertreter entsprechend.

(3) Die Amtszeit der ehrenamtlichen Leiterin der Feuer-
wehr, des ehrenamtlichen Leiters der Feuerwehr, der 
stellvertretenden Leiterinnen der Feuerwehr und der 
stellvertretenden Leiter der Feuerwehr beträgt sechs 
Jahre. Sie müssen für ihr Amt persönlich und fachlich 
geeignet sein und haben dieses, sofern eine Vertretung 
nicht möglich ist, so lange fortzuführen, bis eine Nach-
folgerin oder ein Nachfolger bestellt ist. Sie können von 
ihrem Amt aus persönlichen Gründen vorzeitig zurück-
treten. Die für Bedienstete der Gemeinde geltenden Be-
stimmungen des §  73 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt 
durch Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) ge-
ändert worden ist, fi nden Anwendung.

(4) Eine Freiwillige Feuerwehr, die neben einer Berufs-
feuerwehr besteht, wird von der Leiterin oder dem Leiter 
der Berufsfeuerwehr geführt. Die Mitglieder der Freiwil-
ligen Feuerwehr, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
wählen aus ihren Reihen für die Dauer von sechs Jahren 
eine Sprecherin oder einen Sprecher sowie bis zu zwei 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die die Belange 
der Freiwilligen Feuerwehr gegenüber der Leiterin oder 
dem Leiter der Berufsfeuerwehr vertreten. Wählbar ist, 
wer über eine ausreichende Führungsausbildung in der 
Freiwilligen Feuerwehr verfügt. Die Sprecherin oder der 
Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr ist in alle wesentli-
chen Entscheidungen, die ihre oder seine Aufgabe betref-
fen, einzubeziehen.

(5) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wählen in 
jeder Einheit eine Vertrauensperson. Vertrauenspersonen 
sollen die Einheitsleiterin oder den Einheitsleiter bei der 
Wahrnehmung der Führungsaufgaben unterstützen, 
indem sie den Zusammenhalt fördern, zur Integration 
des Einzelnen in die Einheit beitragen, Konfl ikten vor-
beugen und an der Bewältigung bestehender Konfl ikte 
mitwirken. Vertrauenspersonen haben ein jederzeitiges 
unmittelbares Vortragsrecht bei der Einheitsleiterin oder 
dem Einheitsleiter und im Ausnahmefall bei der Leiterin 
oder dem Leiter der Feuerwehr, deren Stellvertreterinnen 
und Stellvertretern. Bei einer Freiwilligen Feuerwehr, die 
neben einer Berufsfeuerwehr besteht, tritt die Spreche-
rin oder der Sprecher nach Absatz 4 Satz 2 bis 4 an die 
Stelle der Leiterin oder des Leiters der Feuerwehr. Die 
Amtszeit einer Vertrauensperson beträgt sechs Jahre. Ein 
vorzeitiger Rücktritt vom Amt ist möglich.

(6) Für Leiterinnen, Leiter, stellvertretende Leiterinnen 
und stellvertretende Leiter der Feuerwehr gelten §  12 
Absatz 7 und §§ 20 bis 22 entsprechend.

§ 12 
Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister, 

Bezirksbrandmeisterinnen und Bezirksbrandmeister

(1) Die Kreisbrandmeisterin oder der Kreisbrandmeister 
unterstützt die Landrätin oder den Landrat bei der Auf-
sicht über die öffentlichen Feuerwehren und bei der 
Durchführung der dem Kreis übertragenen Aufgaben. 
Bei Freiwilligen Feuerwehren und Pfl ichtfeuerwehren 
kann die Kreisbrandmeisterin oder der Kreisbrandmeis-
ter die Leitung des Einsatzes übernehmen.

(2) Der Kreistag bestellt auf Vorschlag der Landrätin 
oder des Landrats, die oder der zuvor die Leiterinnen 
und Leiter der Feuerwehren und Berufsfeuerwehren im 
Kreis sowie die Bezirksbrandmeisterin oder den Bezirks-
brandmeister angehört hat, eine Kreisbrandmeisterin 

oder einen Kreisbrandmeister und bis zu zwei ehrenamt-
liche Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Der Kreis-
tag entscheidet zugleich, ob die Kreisbrandmeisterin 
oder der Kreisbrandmeister die Tätigkeit im Ehren- oder 
im Hauptamt wahrnimmt. Die Kreisbrandmeisterin, der 
Kreisbrandmeister und die Vertreterinnen und Vertreter 
werden durch die Landrätin oder den Landrat ernannt. 
Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister dürfen 
nicht gleichzeitig der Leitung der Feuerwehr einer kreis-
angehörigen Gemeinde angehören.

(3) Die ehrenamtliche Kreisbrandmeisterin oder der eh-
renamtliche Kreisbrandmeister ist ebenso wie ihre oder 
seine Stellvertreterinnen oder Stellvertreter in ein Eh-
renbeamtenverhältnis auf Zeit zu berufen. Ihre Dienst-
zeit endet mit Erreichen der Höchstaltersgrenze für die 
Mitwirkung im aktiven Feuerwehrdienst. Sie müssen für 
ihr Amt persönlich und fachlich geeignet sein und haben 
dieses, sofern eine Vertretung nicht möglich ist, so lange 
fortzuführen, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger 
bestellt ist. Sie können von ihrem Amt aus persönlichen 
Gründen vorzeitig zurücktreten. Die für Bedienstete des 
Kreises geltenden Bestimmungen des § 49 Kreisordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  646), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. 
April 2013 (GV. NRW. S.  194), in Kraft getreten am 26. 
Mai 2014, fi nden Anwendung.

(4) Die hauptamtliche Kreisbrandmeisterin oder der 
hauptamtliche Kreisbrandmeister muss mindestens über 
eine der Befähigung für den gehobenen feuerwehrtechni-
schen Dienst vergleichbare feuerwehrtechnische Qualifi -
kation sowie über die Qualifi kation zur Leiterin oder 
zum Leiter der Feuerwehr verfügen. Ausnahmsweise ge-
nügt es, wenn sichergestellt ist, dass die betreffende Per-
son die Qualifi kation in angemessener Frist erwerben 
wird.

(5) Die Bezirksregierung ernennt nach Anhörung der 
Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister im Be-
zirk eine Bezirksbrandmeisterin oder einen Bezirks-
brandmeister und eine Stellvertreterin oder einen Stell-
vertreter. Sie sind in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf 
Zeit zu berufen. Die Bezirksbrandmeisterin oder der Be-
zirksbrandmeister sowie die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter unterstützen die Bezirksregierung bei der 
Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren und über die 
Pfl ichtfeuerwehren in Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr.

(6) Die Amtszeit der Bezirksbrandmeisterin oder des Be-
zirksbrandmeisters und der Stellvertreterin oder des 
Stellvertreters beträgt sechs Jahre. Sie müssen für ihr 
Amt persönlich und fachlich geeignet sein und haben 
dies, sofern eine Vertretung nicht möglich ist, so lange 
fortzuführen, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger 
bestellt ist. Sie können von ihrem Amt aus persönlichen 
Gründen vorzeitig zurücktreten oder aus wichtigem 
Grund vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden.

(7) Bezirksbrandmeisterin, Bezirksbrandmeister, ehren-
amtliche Kreisbrandmeisterin, ehrenamtlicher Kreis-
brandmeister sowie ihre Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter erhalten eine Reisekostenpauschale und eine 
Aufwandsentschädigung. Werden die vorgenannten 
Funktionen hauptamtlich wahrgenommen, kann eine 
Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Die Höhe der 
Beträge ist für Kreisbrandmeisterinnen, Kreisbrand-
meister sowie ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
von den Kreisen und für Bezirksbrandmeisterinnen und 
Bezirksbrandmeister, ihre Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter von dem für Inneres zuständigen Ministerium 
festzusetzen. Für die in ihrem Amt wahrzunehmenden 
Aufgaben gelten § 20 Absatz 2, § 21, § 22 Absatz 1 Satz 2 
und 3 sowie Absatz 3 und 4 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle der Gemeinde bei der ehrenamt-
lichen Kreisbrandmeisterin und dem ehrenamtlichen 
Kreisbrandmeister sowie ihren Stellvertreterinnen und 
Stellvertretern der Kreis und bei der Bezirksbrandmeis-
terin und dem Bezirksbrandmeister und der Stellvertre-
terin oder dem Stellvertreter das Land tritt. Der Regel-
stundensatz (§ 21 Absatz 3 Satz 6) und der Höchstbetrag 
(§ 21 Absatz 3 Satz 8) für Bezirksbrandmeisterinnen und 
Bezirksbrandmeister und ihre Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter, soweit sie berufl ich selbstständig sind, 
werden von dem für Inneres zuständigen Ministerium 
festgesetzt. Die örtliche Bestimmung der Höhe der Auf-
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wandsentschädigung für kommunale Funktionsträger 
erfolgt in Orientierung an den Bestimmungen der Ent-
schädigungsverordnung vom 5. Mai 2014 (GV. NRW. 
S. 276) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 13 
Kinderfeuerwehren, Jugendfeuerwehren

(1) Die Gemeinde soll in der Freiwilligen Feuerwehr die 
Bildung einer Jugendfeuerwehr fördern. Angehörige 
einer Jugendfeuerwehr müssen das zehnte Lebensjahr 
vollendet haben. Die Leiterin oder der Leiter der Feuer-
wehr bestellt eine Jugendfeuerwehrwartin oder einen 
 Jugendfeuerwehrwart. Als Jugendfeuerwehrwartin oder 
Jugendfeuerwehrwart darf nur tätig werden, wer die 
hierfür erforderliche Eignung und Befähigung hat. An-
gehörige der Jugendfeuerwehr dürfen nur an den für sie 
angesetzten Übungen und Ausbildungsveranstaltungen 
teilnehmen. Mit Zustimmung der Erziehungsberechtig-
ten dürfen sie ab dem 16. Lebensjahr auch außerhalb der 
Jugendfeuerwehr zu Ausbildungsveranstaltungen und im 
Einsatz zu Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs 
herangezogen werden.

(2) In der Freiwilligen Feuerwehr können für Kinder 
vom vollendeten sechsten Lebensjahr bis zum vollende-
ten zwölften Lebensjahr Kinderfeuerwehren gebildet 
werden. Die Leiterin oder der Leiter der Kinderfeuer-
wehr wird von der Leiterin oder dem Leiter der Feuer-
wehr bestellt. Als Leiterin oder Leiter in einer Kinder-
feuerwehr darf nur tätig werden, wer die hierfür 
erforderliche Eignung und Befähigung hat.

(3) Kinder- und Jugendfeuerwehren haben insbesondere 
die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an eine ehrenamt-
liche Tätigkeit in der örtlichen Gemeinschaft heranzu-
führen, den Erwerb sozialer Kompetenzen zu fördern 
sowie den Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehren zu 
gewinnen und heranzubilden. Die Gemeinden sollen 
ihnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten besondere Auf-
merksamkeit widmen und sie fördern.

(4) Die Angehörigen der Kinder- und der Jugendfeuer-
wehr sowie die zu ihrer Betreuung und die zur Leitung 
einer Kinder- oder Jugendfeuerwehr eingesetzten Perso-
nen sind den übrigen ehrenamtlichen Angehörigen der 
Feuerwehr gleichgestellt.

§ 14 
Pflichtfeuerwehren

(1) Die Gemeinde hat eine Pfl ichtfeuerwehr einzurich-
ten, wenn eine Freiwillige Feuerwehr nicht zustande 
kommt oder die bestehende öffentliche Feuerwehr einen 
ausreichenden Brandschutz nicht gewährleisten kann.

(2) Zur Pfl ichtfeuerwehr können alle Einwohnerinnen 
und Einwohner vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 
60. Lebensjahr herangezogen werden, falls die Heranzie-
hung nicht aus einem wichtigen Grund abgelehnt wer-
den kann. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet 
der Rat, sofern er nicht die Entscheidung auf die Bürger-
meisterin oder den Bürgermeister oder einen Ausschuss 
übertragen hat. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamte, Einsatzkräfte der anerkannten Hilfsor-
ganisationen, feuerwehrtechnische Beamtinnen und Be-
amte, Angehörige der Werkfeuerwehren sowie die 
Angehörigen der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
können zur Pfl ichtfeuerwehr nicht herangezogen werden.

(3) Für die Herangezogenen gelten die gleichen Rechte 
und Pfl ichten wie für ehrenamtliche Angehörige der Feu-
erwehr.

§ 15 
Betriebsfeuerwehren

(1) Von Betrieben oder Einrichtungen zum Schutz der ei-
genen Anlagen vor Brandgefahren und zur Hilfeleistung 
im Betrieb vorgehaltene Brandschutzkräfte können auf 
Antrag von der Gemeinde als Betriebsfeuerwehr aner-
kannt werden. Vor der Anerkennung ist die zuständige 
Brandschutzdienststelle zu hören. Die Betriebsfeuerwehr 
muss in der Lage sein, die vom Betrieb oder der Einrich-
tung ausgehenden Gefahren eines Brandes, einer Explo-
sion oder eines Schadensereignisses, das eine große An-

zahl von Personen gefährdet, wirksam zu bekämpfen. 
Aufbau, Ausstattung und die Ausbildung der Angehöri-
gen einer Betriebsfeuerwehr müssen den Anforderungen 
an öffentliche Feuerwehren entsprechen. Betriebsfeuer-
wehren müssen aus Betriebsangehörigen bestehen, die 
neben der erforderlichen fachlichen Qualifi kation insbe-
sondere Kenntnisse über die Örtlichkeit, die Produk-
tions- und Betriebsabläufe, die betrieblichen Gefahren- 
und Schutzmaßnahmen und die besonderen Einsatzmit-
tel verfügen. Die Gemeinde kann die Leistungsfähigkeit 
der Betriebsfeuerwehr überprüfen.

(2) Die Zuständigkeit für den abwehrenden Brandschutz 
und die Hilfeleistung verbleibt bei der Gemeinde. Im Er-
eignisfall untersteht die Betriebsfeuerwehr der Einsatz-
leitung nach § 33.

§ 16 
Werkfeuerwehren

(1) Werkfeuerwehren sind staatlich angeordnete oder 
anerkannte Feuerwehren. Die Bezirksregierung ver-
pfl ichtet nach Anhörung der Gemeinde Betriebe oder 
Einrichtungen, bei denen die Gefahr eines Brandes oder 
einer Explosion besonders groß ist oder bei denen in 
einem Schadensfall eine große Anzahl von Personen ge-
fährdet wird, eine Werkfeuerwehr aufzustellen und zu 
unterhalten. Auf Antrag eines Betriebes oder einer Ein-
richtung kann die Bezirksregierung eine Betriebsfeuer-
wehr oder die zum Schutz der eigenen Anlagen vor 
Brandgefahren und zur Hilfeleistung im Betrieb oder der 
Einrichtung vorgehaltenen Brandschutzkräfte als Werk-
feuerwehr anerkennen. Die Werkfeuerwehr besteht in 
der Regel aus hauptamtlichen Kräften. Die Bezirksregie-
rung hat in Zeitabständen von längstens fünf Jahren den 
Leistungsstand der Werkfeuerwehren zu überprüfen.

(2) Die Leistungsfähigkeit der Werkfeuerwehr muss sich 
an den von dem Betrieb oder der Einrichtung ausgehen-
den Gefahren orientieren. Sie muss in Aufbau, Ausstat-
tung und Ausbildung den an öffentliche Feuerwehren ge-
stellten Anforderungen entsprechen. Die Angehörigen 
der Werkfeuerwehr müssen dem Betrieb oder der Ein-
richtung angehören, für welche die Werkfeuerwehr ein-
gerichtet worden ist. Sie müssen neben der erforderli-
chen fachlichen Qualifi kation insbesondere über 
Kenntnisse der Örtlichkeit, der Produktions- und Be-
triebsabläufe, der betrieblichen Gefahren sowie Schutz-
maßnahmen und der besonderen Einsatzmittel verfügen.

(3) Benachbarte Betriebe oder Einrichtungen können 
eine gemeinsame Werkfeuerwehr bilden, welche die Auf-
gaben für die beteiligten Betriebe oder die Einrichtun-
gen gemeinsam wahrnimmt. Gehören hierzu auch Be-
triebe oder Einrichtungen, die bisher über keine eigene 
Werkfeuerwehr verfügen, ist eine Anerkennung der ge-
meinsamen Werkfeuerwehr durch die Bezirksregierung 
erforderlich. Vor der Anerkennung ist die zuständige 
Brandschutzdienststelle zu hören. Der Werkfeuerwehr 
obliegt die Verpfl ichtung, die Gefahrenabwehr im Ereig-
nisfall für den Standort nach einheitlichen Grundsätzen 
zu organisieren und umzusetzen. Abweichend von Ab-
satz  2 Satz  3 können die Betriebe oder Einrichtungen 
den Standortbetreiber mit der Durchführung der Aufga-
ben der gemeinsamen Werkfeuerwehr betrauen. Absatz 2 
Satz 4 gilt entsprechend.

(4) Liegt das Betriebsgelände eines Betriebes oder einer 
Einrichtung mit einer Werkfeuerwehr oder mehrerer be-
nachbarter Betriebe oder Einrichtungen mit einer ge-
meinsamen Werkfeuerwehr auf dem Gebiet mehrerer Ge-
meinden, Kreise oder Regierungsbezirke, kann die 
nächsthöhere gemeinsame Aufsichtsbehörde eine ein-
heitliche Zuständigkeit für die Wahrnehmung der den 
Aufgabenträgern nach § 2 Absatz 1 obliegenden Aufga-
ben festlegen.

(5) Wird in einem Betrieb oder einer Einrichtung eine 
Werkfeuerwehr aus dem Grund angeordnet oder aner-
kannt, dass bei einem Schadensfall eine große Anzahl 
von Personen gefährdet wird, die zudem über eine be-
schränkte Möglichkeit der Eigenrettung verfügt, kann 
der Betrieb oder die Einrichtung mit dem Träger des 
Brandschutzes vereinbaren, dass dieser die Aufgaben der 
Werkfeuerwehr übernimmt. Diese Vereinbarung bedarf 
der Genehmigung durch die Bezirksregierung.
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(6) In Betrieben oder Einrichtungen mit Werkfeuerweh-
ren obliegen den Werkfeuerwehren die Aufgaben des ab-
wehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung. Öffent-
liche Feuerwehren werden in der Regel nur eingesetzt, 
wenn sie angefordert werden. Zwischen dem Träger des 
Brandschutzes und der Werkfeuerwehr sind schriftliche 
Vereinbarungen über die Zusammenarbeit für den Ein-
satzfall zu treffen. Auf Antrag des Betriebes oder der 
Einrichtung kann die Bezirksregierung nach Anhörung 
der Gemeinde die Werkfeuerwehr zur Durchführung der 
Brandverhütungsschau mit hierzu geeigneten Kräften 
ermächtigen. Der Gemeinde  ist Gelegenheit zur Teil-
nahme zu geben. Sie ist über das Ergebnis der Brandver-
hütungsschau und die zur Mängelbeseitigung veranlass-
ten Maßnahmen zu unterrichten. Den Werkfeuerwehren 
obliegen in den Betrieben oder Einrichtungen auch die 
Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Brand-
schutzerziehung sowie die Brandschutzaufklärung und 
die Selbsthilfe.

§ 17 

Verbände der Feuerwehren

Die Verbände der Angehörigen der Feuerwehren (Feuer-
wehrverbände) betreuen ihre Mitglieder, pfl egen den Zu-
sammenhalt innerhalb der Feuerwehren sowie die Tradi-
tion der Feuerwehren, fördern die Ausbildung und 
wirken bei der Brandschutzerziehung und Brandschutz-
aufklärung mit. Durch ihre Facharbeit in den Bereichen 
Wissenschaft und Technik fördern sie die Leistungsfä-
higkeit der Feuerwehren.

Kapitel 2: Katastrophenschutz

§ 18 

Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen

(1) Private Hilfsorganisationen helfen bei Unglücksfäl-
len und öffentlichen Notständen, Großeinsatzlagen und 
Katastrophen, wenn sie ihre Bereitschaft zur Mitwirkung 
der obersten Aufsichtsbehörde gegenüber erklärt haben 
und diese die allgemeine Eignung zur Mitwirkung und 
einen Bedarf für die Mitwirkung festgestellt hat (aner-
kannte Hilfsorganisationen). Kreisfreie Städte und 
Kreise entscheiden über die Eignung zur Mitwirkung 
von Einheiten im Einzelfall. Über eine Eignungsfeststel-
lung unterrichten sie ihre Aufsichtsbehörde. Die mitwir-
kenden Einheiten können über die Leitstelle von der Ge-
meinde, im Fall des §  4 Absatz  2 Satz  2 vom Kreis 
angefordert werden. Sie sind durch die Leitstelle zu alar-
mieren.

(2) Für die in § 26 Absatz 1 Satz 2 des Zivilschutz- und 
Katastrophenhilfegesetzes vom 25. März 1997 (BGBl.  I 
S. 726), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2350) geändert worden ist, genann-
ten Organisationen bedarf es einer Erklärung zur Mit-
wirkung und einer allgemeinen Eignungsfeststellung 
nicht.

(3) Anerkannte Hilfsorganisationen unterstützen ent-
sprechend ihrer Satzung die Gemeinden bei der Aufklä-
rung und Beratung der Bürger über die Möglichkeiten 
zur Selbsthilfe.

(4) Die Mitwirkung umfasst unbeschadet von Leistun-
gen Dritter die Pfl icht, einsatzbereite Einheiten aufzu-
stellen und zu unterhalten sowie an Übungen, Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Die kreis-
freien Städte und Kreise überwachen dies.

(5) Bei Einsätzen, Übungen sowie Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen, die von den Aufgabenträgern 
nach § 2 Absatz 1 angeordnet worden sind, handeln die 
anerkannten Hilfsorganisationen als Verwaltungshelfer 
der anordnenden Behörde.

(6) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, rich-
ten sich die Rechtsverhältnisse der Helferinnen und Hel-
fer anerkannter Hilfsorganisationen nach den Vorschrif-
ten der Organisation, der sie angehören.

§ 19 
Regieeinheiten

Kreisfreie Städte und Kreise können Einheiten (§ 18 Ab-
satz 4) aufstellen, soweit hierfür ein Bedarf besteht und 
die anerkannten Hilfsorganisationen zur Aufstellung 
und Unterhaltung der zur Erfüllung der Aufgaben erfor-
derlichen Einheiten nicht bereit oder in der Lage sind 
(Regieeinheiten). Die Rechte und Pfl ichten der ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer der anerkannten Hilfsor-
ganisationen gelten für ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer in Regieeinheiten entsprechend.

Kapitel 3: 
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Angehörigen 
der Feuerwehren und Helferinnen und Helfern 

im Katastrophenschutz

§ 20 
Dienstpflichten, Freistellung

(1) Die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr und 
die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der aner-
kannten Hilfsorganisationen sind auf Anforderung hin 
zur Teilnahme am Einsatz-, Übungs-, Ausbildungs- und 
Fortbildungsdienst sowie an sonstigen Veranstaltungen 
verpfl ichtet. Die Anforderung erfolgt bei den ehrenamtli-
chen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr durch die 
Gemeinde, bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern der anerkannten Hilfsorganisationen erfolgt sie 
über die jeweilige Hilfsorganisation durch den Kreis 
oder die kreisfreie Stadt.

(2) Den ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr und 
den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der aner-
kannten Hilfsorganisationen dürfen aus ihrem Dienst in 
der Feuerwehr oder ihrer Mitwirkung im Katastrophen-
schutz keine Nachteile im Arbeits- oder Dienstverhältnis 
erwachsen. Während der Dauer der Teilnahme an Einsät-
zen, Übungen, Aus- und Fortbildungen sowie der Teil-
nahme an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung 
der Gemeinde oder des Kreises entfällt für die ehren-
amtlichen Angehörigen der Feuerwehr und die ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer der anerkannten 
Hilfsorganisationen die Pfl icht zur Arbeits- oder Dienst-
leistung. Bei Einsätzen erstrecken sich Freistellungs- 
und Entgeltanspruch auch auf den zur Wiederherstel-
lung der Arbeits- oder Dienstfähigkeit erforderlichen 
Zeitraum danach. Die Festlegung des Zeitraums trifft die 
Einsatzleitung. Bei Einsätzen nach § 39 oder § 40 erfolgt 
die Festlegung durch die für die Führung der Einheit zu-
ständige Gebietskörperschaft. Die Teilnahme an Aus- 
und Fortbildungen und an sonstigen Veranstaltungen ist 
der Arbeitgeberin, dem Arbeitgeber oder dem Dienst-
herrn nach Möglichkeit rechtzeitig mitzuteilen.

§ 21 
Lohnfortzahlung, Verdienstausfall

(1) Die Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber oder Dienstherren 
ehrenamtlicher Angehöriger der Feuerwehr sind ver-
pfl ichtet, für den Zeitraum der auf Anforderung der Ge-
meinde hin gemäß § 20 Absatz 1 erfolgten Teilnahme an 
Einsätzen, Übungen, Aus- und Fortbildungen sowie der 
Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen Arbeitsentgelte 
oder Dienstbezüge einschließlich aller Nebenleistungen 
und Zulagen fortzuzahlen, die ohne die Ausfallzeiten üb-
licherweise erzielt worden wären. Den privaten Arbeit-
geberinnen und Arbeitgebern werden die Beträge auf 
Antrag durch die Gemeinde ersetzt. Die Gemeinden kön-
nen den privaten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
durch Satzung eine Zulage gewähren.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für Zeiten der Ar-
beitsunfähigkeit für die Dauer von sechs Wochen, wenn 
die Arbeitsunfähigkeit auf den Dienst in der Feuerwehr 
zurückzuführen ist. Privaten Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgebern wird das fortbezahlte Arbeitsentgelt auf An-
trag von dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
erstattet. Die Landesregierung wird ermächtigt, auf die 
dem Land nach Satz  1 zustehenden Ersatzansprüche 
gegen den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu 
verzichten. Dem Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung werden die Kosten für die übertragenen Aufgaben 
von den Gemeinden gemeinsam erstattet.
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(3) Berufl ich selbständige ehrenamtliche Angehörige der 
Feuerwehr haben gegenüber der Gemeinde Anspruch auf 
Ersatz des Verdienstausfalls, der ihnen durch die Teil-
nahme an Einsätzen, Übungen, Aus- und Fortbildungen 
sowie der Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen auf 
Anforderung der Gemeinde entsteht. In den in Absatz 2 
Satz 1 genannten Krankheitsfällen haben sie gegenüber 
dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung einen 
Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, soweit nicht 
auf andere Weise ein Ersatz erlangt werden kann. Für die 
Erstattung gilt Absatz 2 Satz 4. Die regelmäßige Arbeits-
zeit ist individuell zu ermitteln. Verdienst, der außerhalb 
der regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden kön-
nen, bleibt außer Betracht. Als Ersatz des Verdienstaus-
falls wird mindestens ein durch gemeindliche Satzung 
festzulegender Regelstundensatz gezahlt, es sei denn, 
dass ersichtlich keine fi nanziellen Nachteile entstanden 
sind. Auf Antrag ist anstelle des Regelstundensatzes eine 
Verdienstausfallpauschale je Stunde zu zahlen, die im 
Einzelfall auf Grundlage des glaubhaft gemachten Ein-
kommens nach billigem Ermessen festgesetzt wird. 
Durch gemeindliche Satzung ist ein Höchstbetrag fest-
zulegen, der bei dem Ersatz des Verdienstausfalls je 
Stunde nicht überschritten werden darf.

(4) Für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der 
anerkannten Hilfsorganisationen gelten bei Einsätzen, 
Übungs-, Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie 
sonstigen Veranstaltungen, die nach diesem Gesetz ange-
ordnet werden, und einer Arbeitsunfähigkeit infolge 
einer durch diesen Dienst verursachten Krankheit, die 
Absätze 1 bis 3 mit der Maßgabe, dass der Kreis an die 
Stelle der kreisangehörigen Gemeinde tritt. Im Übrigen 
richten sich die Rechtsverhältnisse der Helferinnen und 
Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen nach den 
Vorschriften der Organisation, der sie angehören.

§ 22 
Auslagenersatz, Aufwandsentschädigung, 

Ersatz von Schäden

(1) Die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr und 
die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der aner-
kannten Hilfsorganisationen haben Anspruch auf Ersatz 
ihrer Auslagen durch den anfordernden Aufgabenträger. 
Nachgewiesene Kinderbetreuungskosten werden auf An-
trag ersetzt, sofern eine entgeltliche Betreuung während 
der durch die Teilnahmen an Einsätzen, Übungen, Aus- 
und Fortbildungen sowie der Teilnahme an sonstigen 
Veranstaltungen bedingten Abwesenheit vom Haushalt 
oder während einer Arbeitsunfähigkeit infolge einer 
Krankheit, die durch die Teilnahme an Einsätzen, Übun-
gen, Aus- und Fortbildungen sowie der Teilnahme an 
sonstigen Veranstaltungen verursacht wurde, erforder-
lich ist. Kinderbetreuungskosten werden nicht für Zeit-
räume ersetzt, für die nach den §§ 20 und 21 Arbeitsent-
gelte oder Dienstbezüge fortgezahlt oder Verdienstausfall 
ersetzt wurden.

(2) Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr, die regel-
mäßig über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst 
leisten, können anstelle eines Auslagenersatzes nach Ab-
satz 1 Satz 1 eine Aufwandsentschädigung von der Ge-
meinde erhalten.

(3) Schäden, mit Ausnahme von Personenschäden und 
entgangenem Gewinn, die ehrenamtlichen Angehörigen 
der Feuerwehr oder ehrenamtlichen Helferinnen oder 
Helfern der anerkannten Hilfsorganisationen bei der 
Ausübung ihres Dienstes erwachsen, sind von dem jewei-
ligen Aufgabenträger zu ersetzen. Bei Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit des Geschädigten entfällt der An-
spruch auf Schadensersatz.

(4) Verletzen Angehörige der Feuerwehr oder Helferin-
nen oder Helfer der anerkannten Hilfsorganisationen in 
Ausübung des auf Anforderung durch den Aufgabenträ-
ger geleisteten Dienstes vorsätzlich oder grob fahrlässig 
ihre Pfl ichten, so kann der Aufgabenträger Ersatz für 
den dadurch verursachten Schaden verlangen. Hinsicht-
lich der Haftung bei der Verletzung von Dienstpfl ichten 
fi nden die beamtenrechtlichen Bestimmungen mit der 
Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die Geltend-
machung des Ersatzes im Ermessen des Aufgabenträgers 
steht.

Teil 3
Gesundheitswesen

§ 23 
Einsatz im Rettungsdienst

Die Feuerwehren wirken nach Maßgabe des Rettungsge-
setzes NRW vom 24. November 1992 (GV. NRW. S. 458) in 
der jeweils geltenden Fassung im Rettungsdienst mit.

§ 24 
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

(1) Die Aufgabenträger nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 
3 arbeiten mit den im Gesundheitswesen tätigen Ret-
tungsdiensten, den Krankenhäusern und dem öffentli-
chen Gesundheitsdienst zusammen.

(2) In die Katastrophenschutzplanung nach § 4 Absatz 3 
sind diese Personen und Stellen einzubeziehen, soweit 
dies erforderlich ist.

(3) Die Träger der Krankenhäuser sind verpfl ichtet, zur 
Mitwirkung im Katastrophenschutz nach Maßgabe des 
Krankenhausgestaltungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 702, ber. 2008 S. 157) in der jeweils geltenden Fassung, 
Einsatz- und Alarmpläne aufzustellen und fortzuschrei-
ben, die mit den Katastrophenschutzplanungen nach § 4 
Absatz  3 in Einklang stehen, sowie Übungen durchzu-
führen. Benachbarte Krankenhäuser haben sich gegen-
seitig zu unterstützen und ihre Planungen aufeinander 
abzustimmen.

(4) Die Regelungen des Zivilschutz- und Katastrophen-
hilfegesetzes und des Rettungsgesetzes NRW bleiben un-
berührt.

Teil 4
Einrichtungen, vorbeugende und 

vorbereitende Maßnahmen

Kapitel 1: Vorbeugender Brandschutz

§ 25 
Brandschutzdienststelle

Brandschutzdienststelle ist die Gemeinde, deren Feuer-
wehr über geeignete hauptamtliche Kräfte in ausrei-
chender Anzahl verfügt, im Übrigen der Kreis. Aufgabe 
der Brandschutzdienststelle ist es, Belange des Brand-
schutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch 
nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzuneh-
men. Die Durchführung ist Bediensteten zu übertragen, 
die mindestens über eine Befähigung für den gehobenen 
feuerwehrtechnischen Dienst und zusätzlich über ausrei-
chende Kenntnisse für die Wahrnehmung dieser Aufgabe 
verfügen. Ihnen gleichgestellt sind Architektinnen und 
Architekten sowie Bauingenieurinnen und Bauingeni-
eure, die mindestens über eine erfolgreich abgeschlos-
sene feuerwehrtechnische Zugführerausbildung verfügen 
und durch Fortbildung entsprechende Qualifi kationen im 
Brandschutz erworben haben.

§ 26 
Brandverhütungsschau

(1) Gebäude, Betriebe und Einrichtungen, die in erhöh-
tem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in 
denen bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explo-
sion eine große Anzahl von Personen oder bedeutende 
Sachwerte gefährdet werden können, sind im Hinblick 
auf die Belange des Brandschutzes zu überprüfen. Die 
Brandverhütungsschau dient der Feststellung brand-
schutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie 
der Veranlassung von Maßnahmen, die der Entstehung 
eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch 
vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die 
Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sach-
werten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Die 
Regelungen aufgrund anderer Rechtsvorschriften blei-
ben unberührt. Die Brandverhütungsschau ist beginnend 
mit der Nutzung oder Inbetriebnahme je nach Gefähr-
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dungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren 
durchzuführen.

(2) Die Brandverhütungsschau ist eine Aufgabe der Ge-
meinde. Sie wird von Personen durchgeführt, die min-
destens über eine Gruppenführerausbildung und die 
Qualifi kation zur Brandschutztechnikerin oder zum 
Brandschutztechniker verfügen. Die Qualifi kation ist 
durch eine erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang 
für Brandschutztechnikerinnen und Brandschutztech-
niker an der zentralen Aus- und Fortbildungsstätte des 
Landes oder einer vergleichbaren Einrichtung eines 
 anderen Landes nachzuweisen. Kreisangehörige Ge-
meinden können die Wahrnehmung der Aufgabe der 
Brandverhütungsschau durch öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit auf den Kreis übertragen.

(3) Die Kreise stellen Gemeinden, in denen die Brand-
verhütungsschau ausschließlich von Brandschutztechni-
kerinnen und Brandschutztechnikern durchgeführt wird, 
in besonderen Fällen ihre nach § 25 vorzuhaltenden Be-
diensteten zur Verfügung. Der Feuerwehr der Gemeinde 
ist Gelegenheit zur Teilnahme an der Brandverhütungs-
schau zu geben. Die Gemeinde ist über das Ergebnis und 
die zur Mängelbeseitigung veranlassten Maßnahmen zu 
unterrichten.

(4) Soweit sachlich geboten, ist weiteren zuständigen 
Dienststellen Gelegenheit zur Teilnahme an der Brand-
verhütungsschau zu geben.

§ 27 
Brandsicherheitswachen

(1) Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr 
besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große An-
zahl von Personen gefährdet ist, sind der Gemeinde 
rechtzeitig anzuzeigen. Die Gemeinde entscheidet darü-
ber, ob eine Brandsicherheitswache erforderlich ist. Sie 
kann bei Bedarf Aufl agen erteilen. Baurechtliche Vor-
schriften bleiben unberührt.

(2) Ist die Veranstalterin oder der Veranstalter in der 
Lage, eine den Anforderungen genügende Brandsicher-
heitswache zu stellen, hat die Gemeinde ihr oder ihm 
diese Aufgabe zu übertragen. In allen anderen Fällen 
stellt die Gemeinde die Brandsicherheitswache.

(3) Angehörige einer Brandsicherheitswache können An-
ordnungen treffen, um Brände zu verhüten oder zu be-
kämpfen und um Rettungs- und Angriffswege zu sichern.

Kapitel 2: 
Einrichtungen und vorbereitende Maßnahmen 

für Schadens- und Großeinsatzlagen 
sowie Katastrophen

§ 28 
Einheitliche Leitstelle für den Brandschutz, 
die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz 

und den Rettungsdienst

(1) Die ständig besetzte Leitstelle für den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ist mit der 
Leitstelle für den Rettungsdienst zusammenzufassen. 
Die Leitstelle muss auch Großeinsatzlagen und Katast-
rophen bewältigen können. Es müssen Maßnahmen er-
griffen werden, durch die ihre Aufgabenerfüllung auch 
bei Ausfall sichergestellt wird.

(2) Der Leitstelle sind alle Einsätze der Feuerwehr, der 
im Katastrophenschutz mitwirkenden anerkannten 
Hilfsorganisationen und der Regieeinheiten zu melden. 
Schriftliche Vereinbarungen zwischen dem Träger der 
Leitstelle und Werkfeuerwehren über den Umfang der 
Meldepfl icht sind möglich. Im Bedarfsfall können über 
die Leitstelle Einsätze gelenkt werden. Bei Großeinsatz-
lagen und Katastrophen unterstützt die Leitstelle die 
Einsatzleitung und den Krisenstab.

(3) Das in der Leitstelle eingesetzte Personal muss über 
eine feuerwehrtechnische Führungsausbildung sowie 
eine ergänzende Ausbildung für Leitstellendisponentin-
nen und Leitstellendisponenten verfügen. Das Personal 
ist zu Beamten zu ernennen. Die Wahrnehmung der Auf-

gaben nach dem Rettungsgesetz NRW bleibt hiervon un-
berührt.

(4) Die Gemeinden veranlassen die Einrichtung des Not-
rufs 112 und gewährleisten die Alarmierung der Einsatz-
kräfte. Der Notruf 112 ist auf die einheitliche Leitstelle 
aufzuschalten. Die Aufschaltung des Notrufs 112 auf 
ständig besetzte Feuerwachen von Mittleren kreisange-
hörigen Städten und Großen kreisangehörigen Städten 
ist zulässig, wenn diese die Aufgaben einer Rettungswa-
che wahrnehmen. In diesem Fall muss durch Koppelung 
der ständig besetzten Feuerwache an das jeweilige Sys-
tem der Leitstelle die zeitgleiche Kenntnis der Leitstelle 
über die eingehenden Notrufe, deren Abfrage und die 
örtliche wie qualitative Verfügbarkeit der Einsatzmittel 
und des Einsatzpersonals gewährleistet sein.

(5) Auf Anschlüssen zur Entgegennahme von Notrufen 
eingehende Anrufe sind zum Zwecke der Abwicklung 
des Einsatzauftrages, zur Beweissicherung und zum Be-
schwerdemanagement automatisch aufzuzeichnen. Glei-
ches gilt für Anrufe auf Anschlüssen zu anderen Aufga-
benträgern der Gefahrenabwehr und für den 
Funkverkehr. Auf weiteren Anschlüssen eingehende An-
rufe dürfen nur nach vorheriger Einwilligung aufge-
zeichnet werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für Be-
triebe oder Einrichtungen mit Werkfeuerwehren.

§ 29 
Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber 

von Anlagen oder Einrichtungen, von denen besondere 
Gefahren ausgehen

(1) Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen oder Ein-
richtungen, bei denen Störungen von Betriebsabläufen 
für eine nicht unerhebliche Personenzahl zu schwerwie-
genden Gesundheitsbeeinträchtigungen führen können 
(besonders gefährliche Objekte), sind verpfl ichtet, den 
Gemeinden auf Verlangen die für die Brandschutzbe-
darfs-, Alarm- und Einsatzplanung erforderlichen Anga-
ben zu machen.

(2) Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpfl ichtet, 
die Aufgabenträger des Brandschutzes, der Hilfeleistung 
und des Katastrophenschutzes bei deren vorbereitenden 
und abwehrenden Maßnahmen zu unterstützen. Auf 
deren Verlangen haben sie im Einzelfall insbesondere

1.   personelle und sächliche Vorkehrungen zu treffen, so-
weit die besonderen Gefahren mit der üblichen Aus-
stattung der Feuerwehr nicht abgewendet werden 
können. Ersatzweise kann der jeweils zuständige Auf-
gabenträger des Brandschutzes, der Hilfeleistung und 
des Katastrophenschutzes von den Betreiberinnen 
und Betreibern verlangen, dass sie die Mittel bereit-
stellen, die benötigt werden für Beschaffung, Installa-
tion, Erprobung der Betriebsbereitschaft, Unterhal-
tung und Ersatz von technischen Geräten sowie von 
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die in 
besonderer Weise vor den Gefährdungen aus ihrer An-
lage schützen;

2.   unbeschadet weitergehender Vereinbarungen die un-
verzügliche Meldung von Störungen in der Anlage 
oder Einrichtung, die ohne das Wirksamwerden akti-
ver Sicherheitseinrichtungen zu schwerwiegenden 
Gesundheitsbeeinträchtigen führen können, an die 
Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den 
Katastrophenschutz und den Rettungsdienst sicherzu-
stellen. Dies gilt auch, wenn der Zustand oder das 
Emissionsverhalten einer Anlage oder Einrichtung 
während einer Störung nicht beurteilt werden kann;

3.   gegen Missbrauch geschützte Verbindungen einzurich-
ten und zu unterhalten, welche die Kommunikation 
zwischen der Leitstelle für den Brandschutz, die Hil-
feleistung, den Katastrophenschutz und den Ret-
tungsdienst sowie Personen oder Stellen, die für die 
Meldung nach Nummer 2 oder für die Leitung der be-
trieblichen Abwehrmaßnahmen eingesetzt werden, 
auch bei Ausfall des öffentlichen Fernmeldenetzes si-
cherzustellen;

4.   entsprechend den örtlichen Erfordernissen eine Ge-
bäudefunkanlage einzurichten, zu unterhalten und 
auf dem Stand der Technik zu halten;
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5.   sich an Übungen und Ausbildungsveranstaltungen 
der Aufgabenträger des Brandschutzes, der Hilfeleis-
tung und des Katastrophenschutzes nach §  32 Ab-
satz  3, die einen Unfall in der betreffenden Anlage 
zum Gegenstand haben, auf eigene Kosten zu beteili-
gen.

(3) Der für den Katastrophenschutz zuständige Kreis 
oder die kreisfreie Stadt kann die Betreiberinnen und 
Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen nach Absatz 1 
verpfl ichten, betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehr-
pläne zu erstellen und fortzuschreiben.

(4) Für Betreiber regierungsbezirksübergreifender Ei-
senbahnstrecken tritt an die Stelle der für die Gefahren-
abwehr zuständigen Behörde das für Inneres zuständige 
Ministerium oder die von ihm bestimmte Bezirksregie-
rung.

§ 30 
Externe Notfallpläne für schwere Unfälle 

mit gefährlichen Stoffen

(1) Für Betriebsbereiche im Sinne der Störfall-Verord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 
2005 (BGBl. I S. 1598) in der jeweils geltenden Fassung, 
für die ein Sicherheitsbericht zu erstellen ist, haben die 
für den Katastrophenschutz zuständigen Kreise und 
kreisfreien Städte innerhalb von zwei Jahren nach Er-
halt der erforderlichen Informationen von der Betreibe-
rin oder vom Betreiber einen externen Notfallplan als 
Sonderschutzplan unter ihrer oder seiner Beteiligung 
und unter Berücksichtigung des internen Notfallplans 
(betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrplan) zu er-
stellen, um

1.   Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu 
bringen, so dass die Auswirkungen möglichst gering 
gehalten und Schädigungen der menschlichen Ge-
sundheit, der Umwelt und von Sachwerten begrenzt 
werden können,

2.   die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den 
Auswirkungen schwerer Unfälle einzuleiten,

3.   notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie 
betroffene Behörden oder Dienststellen in dem betref-
fenden Gebiet weiterzugeben und

4.   Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstel-
lung der Umwelt nach einem schweren Unfall einzu-
leiten.

Die zuständigen Kreise und kreisfreien Städte können 
aufgrund der Informationen in dem Sicherheitsbericht 
entscheiden, dass sich die Erstellung eines externen Not-
fallplans erübrigt; die Entscheidung ist zu begründen.

(2) Externe Notfallpläne müssen Angaben enthalten 
über

1.   Namen oder Stellung der Personen, die zur Einleitung 
von Notfallmaßnahmen sowie zur Durchführung und 
Koordinierung von Maßnahmen außerhalb des Be-
triebsgeländes ermächtigt sind,

2.   Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frühwarnun-
gen sowie zur Alarmauslösung und zur Benachrichti-
gung der Einsatzkräfte,

3.   Vorkehrungen zur Koordinierung der zur Umsetzung 
des externen Notfallplans notwendigen Einsatzmittel,

4.   Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaß-
nahmen auf dem Betriebsgelände,

5.   Vorkehrungen für Abhilfemaßnahmen außerhalb des 
Betriebsgeländes, einschließlich Reaktionsmaßnah-
men auf Szenarien schwerer Unfälle, wie im Sicher-
heitsbericht beschrieben, unter Berücksichtigung 
möglicher Domino-Effekte, einschließlich solcher, die 
Auswirkungen auf die Umwelt haben,

6.   Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit 
und aller benachbarten Betriebe oder Betriebsstätten, 
die nicht in den Anwendungsbereich der Störfall-Ver-
ordnung fallen, über den Unfall sowie über das rich-
tige Verhalten und

7.   Vorkehrungen zur Unterrichtung der Einsatzkräfte 
ausländischer Staaten bei einem schweren Unfall mit 
möglichen grenzüberschreitenden Folgen.

Die Betreiberin oder der Betreiber eines Betriebsbe-
reichs hat dem zuständigen Kreis oder der zuständigen 
kreisfreien Stadt die für die Erstellung externer Notfall-
pläne erforderlichen Informationen unverzüglich, spätes-
tens jedoch bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Zeit-
punkt, zu dem der Betriebsbereich dem Anwendungsbe-
reich der Störfall-Verordnung unterfällt, zu übermitteln.

(3) Die Entwürfe der externen Notfallpläne sind zur An-
hörung der Öffentlichkeit für die Dauer eines Monats öf-
fentlich auszulegen. Die geheimhaltungsbedürftigen 
Teile der externen Notfallpläne, insbesondere dem Da-
tenschutz unterliegende personenbezogene Angaben, 
verdeckte Telefonnummern oder interne Anweisungen, 
sind hiervon ausgenommen. Ort und Dauer der Ausle-
gung sind vorher öffentlich bekanntzumachen mit dem 
Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der 
Auslegungsfrist vorgebracht werden können. Die fristge-
mäß vorgebrachten Bedenken und Anregungen sind zu 
prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. Haben mehr als 50 
Personen Bedenken und Anregungen mit im Wesentli-
chen gleichem Inhalt vorgebracht, kann die Mitteilung 
des Ergebnisses der Prüfung dadurch ersetzt werden, 
dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis er-
möglicht wird. Die Stelle, bei der das Ergebnis der Prü-
fung während der Dienststunden eingesehen werden 
kann, ist öffentlich bekanntzumachen. Wird der Entwurf 
des externen Notfallplans nach der Auslegung geändert 
oder ergänzt, ist er erneut auszulegen. Bei der erneuten 
Auslegung kann bestimmt werden, dass Bedenken oder 
Anregungen nur zu den geänderten oder ergänzten Tei-
len vorgebracht werden können. Werden durch die Ände-
rung oder Ergänzung des Entwurfs die Grundzüge der 
Planung nicht berührt oder sind Änderungen oder Er-
gänzungen im Umfang geringfügig oder von geringer Be-
deutung, kann von einer erneuten öffentlichen Ausle-
gung abgesehen werden.

(4) Die Kreise und kreisfreien Städte haben die von 
ihnen erstellten externen Notfallpläne in angemessenen 
Abständen von höchstens drei Jahren unter Beteiligung 
der Betreiberin oder des Betreibers und unter Berück-
sichtigung des internen Notfallplans zu überprüfen, zu 
erproben und erforderlichenfalls zu überarbeiten und 
auf den neuesten Stand zu bringen. Bei dieser Überprü-
fung sind Veränderungen in den Betrieben und den Not-
diensten, neue technische Erkenntnisse und Erkennt-
nisse darüber, wie bei schweren Unfällen zu handeln ist, 
zu berücksichtigen. Werden externe Notfallpläne nach 
der Überprüfung geändert oder aktualisiert, sind sie er-
neut gemäß Absatz 3 auszulegen.

§ 31 
Externe Notfallpläne für bergbauliche Abfall-

entsorgungseinrichtungen

Für die Erstellung externer Notfallpläne bei Abfallent-
sorgungseinrichtungen der Kategorie A im Sinne von 
§ 22a Allgemeine Bundesbergverordnung vom 23. Okto-
ber 1995 (BGBl.  I S.  1466), die zuletzt durch Artikel 5 
Absatz  5 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl.  I 
S.  212) geändert worden ist, gilt §  30 entsprechend mit 
folgenden Maßgaben:

1.  § 30 Absatz 1 Satz 2 ist nicht anwendbar.

2.   Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat vor In-
betriebnahme einer Abfallentsorgungseinrichtung die 
zur Erstellung externer Notfallpläne erforderlichen 
Informationen an den zuständigen Kreis oder die zu-
ständige kreisfreie Stadt zu übermitteln.

§ 32 
Ausbildung, Fortbildung und Übungen

(1) Die Gemeinden führen die Grundausbildung der An-
gehörigen öffentlicher Feuerwehren durch und bilden 
diese fort. Die weitergehende Aus- und Fortbildung der 
Angehörigen öffentlicher Feuerwehren obliegt den Krei-
sen und kreisfreien Städten. Die Führungsausbildung 
und -fortbildung sowie die Vermittlung spezieller Fach-
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kenntnisse erfolgt durch die zentrale Aus- und Fortbil-
dungsstätte des Landes.

(2) Für die Aus- und Fortbildung ihrer Einsatz- und 
Führungskräfte sind die anerkannten Hilfsorganisatio-
nen verantwortlich.

(3) Die Leistungsfähigkeit des Brandschutzes, der Hilfe-
leistung und des Katastrophenschutzes ist durch Übun-
gen und andere Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
zu erproben und zu stärken. Das Land unterstützt die 
kreisfreien Städte und Kreise bei der Aus- und Fortbil-
dung der Angehörigen der Krisenstäbe und Einsatzlei-
tungen bei Großeinsatzlagen und Katastrophen sowie 
die darüber hinaus dabei mitwirkenden Personen durch 
geeignete Veranstaltungen.

(4) Die Ausbildungseinrichtungen der Gemeinden, der 
Kreise und des Landes stehen Dritten gegen Kostener-
stattung zur Verfügung. Den anerkannten Hilfsorganisa-
tionen kann eine kostenfreie Nutzung ermöglicht wer-
den.

(5) Angehörige der Feuerwehr haben jährlich eine fach-
bezogene feuerwehrtechnische Fortbildung zu absolvie-
ren.

Teil 5
Durchführung der Abwehrmaßnahmen

Kapitel 1: Einsatzleitung

§ 33 
Einsatzleitung

Die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz er-
forderlichen Abwehrmaßnahmen werden von der durch 
die Gemeinde bestellten Einsatzleiterin oder dem durch 
die Gemeinde bestellten Einsatzleiter geleitet. Bis zur 
Übernahme der Einsatzleitung durch die bestellte Ein-
satzleiterin oder den bestellten Einsatzleiter, leitet die 
oder der zuerst am Einsatzort eintreffende oder bisher 
dort tätige Einheitsführerin oder Einheitsführer den 
Einsatz. Bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen ist § 37 
zu beachten.

§ 34 
Befugnisse der Einsatzleitung

(1) Die Einsatzleitung ist befugt, den Einsatz der Feuer-
wehren sowie der Einheiten des Katastrophenschutzes 
zu regeln, erforderliche Einsatzmaßnahmen zu treffen 
und zusätzliche Einsatzmittel und Einsatzkräfte über die 
Leitstelle anzufordern. Gemeinsame Einsätze von Feuer-
wehr, Rettungsdienst und des Katastrophenschutzes sind 
so zu organisieren, dass ein abgestimmtes Handeln unter 
einheitlicher Leitung gewährleistet ist.

(2) Die Einsatzleitung veranlasst nach pfl ichtgemäßem 
Ermessen die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem 
Gesetz an der Einsatzstelle notwendigen Maßnahmen, 
soweit die Polizei oder andere Stellen nicht in der Lage 
sind, in eigener Zuständigkeit entsprechende Maßnah-
men zu treffen. Sie hat insoweit die Befugnisse nach dem 
Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S.  528) in der jeweils 
geltenden Fassung. Soweit dies zur Abwehr von Gefah-
ren nach § 1 Absatz 1 erforderlich ist, kann die Einsatz-
leitung insbesondere das Betreten des Einsatzgebietes 
oder einzelner Einsatzbereiche verbieten, Personen von 
dort verweisen, das Einsatzgebiet oder einzelne Einsatz-
bereiche sperren und räumen lassen. 

(3) Die Polizei nimmt eigene Aufgaben nach § 1 des Poli-
zeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. 
S. 441) in der jeweils geltenden Fassung wahr. Die Poli-
zei leistet den für die Gefahrenabwehr nach diesem Ge-
setz zuständigen Behörden Vollzugshilfe gemäß den 
§§  47 bis 49 des Polizeigesetzes und Amtshilfe gemäß 
den §§ 4 bis 8 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. 
NRW. S. 602), in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Maßnahmen der Einsatzleitung, der Polizei oder an-
derer zuständiger Stellen sollen im gegenseitigen Einver-
nehmen angeordnet oder aufgehoben werden.

(5) Kann die Einsatzleitung die notwendigen Maßnah-
men nicht selber veranlassen, stehen die Befugnisse nach 
Absatz 2 den von ihr hiermit beauftragten Personen zu.

Kapitel 2: Krisenmanagement

§ 35 
Grundsätze für das Krisenmanagement

(1) Bei Großeinsatzlagen und Katastrophen leiten und 
koordinieren die kreisfreien Städte und Kreise die Ab-
wehrmaßnahmen. Sie richten Krisenstäbe und Einsatz-
leitungen ein.

(2) Krisenstab und Einsatzleitung arbeiten sich unter 
der Führung der Oberbürgermeisterin oder des Oberbür-
germeisters, der Landrätin oder des Landrats in getrenn-
ten Stäben gegenseitig zu.

(3) Sobald ein Kreis die Leitung und Koordinierung 
übernimmt, teilt er dies den kreisangehörigen Gemein-
den mit und veranlasst unverzüglich alle weiteren Maß-
nahmen. Die Beendigung der Leitung und Koordinie-
rung ist ebenfalls mitzuteilen.

(4) Die Mitglieder des Krisenstabs und der Einsatzlei-
tung sind laufend aus- und fortzubilden. Übungen sind 
regelmäßig durchzuführen.

(5) Kreise und kreisangehörige Gemeinden stimmen ihre 
Gefahrenabwehrmaßnahmen ab. Dazu können die kreis-
angehörigen Gemeinden Stäbe für außergewöhnliche Er-
eignisse (SAE) bilden.

§ 36 
Krisenstab bei Großeinsatzlagen und Katastrophen

(1) Der Krisenstab des Kreises oder der kreisfreien Stadt 
koordiniert und trifft alle im Zusammenhang mit dem 
Schadensereignis stehenden und zur Gefahrenabwehr 
erforderlichen administrativ-organisatorischen Maßnah-
men. Er stellt insbesondere ein geordnetes Melde- und 
Berichtswesen sicher.

(2) Der Krisenstab des Kreises oder der kreisfreien Stadt 
kann allen für den Einsatzbereich zuständigen unteren 
Landesbehörden Weisungen erteilen.

(3) Das Weisungsrecht übergeordneter Fachbehörden 
bleibt unberührt.

§ 37 
Einsatzleitung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen

(1) Die Einsatzleitung veranlasst alle operativ-takti-
schen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren und zur 
Begrenzung der Schäden durch Führung und Leitung 
der Einsatzkräfte und Einheiten.

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte bestellen vorberei-
tend Einsatzleiterinnen oder Einsatzleiter sowie Vertre-
terinnen und Vertreter. Diese leiten im Rahmen ihres 
Auftrages und der ihnen erteilten Weisungen alle Ein-
satzmaßnahmen und können allen eingesetzten Kräften 
Weisungen erteilen. Das Gleiche gilt für die Hilfe leisten-
den Kräfte des Bundes oder anderer Länder für die 
Dauer der Hilfeleistung. Bis zur Übernahme der Einsatz-
leitung durch die bestellte Einsatzleiterin oder den be-
stellten Einsatzleiter werden ihre oder seine Aufgaben 
von der oder dem zuerst am Einsatzort eintreffenden 
oder dort bisher tätigen Einheitsführerin oder Einheits-
führer wahrgenommen.

§ 38 
Auskunftsstelle

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte aktivieren bei Be-
darf Auskunftsstellen, deren Aufgaben auch einer aner-
kannten Hilfsorganisation übertragen werden können.

(2) Das Land stellt eine zentrale Auskunftsstelle bereit. 
Diese unterstützt bei Bedarf auf Anforderung die akti-
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vierte Auskunftsstelle des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt.

(3) In Auskunftsstellen dürfen personenbezogene Daten 
zum Zwecke der Vermisstensuche und der Familienzu-
sammenführung verarbeitet werden. Sie dürfen Angehö-
rigen oder sonstigen Personen übermittelt werden, bei 
denen aufgrund ihrer Angaben offensichtlich ist, dass die 
Datenübermittlung im Interesse der betroffenen Person 
liegt und sie in Kenntnis der Sachlage ihre Einwilligung 
hierzu erteilen würde.

Kapitel 3: Überörtliche Hilfeleistung

§ 39 
Gegenseitige und landesweite Hilfe

(1) Gemeinden und Kreise sind einander zur Hilfeleis-
tung verpfl ichtet, wenn nicht die Wahrnehmung dringen-
der eigener Aufgaben vorrangig ist. Hilfe leisten zudem

1.  die Landesbehörden und Einrichtungen des Landes,

2.   die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts sowie

3.  die anerkannten Hilfsorganisationen.

(2) Die Hilfe ist nur auf Anforderung zu leisten. Die An-
forderung erfolgt über die einheitliche Leitstelle. Lan-
desweit koordinierte Hilfeleistungen sind über die obere 
Aufsichtsbehörde (§  53 Absatz  2) anzufordern. Die An-
forderung der landesweit koordinierten Hilfeleistungen 
erfolgt auf der Grundlage der von dem für Inneres zu-
ständigen Ministerium ergangenen Vorgaben zur landes-
weiten Hilfe. Die Hilfeleistung unmittelbar angrenzen-
der Gemeinden und Kreise sowie innerhalb der Kreise 
wird direkt angefordert.

(3) Für die Hilfeleistung der Behörden und Einrichtun-
gen des Bundes und der übrigen Länder gelten die 
Grundsätze der Amtshilfe (Artikel 35 des Grundgeset-
zes). Besondere Regelungen bleiben unberührt. Die Mit-
wirkung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk er-
folgt gemäß ihrer Aufgabenzuweisung nach dem 
THW-Gesetz vom 22. Januar 1990 (BGBl. I S. 118) in der 
jeweils geltenden Fassung.

(4) Mit Ausnahme der Kosten für besondere Sachauf-
wendungen haben die Feuerwehren unmittelbar angren-
zender Gemeinden bei Schadenfeuer unentgeltlich Hilfe 
zu leisten.

(5) Die Betriebsfeuerwehren und die Werkfeuerwehren 
sind zur Hilfe außerhalb des Betriebes oder der Einrich-
tung verpfl ichtet. Dies gilt nicht, wenn die besondere Ei-
genart des Betriebes die ständige Anwesenheit der ange-
forderten Einheiten der Werkfeuerwehr erfordert.

§ 40 
Auswärtige Hilfe

(1) Außerhalb des Landes sollen Gemeinden und Kreise, 
einschließlich der in ihrem Auftrag tätigen anerkannten 
Hilfsorganisationen, auf Anforderung Hilfe leisten, so-
weit dadurch nicht dringende eigene Aufgaben wesent-
lich beeinträchtigt werden.

(2) Einsätze außerhalb des Landes bedürfen der unver-
züglichen Anzeige bei der obersten Aufsichtsbehörde, so-
fern der Einsatz nicht in Erfüllung einer Vereinbarung 
zur Hilfeleistung unmittelbar angrenzender Gemeinden 
anderer Länder durchgeführt wird.

(3) Einsätze im Ausland bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der obersten Aufsichtsbehörde, sofern der 
Einsatz nicht in Erfüllung einer Vereinbarung zur Hilfe-
leistung im benachbarten Ausland oder der Hilfe unmit-
telbar angrenzender Gemeinden anderer Länder durch-
zuführen ist. Die unmittelbare Aufsichtsbehörde kann 
dem Einsatz im benachbarten Grenzgebiet vorläufi g zu-
stimmen, wenn die sofortige Hilfeleistung angefordert 
wurde und geboten erscheint. Bei Einsätzen im Ausland 
bestimmt die dem Einsatz zustimmende Behörde, wel-
cher deutschen Stelle die eingesetzten Kräfte unterste-
hen.

(4) Die oberste Aufsichtsbehörde kann Einsätze außer-
halb des Landes anordnen. Sofern das Land für einen 
Einsatz die zentrale Koordinierung übernommen hat, 
dürfen Hilfeleistungen nur nach Anordnung oder Zu-
stimmung durch das Land erfolgen.

Teil 6
Rechte und Pflichten der Bevölkerung

§ 41 
Vermeidung von Gefahren

Jede Person hat die Pfl icht, sich so zu verhalten, dass 
Menschen und erhebliche Sachwerte nicht gefährdet 
werden. Soweit erforderlich und den Umständen nach 
zumutbar, sind bestehende Gefahren zu bekämpfen.

§ 42 
Meldepflicht

Die Person, die ein Schadenfeuer, einen Unglücksfall 
oder ein anderes Ereignis bemerkt, durch das Menschen 
oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist verpfl ich-
tet, unverzüglich die Feuerwehr oder die Polizei zu be-
nachrichtigen, sofern sie die Gefahr nicht selbst beseitigt 
oder beseitigen kann. Eine Person, die um Übermittlung 
einer Gefahrenmeldung ersucht wird, ist im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten hierzu verpfl ichtet, wenn die ersu-
chende Person zur Gefahrenmeldung nicht selbst im-
stande ist.

§ 43 
Hilfeleistungspflichten

(1) Personen, die mindestens das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, sind bei Bränden, Unglücksfällen oder öffent-
lichen Notständen unter den Voraussetzungen des §  19 
des Ordnungsbehördengesetzes auf Anordnung der Ein-
satzleitung zur Hilfeleistung verpfl ichtet.

(2) Dringend benötigte Hilfsmittel, insbesondere Fahr-
zeuge oder Geräte, sind unter den Voraussetzungen des 
§ 19 des Ordnungsbehördengesetzes auf Anordnung der 
Einsatzleitung von jedermann zur Verfügung zu stellen.

(3) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Besitzerin-
nen und Besitzer von Gegenständen, durch die der Ein-
satz behindert wird, sind verpfl ichtet, diese auf Weisung 
der Einsatzkräfte wegzuräumen oder ihre Entfernung zu 
dulden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Übungen entspre-
chend, soweit dies zur Erreichung des Übungsziels drin-
gend erforderlich ist.

(5) Personen, die an den Hilfsmaßnahmen oder Übungen 
nicht beteiligt sind, dürfen diese nicht stören oder an-
dere gefährden. Sie sind verpfl ichtet, die Anweisungen 
der Einsatzleitung, insbesondere Platzverweise und 
Sperrungen von Einsatzgebieten sowie die Aufforderung 
zur Beseitigung störender Gegenstände unverzüglich zu 
befolgen.

§ 44 
Pflichten der Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümer, Grundstücksbesitzerinnen 

und -besitzer

(1) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Besitzerin-
nen und Besitzer von Gebäuden und Grundstücken sind 
verpfl ichtet, die Brandverhütungsschau und die Anbrin-
gung von Feuermelde- und Alarmeinrichtungen, Kom-
munikationseinrichtungen für Zwecke des Brandschut-
zes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes 
sowie von Hinweisschildern zur Gefahrenbekämpfung 
ohne Entschädigung zu dulden. Eine Entschädigung ist 
nur dann zu leisten, wenn die Eigentümerin oder der Ei-
gentümer, die Besitzerin oder der Besitzer das Gebäude 
oder Grundstück gewerblich zur Vermietung von Kom-
munikationsfl ächen nutzt.

(2) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Besitzerin-
nen und Besitzer der von Schadenfeuern, Unglücksfällen 
oder öffentlichen Notständen betroffenen Grundstücke, 
Gebäude oder Schiffe sind verpfl ichtet, den beim Einsatz 
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tätigen Kräften Zutritt zu gestatten und Arbeiten zur 
Abwendung der Gefahr zu dulden. Sie haben Wasservor-
räte, die sich in ihrem Besitz befi nden oder auf ihren 
Grundstücken gewonnen werden können, sowie sonstige 
Hilfsmittel, insbesondere für die Schadensbekämpfung 
verwendbare Geräte, auf Anforderung zur Verfügung zu 
stellen und zur Benutzung zu überlassen. Sie haben fer-
ner die von der Einsatzleitung im Interesse eines wir-
kungsvollen Einsatzes und zur Verhütung einer weiteren 
Ausdehnung des Schadensfalles angeordneten Maßnah-
men wie Räumung von Grundstücken, Gebäuden und 
Schiffen, Beseitigung von Bäumen, Sträuchern und 
Pfl anzen, von Einfriedungen, Gebäudeteilen und Gebäu-
den zu dulden. Diese Maßnahmen dürfen nicht zu Schä-
den führen, die erkennbar außer Verhältnis zu dem beab-
sichtigten Erfolg stehen.

(3) Die Verpfl ichtung nach Absatz 2 haben auch die Ei-
gentümerinnen und Eigentümer sowie die Besitzerinnen 
und Besitzer der umliegenden Grundstücke, Gebäude 
und Schiffe.

(4) Das Betretungsrecht nach Absatz  2 Satz  1 und Ab-
satz 3 gilt auch zur Erkundung und für Übungszwecke, 
soweit dies wegen der Ausdehnung, des Gefährdungspo-
tentials oder der Besonderheit des Objektes zur Vorberei-
tung auf einen Einsatzfall erforderlich ist.

§ 45 
Entschädigung

(1) Ein Schaden, den jemand erleidet, weil sie oder er

1.   nach § 43 Absatz 1 bis 4 oder § 44 Absatz 3 oder 4 in 
Anspruch genommen wird oder

2.   bei einem Schadensereignis nach diesem Gesetz Hilfe 
leistet,

ist in entsprechender Anwendung der §§  39 bis 43 des 
Ordnungsbehördengesetzes zu ersetzen.

(2) Entschädigungspfl ichtig ist die Gemeinde des Scha-
densortes. § 42 Absatz 2 des Ordnungsbehördengesetzes 
fi ndet entsprechende Anwendung.

§ 46 
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gel-
ten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542) in der jeweils gelten-
den Fassung nach Maßgabe der folgenden Absätze.

(2) Zur Vorbereitung und Durchführung vorbeugender 
und abwehrender Maßnahmen gegen Gefahren im Sinne 
des § 1 Absatz 1 dürfen die mit der Wahrnehmung dieser 
Aufgaben betrauten Behörden der Aufgabenträger und 
die hierbei mitwirkenden Organisationen und Einrich-
tungen personenbezogene Daten verarbeiten. Dies gilt 
insbesondere für Leitstellen und Auskunftsstellen nach 
Maßgabe der § 28 und § 38.

(3) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei der 
betroffenen Person mit deren Kenntnis zu erheben. Bei 
Dritten dürfen personenbezogene Daten erhoben wer-
den, soweit dies zum Schutz von Leben und Gesundheit, 
zur Sicherstellung einer wirksamen Gefahrenabwehr 
oder zur Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen 
benötigten Angaben bei der betroffenen Person nicht 
oder nicht rechtzeitig erhoben werden können.

(4) Die nach § 28 Absatz 5 und § 38 Absatz 3 gespeicher-
ten Daten dürfen in anonymisierter Form auch zu statis-
tischen Zwecken und zur Evaluation verarbeitet sowie 
zur Aus- und Fortbildung genutzt werden. Die erhobe-
nen Daten dürfen zu wissenschaftlichen Zwecken ge-
nutzt werden, wenn die darin enthaltenen personenbezo-
genen Daten vorher anonymisiert wurden. §  28 
Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen fi ndet Anwen-
dung.

(5) Auf der Grundlage dieses Gesetzes verarbeitete per-
sonenbezogene Daten sind unverzüglich zu löschen, 
wenn sie für die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erho-
ben wurden, nicht mehr erforderlich sind.

(6) Die nach § 28 Absatz 5 gespeicherten, nicht anonymi-
sierten Aufzeichnungen sind spätestens nach sechs Mo-
naten zu löschen, es sei denn, dass sie zum Nachweis 
ordnungsgemäßer Ausführung der Aufgabe noch erfor-
derlich sind oder Grund zu der Annahme besteht, dass 
durch die Löschung schutzwürdige Belange der oder des 
Betroffenen beeinträchtigt werden. Auf die Dokumenta-
tion des Funkverkehrs sowie die Datenerhebung in Aus-
kunftsstellen nach §  38 Absatz  3 fi ndet Satz  1 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die Daten des Funkverkehrs 
spätestens nach drei Monaten und die in Auskunftsstel-
len erhobenen Daten spätestens nach einem Monat zu lö-
schen sind.

(7) Nach Absatz 6 aufzubewahrende Daten sind zu sper-
ren und mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die §§  8 
und 10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
fi nden Anwendung.

§ 47 
Datenübermittlung

(1) Behörden und Einrichtungen mit den Aufgabenbe-
reichen Umwelt-, Immissions- und Arbeitsschutz, Bau-
aufsichtsbehörden, Forstbehörden und Wasserbehörden 
übermitteln den Gemeinden und Kreisen die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlichen 
Daten. Zu diesen Informationen gehören insbesondere

1.   der Ort und die Lage besonders gefährdeter oder ge-
fährlicher Objekte,

2.   die Namen und Anschriften der Eigentümerinnen und 
Eigentümer, Besitzerinnen und Besitzer, Betreiberin-
nen und Betreiber sowie von Personen, die mit beson-
deren Funktionen in der Gefahrenabwehr betraut 
sind,

3.   die Lagerung, Art, Beschaffenheit und Menge vorhan-
dener und möglicherweise entstehender Stoffe, von 
denen Gefahren ausgehen können,

4.   das Ausbreitungs- und Wirkungsverhalten der vor-
handenen und möglicherweise entstehenden Stoffe,

5.   die Bewertung der Gefahren für die Anlage und ihre 
Umgebung und

6.   die vorhandenen und möglichen Vorkehrungen zum 
Schutz gegen Gefahren sowie die möglichen Maßnah-
men zur Bekämpfung von Schäden.

(2) Unternehmen oder Einrichtungen, die die örtliche 
Energie- und Wasserversorgung sicherstellen, sind ge-
genüber den Gemeinden und Kreisen verpfl ichtet, Aus-
kunft zu geben über

1.   Ort und Lage von besonders zu schützenden Einrich-
tungen mit wesentlichen Funktionen für die Versor-
gung der Bevölkerung und

2.   die räumliche Ausdehnung von Versorgungsausfällen 
zeitnah nach dem Eintritt und deren voraussichtliche 
Dauer.

§ 48 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz  1 in Verbin-
dung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes), auf kör-
perliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz  2 Satz  1 des 
Grundgesetzes), auf Freiheit der Person (Artikel 2 Ab-
satz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und auf die Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) ein-
geschränkt.

§ 49 
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

 1.   entgegen §  14 Absatz  2 Satz  1 der Dienstleistungs-
pfl icht in der Pfl ichtfeuerwehr nicht nachkommt,

 2.   vorsätzlich oder fahrlässig einer Anzeigepfl icht nach 
§ 27 Absatz 1 Satz 1 zuwiderhandelt,
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 3.   vorsätzlich oder fahrlässig einer aufgrund des §  27 
Absatz 3 ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwi-
derhandelt,

 4.   entgegen § 29 Absatz 1 die für die Gefahrenabwehr-
planung erforderlichen Angaben nicht macht,

 5.   entgegen § 29 Absatz 2 die Meldung von Störungen 
in der Anlage oder Einrichtung unterlässt, keine ge-
gen Missbrauch geschützten Verbindungen einrichtet 
und unterhält oder sich nicht an angeordneten 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen nach § 32 
Absatz 3 beteiligt,

 6.   entgegen §  30 Absatz  2 Satz  2 oder §  30 Absatz  4 
Satz  1 sowie §  31 die für die Erstellung, Überprü-
fung, Erprobung oder Überarbeitung externer Not-
fallpläne erforderlichen Informationen nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt,

 7.   entgegen § 42 eine Meldung nicht oder nicht recht-
zeitig erstattet oder übermittelt,

 8.   entgegen § 43 Absatz 1 nicht Hilfe leistet oder entge-
gen § 43 Absatz 2 ein Hilfsmittel oder ein Fahrzeug 
nicht stellt,

 9.   entgegen § 43 Absatz 3 Gegenstände nicht wegräumt 
oder ihre Entfernung nicht duldet,

10.   eine Anweisung gemäß § 43 Absatz 5 Satz 2 nicht be-
folgt,

11.   entgegen §  44 Absatz  2 oder 3 den Zutritt oder die 
Arbeiten nicht duldet, Wasservorräte oder sonstige 
Hilfsmittel auf Anordnung nicht zur Verfügung stellt 
oder nicht zur Benutzung überlässt oder die von der 
Einsatzleitung angeordneten Maßnahmen nicht dul-
det.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu einer Höhe von 50000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des §  36 Absatz  1 
Nummer  1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 18 des Geset-
zes vom 10. Oktober 2013 (BGBl.  I S.  3786) geändert 
worden ist, ist die örtliche Ordnungsbehörde.

Teil 7
Kosten

§ 50 
Kostenträger

(1) Die Gemeinden und Kreise haben die Kosten für die 
ihnen nach diesem Gesetz obliegenden oder übernomme-
nen Aufgaben zu tragen.

(2) Mit Ausnahme der von den Kreisen zu übernehmen-
den Kosten für die Leitung und Koordinierung von Ein-
sätzen gemäß § 4 Absatz 2 und der Kosten für die Hilfe-
leistung bei Schadenfeuer durch Feuerwehren 
unmittelbar angrenzender Gemeinden im Rahmen des 
§  39 Absatz  4 tragen die Gemeinden die Kosten der in 
ihrem Gebiet und den nach §  3 Absatz  6 zugewiesenen 
zusätzlichen Einsatzbereichen durchgeführten Abwehr-
maßnahmen.

(3) Kreisangehörige Gemeinden haben dem Kreis geleis-
tete Ausgaben für Übungen sowie für Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen, die durch die Gemeinde angeord-
net wurden zu ersetzen.

(4) Das Land trägt die Kosten für die von ihm nach § 5 
Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 4 wahrzunehmenden Auf-
gaben, für die von ihm nach §  5 Absatz  5 getroffenen 
Maßnahmen und Anordnungen und für die von ihm nach 
§ 40 Absatz 4 angeordnete auswärtige Hilfe. Für die Kos-
tentragung nach § 40 Absatz 4 gelten die Kostenregelun-
gen der Amtshilfe. Das Land übernimmt die Kosten sei-
ner Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die in 
Krisenstäben und Einsatzleitungen bei Großeinsatzlagen 
und Katastrophen mitwirkenden Personen (§  32 Ab-
satz 3 Satz 2).

(5) Das Land trägt die Kosten für die zentrale Aus- und 
Fortbildungsstätte mit Kompetenzzentren zur Verbesse-
rung und Weiterentwicklung des Brandschutzes, der Hil-

feleistung und des Katastrophenschutzes. Zu den Kosten 
gehören die Aufwendungen für Unterkunft und Verpfl e-
gung der Veranstaltungsteilnehmerinnen und Veranstal-
tungsteilnehmer. Die von den Gemeinden aufgrund der 
Teilnahme von ehrenamtlichen Angehörigen öffentlicher 
Feuerwehren an Aus- und Fortbildungen zu ersetzenden 
Arbeitsentgelte und Verdienstausfälle (§  21 Absatz  1 
Satz  2 und 3, Absatz  3) und Kinderbetreuungskosten 
(§ 22 Absatz 1 Satz 2 und 3) werden ihnen vom Land er-
stattet. Entsprechende Ausgaben werden den Kreisen bei 
Teilnahme von ehrenamtlichen Kreisbrandmeisterinnen 
und Kreisbrandmeistern, ihren Stellvertreterinnen und 
Stellvertretern an Lehrgängen (§ 12 Absatz 7) vom Land 
ersetzt. Für alle ehrenamtlichen Angehörigen der Feuer-
wehren sowie die ehrenamtlichen Kreisbrandmeisterin-
nen und Kreisbrandmeister, Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter erstattet das Land den Gemeinden und 
Kreisen die notwendigen Fahrgelder.

(6) Das Land leistet Zuschüsse zu den Kosten des 
Brandschutzes der Gemeinden und Kreise. Ausgenom-
men sind die Ausbildung und Fortbildung auf Ge-
meinde- und Kreisebene sowie der vorbeugende Brand-
schutz.

(7) Die Kosten der Betriebsfeuerwehren und der Werk-
feuerwehren tragen die Betriebe oder Einrichtungen. In 
Fällen einer Hilfeleistung gemäß §  39 Absatz  5 können 
die Betriebe oder Einrichtungen Kostenersatz verlangen. 
Gleiches gilt für die von Gemeinden oder Kreisen ange-
ordnete Mitwirkung an Übungen, es sei denn, diese er-
folgt im Rahmen der Erfüllung einer gesetzlichen Ver-
pfl ichtung zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit.

(8) Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist nur 
für den Brandschutz und die übrigen Aufgaben dieses 
Gesetzes zu verwenden.

(9) Für Kosten, die aufgrund gesetzlicher Regelungen 
über den Katastrophenschutz im Zivilschutz entstehen, 
gelten die bundesrechtlichen Bestimmungen.

(10) Ersatzansprüche der Aufgabenträger nach anderen 
Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 51 
Kosten der anerkannten Hilfsorganisationen, 

Zuwendungen des Landes

(1) Die anerkannten Hilfsorganisationen tragen die 
durch die vorbereitenden Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr aufgrund dieses Gesetzes entstehenden Kosten im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten.

(2) Das Land gewährt den anerkannten Hilfsorganisati-
onen nach Maßgabe des Haushaltsplans Zuwendungen 
für die im Interesse des Landes liegenden Übungen und 
Ausbildungsmaßnahmen und für Verwaltungskosten. Es 
beschafft im Rahmen eines jährlich fortzuschreibenden 
Ausstattungsprogramms nach Maßgabe des Haushalts-
plans Fahrzeuge, Geräte und Spezialausrüstung und 
stellt sie den mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisati-
onen für gemäß § 18 Absatz 4 Satz 1 aufzustellende Ein-
heiten zur Verfügung. Zu den Instandhaltungs- und Un-
terbringungskosten der Ausstattungen für diese 
Einheiten gewährt das Land den anerkannten Hilfsorga-
nisationen Beihilfen.

§ 52 
Kostenersatz

(1) Die Einsätze im Rahmen der den Gemeinden und 
Kreisen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben sind 
unentgeltlich, sofern nicht in Absatz 2 etwas anderes be-
stimmt ist.

(2) Die Gemeinden können Ersatz der ihnen durch Ein-
sätze entstandenen Kosten verlangen

1.   von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie 
oder er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt hat,

2.   von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines In-
dustrie- oder Gewerbebetriebs für die bei einem 
Brand aufgewandten Sonderlösch- und Sonderein-
satzmittel,
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3.   von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen 
oder Einrichtungen gemäß §§ 29 Absatz 1, 30 Absatz 1 
Satz 1 oder 31 im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung 
nach sonstigen Vorschriften,

4.   von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, 
wenn die Gefahr oder der Schaden bei dem Betrieb 
von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist von 
einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, entstan-
den ist, sowie von dem Ersatzpfl ichtigen in sonstigen 
Fällen der Gefährdungshaftung,

5.   von der Transportunternehmerin oder dem Transport-
unternehmer, der Eigentümerin oder dem Eigentümer, 
der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden 
bei der Beförderung von Gefahrstoffen oder anderen 
Stoffen und Gegenständen, von denen aufgrund ihrer 
Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zustandes im 
Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für 
die Allgemeinheit, für wichtige Gemeingüter, für 
Leben und Gesundheit von Menschen sowie für Tiere 
und Sachen ausgehen können oder Wasser gefährden-
den Stoffen entstanden ist,

6.   von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Be-
sitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen Nutzungs-
berechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden beim 
sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen oder Wasser ge-
fährdenden Stoffen gemäß Nummer 5 entstanden ist, 
soweit es sich nicht um Brände handelt,

7.   von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Be-
sitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen Nutzungs-
berechtigten einer Brandmeldeanlage außer in Fällen 
nach Nummer  8, wenn der Einsatz Folge einer nicht 
bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslö-
sung ist,

8.   von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeite-
rin oder Mitarbeiter eine Brandmeldung ohne eine für 
den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung wei-
tergeleitet hat,

9.   von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos oder 
in grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen die 
Feuerwehr alarmiert hat.

Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwendigen 
Auslagen für die kostenpfl ichtige Hinzuziehung Dritter.

(3) Besteht neben der Pfl icht der Feuerwehr zur Hilfe-
leistung die Pfl icht einer anderen Behörde oder Einrich-
tung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, 
so sind der Gemeinde die Kosten für den Einsatz vom 
Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu 
erstatten, sofern ein Kostenersatz nach Absatz 2 Satz 1 
nicht möglich ist.

(4) Der Kostenersatz nach Absatz 2 ist durch Satzung zu 
regeln; hierbei können Pauschalbeträge festgelegt wer-
den. Der Kostenersatz darf höchstens so bemessen wer-
den, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
insgesamt ansatzfähigen Kosten gedeckt werden. Zu den 
Kosten gehören auch die anteilige Verzinsung des Anla-
gekapitals und die anteiligen Abschreibungen sowie Ver-
waltungskosten einschließlich anteiliger Gemeinkosten.

(5) Die Gemeinden können für die Durchführung der 
Brandverhütungsschau (§  26) Gebühren aufgrund einer 
Satzung erheben. Für die Gestellung von Brandsicher-
heitswachen und für Leistungen der öffentlichen Feuer-
wehren, die über den in diesem Gesetz genannten Aufga-
benbereich hinausgehen, können die Gemeinden 
Entgelte erheben.

(6) Sofern die Eigentümerin oder der Eigentümer, die 
Besitzerin oder der Besitzer oder sonstige Nutzungsbe-
rechtigte, die oder der besondere Maßnahmen der Lösch-
wasserversorgung zu treffen hat, nicht in der Lage ist, 
die erforderliche Menge Löschwasser selbst oder auf-
grund einer Vereinbarung durch einen Dritten vorzuhal-
ten, kann die Trägerin oder der Träger der öffentlichen 
Wasserversorgung in der Gemeinde sich hierzu gegen be-
sonderes Entgelt bereit erklären.

(7) Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von 
Entgelten kann abgesehen werden, soweit dies nach 

Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte wäre oder auf-
grund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist.

Teil 8

Aufsicht

§ 53 

Aufsichtsbehörden

(1) Aufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemein-
den ist die Landrätin oder der Landrat als untere staat-
liche Verwaltungsbehörde.

(2) Aufsichtsbehörde für die kreisfreien Städte und die 
Kreise ist die Bezirksregierung. Sie ist gleichzeitig obere 
Aufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden.

(3) Oberste Aufsichtsbehörde ist das für Inneres zustän-
dige Ministerium.

§ 54 

Unterrichtungs- und Weisungsrechte

(1) Die Aufsichtsbehörden können sich jederzeit über die 
Wahrnehmung der den Gemeinden und Kreisen nach 
diesem Gesetz obliegenden Aufgaben unterrichten. Sie 
sind berechtigt, jederzeit den Leistungsstand der Einhei-
ten und Einrichtungen nach diesem Gesetz zu überprü-
fen. Die kreisfreien Städte und Kreise haben bei Groß-
einsatzlagen oder Katastrophen unverzüglich die 
Aufsichtsbehörde über Art und Umfang des Ereignisses 
sowie die getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.

(2) Die Aufsichtsbehörden können Weisungen erteilen, 
um die gesetzmäßige Erfüllung der den Gemeinden und 
Kreisen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zu si-
chern.

(3) Zur zweckmäßigen Erfüllung dieser Aufgaben kann 
die oberste Aufsichtsbehörde allgemeine Weisungen er-
teilen, um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben 
nach diesem Gesetz zu sichern. Hierzu gehören insbeson-
dere Regelungen über die Gliederung, Führung, Ausstat-
tung, Ausbildung und Fortbildung der öffentlichen Feu-
erwehren, das Verfahren bei Ersatzleistungen nach § 21, 
§  22 Absatz  1 und §  50 Absatz  5, die Einsatzbereiche 
nach § 3 Absatz 6, die Dienstkleidung der Feuerwehran-
gehörigen, die Tätigkeit der Kreisbrandmeisterinnen und 
Kreisbrandmeister nach § 12, die Leitstellen nach § 28, 
die Notrufabfragestellen der kreisangehörigen Gemein-
den nach § 28 Absatz 4, die Löschwasserversorgung nach 
§  3 Absatz  2 sowie die Organisation der gegenseitigen, 
der landesweiten und der auswärtigen Hilfe nach §§ 39 
und 40.

(4) Kommt bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen die 
Gemeinde oder der Kreis der Weisung der Aufsichtsbe-
hörde nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach, so 
kann die Aufsichtsbehörde die Befugnisse der Gemeinde 
oder des Kreises in entsprechender Anwendung des § 123 
Absatz  2 der Gemeindeordnung und des §  57 Absatz  3 
der Kreisordnung selbst ausüben oder die Ausübung 
einem anderen übertragen.

(5) Weisungen zur Erledigung einer bestimmten Einsatz-
aufgabe bei einer Großeinsatzlage oder einer Katastro-
phe führt die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürger-
meister, die Landrätin oder der Landrat als staatliche 
Verwaltungsbehörde durch, sofern die Aufsichtsbehörde 
dies in der Weisung festlegt.

(6) Werden Gebiete mehrerer kreisfreier Städte oder 
Kreise von einer Großeinsatzlage oder einer Katastrophe 
betroffen, so kann die gemeinsame Aufsichtsbehörde 
eine von diesen Körperschaften mit der Leitung der Ab-
wehrmaßnahmen beauftragen. Die Aufsichtsbehörden 
können im Übrigen die Leitung der Abwehrmaßnahmen 
an sich ziehen, wenn der Erfolg der Abwehrmaßnahmen 
ansonsten nicht sichergestellt erscheint. Auch dann wir-
ken die bisher Zuständigen bei den Abwehrmaßnahmen 
mit.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 48 vom 29. Dezember 2015900

Teil 9
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 55 
Zuständigkeiten anderer Behörden

(1) Auf Einrichtungen und Anlagen der Bundeswehr, der 
Bundesfernstraßenverwaltung und der Bundeswasser-
straßenverwaltung fi nden die §§ 15, 16, 26, 29, 39 und 40 
keine Anwendung.

(2) Für Betriebe oder Einrichtungen, die der Bergauf-
sicht unterliegen, fi nden die §§  15, 26, 29, 39 und 40 
keine Anwendung. Für diese Betriebe oder Einrichtun-
gen entscheidet über die Verpfl ichtung nach §  16 Ab-
satz 1 Satz 2, die Anerkennung nach § 16 Absatz 1 Satz 3 
und, soweit es sich ausschließlich um der Bergaufsicht 
unterliegende Betriebe oder Einrichtungen handelt, über 
die Anerkennung nach § 16 Absatz 3 Satz 2 die Bergbe-
hörde im Einvernehmen mit der Bezirksregierung. Glei-
ches gilt für die Überprüfung nach § 16 Absatz 1 Satz 5.

§ 56 
Verordnungs- und Satzungsermächtigungen

(1) Das für Inneres zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften über

1.   die Organisation des Brandschutzes, der Hilfeleistung 
und des Katastrophenschutzes  auf dem Rhein sowie 
die Einsatzbereiche der Löschboote (§ 6),

2.   die Aufnahme, die Laufbahnen und das Ausscheiden 
der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren 
(§ 9) und der ehrenamtlichen Kreisbrandmeisterinnen 
und Kreisbrandmeister (§ 12),

3.   die Voraussetzungen für die Anerkennung, die Anord-
nung und die Aufhebung der Anordnung oder Aner-
kennung, die Organisation und die Ausstattung einer 
Werkfeuerwehr sowie die Aus- und Fortbildung der 
Angehörigen einer Werkfeuerwehr (§ 16),

4.   die Höhe der Reisekostenpauschale und der Auf-
wandsentschädigung sowie des Regelstundensatzes 
und des Höchstbetrags für Bezirksbrandmeisterinnen 
und Bezirksbrandmeister sowie ihre Vertreterinnen 
und Vertreter (§ 12 Absatz 7) und

5.   die Struktur, Stärke und Ausstattung der nach diesem 
Gesetz mitwirkenden Einheiten

zu erlassen.

(2) Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen wird ermäch-
tigt, durch Satzungsbeschluss freiwillige Unterstüt-
zungsleistungen für ehrenamtliche Angehörige der Feu-
erwehren in Nordrhein-Westfalen zu erbringen.

§ 57 
Anhörung von Verbänden

Vor wichtigen allgemeinen Entscheidungen mit landes-
weiter Bedeutung in Fragen des Brandschutzes, der Hil-
feleistung und des Katastrophenschutzes soll den auf 
Landesebene tätigen Feuerwehrverbänden, den Spitzen-
organisationen nach §  94 des Beamtengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. S.  702, ber. 2008  S.  157), das zuletzt durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 97) 
geändert wurde, den kommunalen Spitzenverbänden 
sowie den mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisatio-
nen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

§ 58 
Übergangsbestimmungen

(1) Bedienstete, welche die in § 25 Satz 2 und § 26 Ab-
satz  1 genannten Aufgaben bereits nach §  22 und §  23 
Absatz 1 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hil-
feleistung in der Fassung vom 25. Februar 1975 (GV. 
NRW. S.  182), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. 
März 1989 (GV. NRW. S.  102), durchgeführt haben und 
keine Ausbildung im gehobenen oder höheren feuer-
wehrtechnischen Dienst besitzen, können diese Aufgaben 
auch weiterhin wahrnehmen.

(2) Die Gemeinden können hauptberufl iche Kräfte der 
Freiwilligen Feuerwehren, die bei Inkrafttreten des Ge-
setzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung in der 
Fassung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S.  122) nicht 
Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes waren, auch 
nach Inkrafttreten des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. 
Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) weiter im Brand-
schutz, bei der Hilfeleistung und im Katastrophenschutz 
einsetzen.

(3) Bis zum Ablauf der laufenden Amtszeit der bei In-
krafttreten des Gesetzes bereits bestellten Leiterin oder 
des Leiters der Feuerwehr und ihrer Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter kann abweichend von §  11 Absatz  1 
eine dritte Stellvertreterin oder ein dritter Stellvertreter 
in die Leitung der Feuerwehr berufen werden, soweit 
dies notwendig ist, um die Leiterin oder den Leiter einer 
ständig besetzten Feuerwache gemäß § 11 Absatz 2 in die 
Feuerwehrleitung zu berufen.

§ 59 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. Zum glei-
chen Zeitpunkt tritt das Gesetz über den Feuerschutz 
und die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. 
S. 122), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. 
Oktober 2012 (GV. NRW. S.  474) geändert worden ist, 
außer Kraft.

Artikel 2
Folgeänderungen

2010

(1) In § 68 Absatz 1 Nummer 11 des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes NRW in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. S.  156, ber. 
2005  S.  818), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) geändert worden 
ist, werden die Wörter „§§ 7, 27 und 28 des Gesetzes über 
den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. 
Februar 1998 (GV. NRW. S.  122)“ durch die Wörter 
„§§ 27, 34 und 44 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 886)“ ersetzt.
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(2) Das Rettungsgesetz NRW vom 24. November 1992 
(GV. NRW. S. 458), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 297), geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.   In § 1 Absatz 2 Nummer 1 wird nach dem Wort „Ka-
tastrophenschutzes“ der Zusatz „(Abwehr von Groß-
schadensereignissen)“ gestrichen.

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In § 2 Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „der 
im Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleis-
tung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122), das 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2012 (GV. NRW. S.  474) geändert worden ist, 
durch die Wörter „der im Gesetz über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) 
ersetzt.

 b)   In § 2 Absatz 3 werden die Worte „Absatz 1“ durch 
die Worte „Absatz 2“ ersetzt.

3.   In §  7 Absatz  1 werden die Wörter „§  21 Abs.  1 des 
Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 
(FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S.  122)“ 
durch die Wörter „§  28 Absatz  1 des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) 
ersetzt.

232

(3) In § 16 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung über staatlich 
anerkannte Sachverständige nach der Landesbauord-
nung vom 29. April 2000 (GV. NRW. S.  422), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 24. November 2014 
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(GV. NRW. S. 847), geändert worden ist, werden die Wör-
ter „§ 5 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hil-
feleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. 
S.  122)“ durch die Wörter „§  25 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) in der 
jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

51

(4) In §  2 Nummer  1 der Ausführungsverordnung zur 
Verordnung über die Zuständigkeit und das Verfahren 
bei der Unabkömmlichstellung vom 16. Dezember 2008 
(GV. NRW. S.  867), die durch Artikel 5 der Verordnung 
vom 9. Juli 2013 (GV. NRW. S. 455) geändert worden ist, 
werden die Wörter „Feuerschutz und die Hilfeleistung“ 
durch die Wörter „Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. 
NRW. S. 886) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

630

(5) In §  55 Absatz  1 Satz  1 der Gemeindehaushaltsver-
ordnung NRW vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 
ber. GV. NRW. 2005 S. 15), die zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 432) ge-
ändert worden ist, werden die Wörter „Feuerschutz und 
die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. 
S.  122)“ durch die Wörter „Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 
2015 (GV. NRW. S. 886) in der jeweils geltenden Fassung“ 
ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2015

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Für die Ministerpräsidentin
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 
zugleich in eigener Ressortzuständigkeit

(L. S.) Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

zugleich für den Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Christina  K a m p m a n n

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2015 S. 886
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Gesetz 
über die Abschiebungshaft sowie zur Änderung 

des Landesbeamtengesetzes und des Gesetzes zur 
Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Vom 17. Dezember 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über die Abschiebungshaft sowie zur Änderung 

des Landesbeamtengesetzes und des Gesetzes zur 
Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

46
Artikel 1

Gesetz 
über den Vollzug der Abschiebungshaft 

in Nordrhein-Westfalen 
(Abschiebungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen – 

AHaftVollzG NRW)

Inhaltsübersicht

§ 1 Abschiebungshaft, Einrichtungen

§ 2  Grundsätze der Vollzugsgestaltung

§ 3 Aufnahme

§ 4 Unterbringung

§ 5 Bewegungsfreiheit

§ 6 Betreuung und Beratung

§ 7 Arbeit, Verpfl egung, Einkauf

§ 8 Bargeld, Eigengeld, Kleidung, persönlicher Bereich

§ 9 Raucherbereiche

§ 10  Reinigung

§ 11 Nachtruhe, Einschluss

§ 12 Freizeit und Sport

§ 13 Seelsorgliche Betreuung, Religionsausübung

§ 14 Besuche

§ 15 Schriftverkehr, Pakete und Geschenke

§ 16 Telefonie, Telekommunikation

§ 17 Bezug von Zeitungen, Mediennutzung
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§ 18 Verhaltensregeln

§ 19 Durchsuchung

§ 20 Besondere Sicherungsmaßnahmen

§ 21  Unterbringung in einem besonders gesicherten 
Raum

§ 22 Fesselung, Fixierung

§ 23  Verlegung in einen anderen Gewahrsamstrakt, 
 Beobachtung während des Einschlusses

§ 24 Gefahr im Verzug

§ 25  Erläuterung und Dokumentation besonderer Siche-
rungsmaßnahmen

§ 26 Unmittelbarer Zwang

§ 27 Schusswaffenverbot

§ 28 Medizinische Versorgung

§ 29 Entlassung aus der Abschiebungshaft

§ 30 Beschwerderecht

§ 31 Beirat Abschiebungshaft

§ 32 Dokumentation, Akteneinsicht

§ 33 Ausführungsbestimmungen

§ 34 Einschränkung von Grundrechten

§ 35 Dienstrechtliche Bestimmungen

§ 36 Inkrafttreten, Berichtspfl icht

§ 1 
Abschiebungshaft, Einrichtungen

Freiheitsentziehende Maßnahmen nach ausländerrechtli-
chen Bestimmungen (Abschiebungshaft) werden in be-
sonderen Abschiebungshafteinrichtungen (Einrichtun-
gen) vollzogen. Die nach § 62 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz 
als ultima ratio defi nierte, das Fehlen von Haftalternati-
ven voraussetzende Abschiebungshaft dient ausschließ-
lich dem Zweck, richterliche Haftanordnungen nach den 
Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162) 
in der jeweils geltenden Fassung zu vollziehen.

§ 2 
Grundsätze der Vollzugsgestaltung

(1) Die Persönlichkeitsrechte und die Würde der in einer 
Einrichtung untergebrachten Personen (Untergebrachte) 
sind zu achten. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Untergebrachten, insbesondere im Hinblick auf Ge-
schlecht, Alter, Zuwanderungshintergrund, Religion und 
sexuelle Identität, werden bei der Gestaltung des Voll-
zugs in angemessenem Umfang berücksichtigt.

(2) Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensver-
hältnissen soweit wie möglich anzugleichen. Schädlichen 
Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegenzuwirken.

(3) Untergebrachten dürfen nur Beschränkungen aufer-
legt werden, soweit es der Zweck von Abschiebungshaft 
oder die Sicherheit oder Ordnung in einer Einrichtung 
erfordern.

§ 3 
Aufnahme

(1) Die Aufnahme von in Abschiebungshaft zu nehmen-
den Personen erfolgt, unbeschadet abweichender Ab-
sprachen im Einzelfall, täglich in der Zeit von 7 bis 21 
Uhr.

(2) Die Aufnahme erfolgt nach Vorlage einer richterli-
chen Anordnung und eines schriftlichen Aufnahmeersu-
chens der zuständigen Behörde. Die zuständige Behörde 
informiert die aufnehmende Einrichtung vor der Auf-
nahme über ihr vorliegende vollzugsrelevante Erkennt-
nisse. Der besonderen Situation schutzbedürftiger Perso-
nen im Sinne der Richtlinie 2008/115/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezem-
ber 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den 
Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, 

S. 98) und der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festle-
gung von Normen für die Aufnahme von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S.  96) ist durch regelmäßige Überprüfungen 
und angemessene Unterstützung Rechnung zu tragen. 
Ergeben sich während der Abschiebungshaft Hinweise, 
dass Untergebrachte das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, hat die Einrichtung eine Altersfeststellung 
unter Beteiligung des Jugendamtes durchzuführen und 
die für die Inhaftnahme zuständige Behörde über deren 
Ergebnis zu unterrichten.

(3) Untergebrachte sind nach ihrer Aufnahme unverzüg-
lich möglichst mithilfe von Merkblättern in einer für sie 
verständlichen Sprache oder bei Bedarf auf andere Weise 
über die in der jeweiligen Einrichtung geltenden Regeln 
sowie ihre Rechte und Pfl ichten zu unterrichten. Dies 
schließt die Information über die Möglichkeit der Kon-
taktaufnahme zu anerkannten Flüchtlingshilfeorganisa-
tionen ein.

(4) Soweit dies noch nicht erfolgt ist, sind Unterge-
brachte darüber hinaus in einer für sie verständlichen 
Sprache schriftlich über die Haftgründe und die nach 
deutschem Recht vorgesehenen Verfahren zur Anfech-
tung der Haftanordnung sowie über die Möglichkeit zu 
informieren, unentgeltlich Rechtsberatung und -vertre-
tung in Anspruch zu nehmen.

(5) Untergebrachte werden alsbald nach ihrer Aufnahme 
von Amts wegen und danach auf ihren Wunsch hin regel-
mäßig ärztlich untersucht und der sozialen Betreuung 
vorgestellt. In entsprechender Anwendung des § 36 Ab-
satz  4 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl.  I S.  1045) in der jeweils geltenden Fassung sind 
sie verpfl ichtet, die ärztliche Untersuchung einschließ-
lich einer Röntgenaufnahme der Lunge zu dulden. Bei 
Schwangeren ist von einer Röntgenaufnahme abzusehen. 
Liegt die letzte dokumentierte Röntgenuntersuchung 
weniger als ein Jahr zurück, soll von einer erneuten 
Röntgenaufnahme abgesehen werden.

(6) Bei anlässlich der Untersuchung oder später festge-
stellter fehlender Haftfähigkeit ist die zuständige Be-
hörde sofort zu unterrichten, damit diese unverzüglich 
die Entlassung aus der Haft verfügen kann. Bis dahin 
übernimmt die jeweilige Einrichtung die Bewachung der 
betreffenden Person, erforderlichenfalls auch in einem 
Krankenhaus oder einer psychiatrischen Klinik.

(7) Mit den Untergebrachten werden die Voraussetzun-
gen und der Ablauf der Ausreise erörtert, wenn eine 
Eigen- oder Fremdgefährdung dem nicht entgegensteht. 
Unter den gleichen Voraussetzungen ist der voraussicht-
liche Ausreisezeitpunkt mitzuteilen, sobald dieser fest-
steht.

§ 4 
Unterbringung

(1) Frauen und Männer sind grundsätzlich in verschie-
denen, voneinander getrennten Bereichen einer Einrich-
tung unterzubringen. Sie werden regelmäßig einzeln un-
tergebracht.

(2) Eine gemeinsame Unterbringung ist mit Zustimmung 
der nicht betroffenen untergebrachten Person zulässig, 
wenn eine Gefahr für Leben oder Gesundheit oder Hilfs-
bedürftigkeit besteht. Sie ist darüber hinaus zulässig, 
wenn Untergebrachte übereinstimmend eine gemein-
same Unterbringung wünschen.

(3) Untergebrachte, die in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt haben, über den noch nicht endgültig entschie-
den wurde, sind so weit möglich getrennt von anderen 
Drittstaatsangehörigen, die einen derartigen Antrag 
nicht gestellt haben, unterzubringen.

(4) Angehörigen derselben Familie und einander nahe-
stehenden Personen soll auf übereinstimmenden Wunsch 
ein Zusammenleben in der Einrichtung getrennt von an-
deren Untergebrachten ermöglicht werden.

(5) Bei der Unterbringung sind religiöse, kulturelle und 
ethnische Belange zu berücksichtigen.
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§ 5 
Bewegungsfreiheit

(1) Außerhalb der Nachtruhe dürfen sich die Unterge-
brachten in den für sie vorgesehenen Bereichen einer 
Einrichtung grundsätzlich frei bewegen; dies gilt auch 
für den zugehörigen Außenbereich. Einschränkungen 
sind zulässig, wenn und soweit es die Sicherheit oder 
Ordnung einer Einrichtung erfordern. Untergebrachte 
dürfen sich jederzeit in ihre Zimmer zurückziehen.

(2) Die Gewährung von Urlaub oder Ausgang ohne Auf-
sicht ist unzulässig. Zur Erledigung notwendiger Behör-
dengänge oder Arztbesuche oder dringender privater 
Angelegenheiten kann Untergebrachten Ausgang unter 
Aufsicht gewährt werden. Die zuständige Ausländerbe-
hörde oder Bundespolizeidienststelle ist vorab zu infor-
mieren.

§ 6 
Betreuung und Beratung

(1) Die Zentralen Ausländerbehörden vermitteln den 
Untergebrachten bei Bedarf kurzfristig Kontakte zu den 
jeweils zuständigen Ausländerbehörden.

(2) Die soziale Betreuung der Untergebrachten wird 
durch geeignete Betreuungsorganisationen gewährleis-
tet. Eine unabhängige Haftberatung wird durch an-
erkannte Flüchtlingshilfeorganisationen sichergestellt. 
Angehörige der genannten Betreuungs- und Flüchtlings-
hilfeorganisationen dürfen in den Einrichtungen zu Be-
treuungs- und Beratungszwecken eigene tragbare Com-
puter und Mobiltelefone benutzen und können über 
Computer der jeweiligen Einrichtung einen Internetzu-
gang erhalten. Foto- und Videoaufnahmen innerhalb der 
Einrichtungen sind nicht gestattet.

(3) Auf Wunsch erhalten Untergebrachte eine durch die 
Einrichtung vermittelte kostenlose allgemeine Rechtsbe-
ratung im Sinne einer Erstberatung durch Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte.

§ 7 
Arbeit, Verpflegung, Einkauf

(1) Die Untergebrachten sind zur Arbeit nicht verpfl ich-
tet. Im Rahmen vorhandener Möglichkeiten, ohne Ge-
fährdung von Sicherheit oder Ordnung sowie auf eige-
nen Wunsch können Untergebrachten unterstützende 
Arbeiten für die Gemeinschaft in einer Einrichtung 
übertragen werden, für die eine Aufwandsentschädigung 
in entsprechender Anwendung des § 5 Absatz 2 des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022) in der je-
weils geltenden Fassung gewährt wird.

(2) Die Untergebrachten nehmen an der Verpfl egung in 
den Einrichtungen mit Frühstück, Mittagessen und 
Abendbrot teil. Ihnen ist zu ermöglichen, religiöse Spei-
sevorschriften zu befolgen oder sich vegetarisch zu er-
nähren.

(3) Den Untergebrachten ist im Rahmen der baulich-or-
ganisatorischen Möglichkeiten zu gestatten, in Gemein-
schaftswohnküchen Speisen selbst zuzubereiten.

(4) Die Untergebrachten können unter Verwendung eige-
ner fi nanzieller Mittel zusätzliche Nahrungsmittel und 
Getränke sowie Hygieneartikel und Gegenstände des 
täglichen Bedarfs käufl ich erwerben.

(5) Die Einrichtungen bieten die Möglichkeit eines re-
gelmäßigen Einkaufs, dessen Angebot die Wünsche und 
Bedürfnisse der Untergebrachten angemessen berück-
sichtigt. Alkoholhaltige Getränke und andere berau-
schende Mittel, rezept- und apothekenpfl ichtige Arznei-
mittel sowie Gegenstände, welche die Sicherheit oder 
Ordnung der Einrichtungen gefährden, sind vom Ein-
kauf ausgeschlossen.

§ 8 
Bargeld, Eigengeld, Kleidung, persönlicher Bereich

(1) Der Besitz von Bargeld ist Untergebrachten aus 
Gründen der Sicherheit und Ordnung nur bis zu einem 
Betrag von 100 Euro gestattet. Im Übrigen sind insbe-

sondere bei der Aufnahme mitgeführtes Bargeld und 
persönliche Wertgegenstände der jeweiligen Einrichtung 
gegen Bestätigung in Verwahrung zu geben. Die Bestäti-
gung erfasst die Höhe des Bargeldes und die Art des 
Wertgegenstandes.

(2) Untergebrachten sind eingebrachte, für sie einge-
zahlte oder überwiesene Geldbeträge, die ihnen nicht als 
Bargeld belassen werden, als Eigengeld gutzuschreiben. 
Untergebrachte dürfen vorbehaltlich entgegenstehender 
Vorschriften über entsprechende Guthaben verfügen.

(3) Untergebrachte dürfen eigene Kleidung benutzen. 
Dies gilt nicht, wenn und soweit Gründe der Sicherheit 
oder Ordnung es erfordern. Bettzeug und Handtücher 
werden durch die Einrichtungen gestellt. Bei Bedarf sind 
Untergebrachten Kleidung und Artikel der Körperhygiene 
zur Verfügung zu stellen. Kleidung ist von den Unterge-
brachten regelmäßig selbst zu reinigen. Geeignete Wasch-
möglichkeiten sind in den Einrichtungen vorzusehen.

(4) Untergebrachte dürfen keine Gegenstände besitzen, 
welche die Sicherheit oder Ordnung in den Einrichtun-
gen gefährden können. Hierzu gehören insbesondere Ge-
genstände, die geeignet sind, Personen zu verletzen oder 
zu beleidigen, zur Gewalt aufzuwiegeln, Sachen zu be-
schädigen oder zur Entziehung von der Unterbringung 
oder zur Flucht dienen können. Derartige Gegenstände 
werden den Untergebrachten entzogen und dürfen ver-
wertet oder auf Kosten der Untergebrachten vernichtet 
werden, wenn sie nicht in Verwahrung genommen wer-
den können. Ebenfalls nicht zulässig ist der Besitz und 
Konsum von Alkohol oder sonstiger Rauschmittel sowie 
rezept- oder apothekenpfl ichtiger Medikamente, soweit 
nicht diese nicht im Einzelfall durch ärztliche Verord-
nung zugelassen wurden.

§ 9 
Raucherbereiche

(1) Das Rauchen ist in den jeweiligen Außenbereichen, 
in ausgewiesenen Raucherzimmern und in entsprechen-
der Anwendung des §  3 Absatz  4 des Nichtraucher-
schutzgesetzes NRW vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S.  742) in der jeweils geltenden Fassung auch in den 
Zimmern bei geschlossener Tür gestattet, soweit hier-
durch die Sicherheit oder Ordnung in einer Einrichtung 
nicht gefährdet wird. 

(2) Die Leitung der Einrichtung hat Vorkehrungen zu 
treffen, um die Rauchfreiheit und den gesundheitlichen 
Schutz der übrigen Personen, die sich in der Einrichtung 
aufhalten, soweit wie möglich zu gewährleisten. Dies gilt 
insbesondere für Schwangere oder erkrankte Personen.

§ 10 
Reinigung

(1) Gemeinschafts- und Verwaltungsräume, Flure, Trep-
penhäuser und sanitäre Einrichtungen werden außerhalb 
der Nachtruhe regelmäßig gereinigt. Während der Reini-
gung haben die Untergebrachten die jeweils zu säubern-
den Bereiche zu verlassen.

(2) Bedienstete der Einrichtungen kontrollieren außer-
halb der Nachtruhe in regelmäßigen Abständen den hy-
gienischen Zustand aller Räume und Einrichtungsgegen-
stände.

§ 11 
Nachtruhe, Einschluss

(1) Die Nachtruhe umfasst den Zeitraum von 22 bis 7 
Uhr.

(2) Während der Nachtruhe haben sich die Unterge-
brachten grundsätzlich in ihren Zimmern aufzuhalten 
und werden dort eingeschlossen. Die Leitung einer Ein-
richtung kann auch während der Nachtruhe den Aufent-
halt im jeweiligen Unterbringungsbereich, jedoch nicht 
im Außenbereich, gestatten, wenn hierdurch die Sicher-
heit oder Ordnung der Einrichtung nicht beeinträchtigt 
werden. Der Aufenthalt im jeweiligen Unterbringungs-
bereich soll auch während der Nachtruhe gestattet wer-
den, wenn dies keine nachteiligen Auswirkungen auf den 
Betrieb der Einrichtung hat.
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§ 12 
Freizeit und Sport

(1) Nach Maßgabe der räumlichen Gegebenheiten sind 
ausreichende Möglichkeiten der Freizeitgestaltung vor-
zuhalten.

(2) Den Untergebrachten soll ausreichende sportliche 
Betätigung sowohl im Außenbereich als auch in den Ge-
bäuden einer Einrichtung ermöglicht werden.

(3) In den Gemeinschaftsräumen sollen Spiele und 
handwerklich-künstlerische Aktivitäten angeboten wer-
den. Darüber hinaus sollen Druckerzeugnisse in ver-
schiedenen Sprachen im Rahmen eines Medienangebots 
bereitgehalten werden.

§ 13 
Seelsorgliche Betreuung, Religionsausübung

(1) Untergebrachten darf die religiöse Betreuung durch 
einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin ihrer Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaft nicht versagt wer-
den. Auf Wunsch wird Untergebrachten der Kontakt zu 
einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger der eigenen Re-
ligions- oder Weltanschauungsgemeinschaft durch die je-
weilige Einrichtung vermittelt. Die Seelsorgerin oder der 
Seelsorger kann Untergebrachte auf deren Wunsch auch 
besuchen. Bei Bedarf soll es Seelsorgerinnen und Seel-
sorgern ermöglicht werden, regelmäßige Sprechzeiten in 
dafür vorgesehenen Räumen einer Einrichtung anzubie-
ten.

(2) Untergebrachte dürfen religiöse Schriften besitzen.

(3) In den Einrichtungen ist eine ausreichende Zahl von 
Räumen einzurichten, um eine angemessene Religions- 
oder Weltanschauungsausübung zu gewährleisten.

(4) Nach Möglichkeit können die Untergebrachten in 
ihrer Einrichtung an Gottesdiensten und anderen Veran-
staltungen ihrer Religions- oder Weltanschauungsge-
meinschaft teilnehmen. Ein Ausschluss ist nur zulässig, 
wenn und soweit dies aus überwiegenden Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist; die Seelsorge-
rin oder der Seelsorger ist vorher zu hören.

(5) Die Teilnahme von Untergebrachten an konfessions-
fremden Gottesdiensten und Veranstaltungen anderer 
Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften kann 
zugelassen werden, wenn die ausführende Seelsorgerin 
oder der ausführende Seelsorger zustimmt.

(6) Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einver-
nehmen mit der jeweiligen Religions- oder Weltanschau-
ungsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich 
verpfl ichtet.

(7) Wenn die geringe Zahl der Angehörigen einer Religi-
ons- oder Weltanschauungsgemeinschaft eine Seelsorge 
nach Absatz 7 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgliche Be-
treuung auf andere Weise zuzulassen.

(8) Mit Zustimmung der Einrichtungsleitung dürfen sich 
die Seelsorgerinnen und Seelsorger freier Seelsorgehel-
ferinnen und Seelsorgehelfer bedienen und für Gottes-
dienste sowie für andere religiöse und weltanschauliche 
Veranstaltungen Seelsorgerinnen und Seelsorger von 
außen hinzuziehen.

(9) Die für Seelsorgerinnen und Seelsorger getroffenen 
Regelungen gelten insbesondere für Imaminnen und 
Imame entsprechend.

§ 14 
Besuche

(1) Untergebrachte dürfen täglich in der Zeit von 9 bis 
19 Uhr Besuch in hierfür vorgesehenen Besuchsräumen 
empfangen. Die Besuchsdauer kann im Einzelfall auf 90 
Minuten begrenzt werden, wenn die Raumkapazitäten 
erschöpft sind. Besucherinnen und Besucher werden bis 
17 Uhr 30 Minuten eingelassen. Eine Beaufsichtigung 
von Besuchen ist zulässig.

(2) Das Besuchsrecht darf nur aus Gründen der Sicherheit 
oder schwerwiegenden Gründen der Ordnung, namentlich 
bei Gefährdung des Unterbringungszwecks, durch die 
Leitung einer Einrichtung eingeschränkt werden.

(3) Ein Besuch kann nach einer Abmahnung abgebro-
chen werden, wenn auf Grund des Verhaltens der Besu-
cherinnen oder Besucher oder der Untergebrachten die 
Sicherheit oder in schwerwiegender Weise die Ordnung 
einer Einrichtung gefährdet wird. Die Abmahnung un-
terbleibt, wenn es unerlässlich ist, den Besuch sofort ab-
zubrechen.

(4) Besucherinnen und Besucher haben sich auszuwei-
sen. Aus Gründen der Sicherheit kann ein Besuch davon 
abhängig gemacht werden, dass die Besucherin oder der 
Besucher sich und ihre mitgebrachten Gegenstände 
durchsuchen lassen. Die Verwendung eines Metalldetek-
tors vor Gewährung des Zutritts zu einer Einrichtung ist 
zulässig. Insbesondere Taschen, Jacken und Mäntel, Mo-
biltelefone mit Kamerafunktion oder Internetzugang 
oder Gegenstände, die geeignet sind, Personen zu verlet-
zen oder Sachen zu beschädigen, oder die zur Entzie-
hung von der Unterbringung oder zur Flucht dienen 
könnten, sind in den Besuchsräumen nicht gestattet.

(5) Besuche beauftragter Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte sowie durch Angehörige der Konsularbe-
hörden und Behördenvertreter sind auch außerhalb der 
Besuchszeit von 9 bis 19 Uhr, jedoch nicht innerhalb der 
Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr, zuzulassen. Diese Besuche 
fi nden ohne zeitliche Begrenzung und ohne Beaufsichti-
gung statt. Die Vertraulichkeit dabei geführter Gesprä-
che ist bei Bedarf über eigens hierfür bereit gestellte 
Räume sicherzustellen. Die Sätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend für Angehörige anerkannter Flüchtlingshilfeorga-
nisationen. Eigene Taschen, Mobiltelefone und Mittel der 
Bürokommunikation dürfen von dem in Satz 1 genann-
ten Personenkreis mitgeführt werden. Im Übrigen gilt 
Absatz  4 für anwaltliche Besuche mit der Einschrän-
kung, dass eine inhaltliche Überprüfung der von Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälten bei Besuchen mitge-
führten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen nicht 
zulässig ist.

(6) Angehörigen anerkannter Flüchtlingshilfeorganisati-
onen kann mit Zustimmung der Untergebrachten gestat-
tet werden, an Gesprächen nach Absatz 1 und Absatz 5 
Satz 1 teilzunehmen. Die Einrichtungen dürfen Informa-
tionen über Untergebrachte nur mit deren schriftlicher 
Einwilligung an Dritte weitergeben.

§ 15 
Schriftverkehr, Pakete und Geschenke

(1) Untergebrachte dürfen im Rahmen der organisato-
rischen Möglichkeiten der Einrichtung Schriftstücke, 
Pakete und Geschenke erhalten und Schriftstücke und 
Pakete auf eigene Kosten versenden. Verbotene Gegen-
stände, Alkoholika, Rauschmittel und Medikamente im 
Sinne von § 8 Absatz 4 sind hiervon ausgenommen. Sie 
erhalten auf Wunsch Schreibmaterial.

(2) Eingehende und ausgehende Schriftstücke sowie 
ausgehende Pakete werden durch Sichtkontrollen im 
Beisein der betroffenen Untergebrachten auf verbotene 
Gegenstände, Alkoholika, Rauschmittel und Medika-
mente im Sinne von § 8 Absatz 4 kontrolliert.

(3) Eingehende Pakete und sonstige Zuwendungen von 
dritter Seite dürfen Untergebrachten ausgehändigt wer-
den, wenn die Untergebrachten mit einer Überprüfung 
des Inhalts in ihrer Gegenwart einverstanden sind und 
der Empfang mit dem Unterbringungszweck vereinbar 
ist. Vom Empfang auszuschließende verbotene Gegen-
stände, Alkoholika, Rauschmittel und Medikamente im 
Sinne von §  8 Absatz  4 sind in Verwahrung zu nehmen 
oder an den Absender zurückzusenden oder zurückzuge-
ben, soweit deren Besitz rechtlich zulässig ist. 

(4) Weitergehende Überwachungen des Schrift- und Pa-
ketverkehrs sind nur bei konkretem Verdacht auf Ge-
fährdung der Sicherheit der jeweiligen Einrichtung oder 
einer Person zulässig.

(5) Schriftwechsel und vergleichbare Formen der Kom-
munikation mit beauftragten Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten (Rechtsbeiständen) sowie mit Angehöri-
gen anerkannter Flüchtlingshilfeorganisationen werden 
nicht überwacht. Nicht überwacht werden ferner Schrei-
ben der Untergebrachten an Volksvertretungen des Bun-
des und der Länder sowie an deren Mitglieder, soweit die 
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Schreiben an die Anschriften dieser Volksvertretungen 
gerichtet sind und die absendende Person zutreffend an-
geben. Entsprechendes gilt für Schreiben an Institutio-
nen der Europäischen Union oder der Vereinten Natio-
nen, an die konsularische Vertretung des Heimatlands 
und weitere Einrichtungen, mit denen der Schriftverkehr 
aufgrund völkerrechtlicher Verpfl ichtungen der Bundes-
republik Deutschland geschützt ist. Satz 1 gilt auch für 
den Schriftverkehr mit Gerichten und Behörden sowie 
mit den Integrations- und Ausländerbeauftragten und 
den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Län-
der.

§ 16 
Telefonie, Telekommunikation

(1) Untergebrachte haben im Rahmen der organisato-
risch-technischen Möglichkeiten das Recht, auf eigene 
Kosten in den Einrichtungen vorhandene Telefone und 
andere dort vorhandene Formen der Telekommunikation 
zu nutzen.

(2) Der Besitz eigener Mobiltelefone und ihr Gebrauch 
sind zulässig. Nicht gestattet sind Foto- oder Videoauf-
nahmen innerhalb der Einrichtungen und deren Versen-
dung sowie eine Nutzung von Mobiltelefonen, welche die 
Sicherheit oder Ordnung der jeweiligen Einrichtung ge-
fährdet. Seitens der Einrichtungen ist eine vorhandene 
Kamerafunktion in Mobiltelefonen Untergebrachter ins-
besondere durch Versiegelung außer Betrieb zu setzen. Ist 
eine Außerbetriebsetzung ausnahmsweise nicht möglich, 
soll das Mobiltelefon im Austausch gegen ein Gerät ohne 
Kamerafunktion in Verwahrung genommen werden. Bei 
einem Verstoß gegen das Foto- und Videoverbot, im Falle 
der gezielten Beseitigung einer Vorrichtung zum Aus-
schalten der Kamerafunktion durch Untergebrachte und 
bei einer die Sicherheit oder Ordnung insbesondere der 
Einrichtung gefährdenden Nutzung ist das Mobiltelefon 
einzuziehen und in Verwahrung zu nehmen.

(3) Bedürftigen Untergebrachten werden Telefongesprä-
che mit ihren Rechtsbeiständen und konsularischen 
 Vertretungen in Deutschland sowie mit anerkannten 
Flüchtlingshilfeorganisationen durch die Einrichtung er-
möglicht.

§ 17 
Bezug von Zeitungen, Mediennutzung

(1) Untergebrachte dürfen auf eigene Kosten Zeitungen 
und andere Druckerzeugnisse beziehen. Ausgeschlossen 
sind Druckerzeugnisse, deren Verbreitung mit Strafe 
oder Geldbuße bedroht ist. Der Zugang zu öffentlich-
rechtlichen und sonstigen nicht kostenpfl ichtigen Rund-
funk- und Fernsehangeboten ist in angemessenem Um-
fang zu ermöglichen.

(2) Die Nutzung eigener Rundfunk- und Fernsehemp-
fangsgeräte und eigener Computer in den Zimmern kann 
zugelassen werden. Die Regelungen des §  16 Absatz  2 
über das Foto- und Videoverbot für Mobiltelefone gelten 
für Computer entsprechend.

(3) Andere Untergebrachte dürfen durch den Rundfunk- 
oder Fernsehempfang in den Zimmern und Gemein-
schaftsräumen nicht gestört werden. Anderenfalls kann 
der Rundfunk- und Fernsehempfang eingeschränkt oder 
unterbunden werden.

(4) Untergebrachte können im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten an Computern der jeweiligen Einrichtung 
nicht kostenpfl ichtige Internetangebote nutzen.

(5) Soweit eine Gefährdung des Unterbringungszwecks 
oder der Sicherheit oder Ordnung zu befürchten ist, kön-
nen die Rechte aus Absatz 1, 2 und 4 eingeschränkt wer-
den.

§ 18 
Verhaltensregeln

(1) Untergebrachte dürfen durch ihr Verhalten gegen-
über dem Personal der Einrichtungen, anderen Unterge-
brachten und sonstigen Personen das geordnete Zusam-
menleben in den Einrichtungen nicht beeinträchtigen. 

Den Anordnungen des Aufsichtspersonals haben sie 
Folge zu leisten.

(2) Untergebrachte haben sich nach der Tageseinteilung 
in den Einrichtungen zu richten.

§ 19 
Durchsuchung

(1) Untergebrachte, ihre Sachen und ihre Zimmer kön-
nen zur Wahrung der Sicherheit der in einer Einrichtung 
tätigen Bediensteten und der dort untergebrachten Per-
sonen und zur Verhinderung von Eigen- oder Fremdge-
fährdungen durchsucht werden.

(2) Die Durchsuchung männlicher Personen ist durch 
männliche und die Durchsuchung weiblicher Personen 
ist durch weibliche Bedienstete unter Beachtung der 
Menschenwürde in einem abgeschirmten Bereich durch-
zuführen.

(3) Durchsuchungen der Zimmer und der Sachen von 
Untergebrachten werden grundsätzlich von mindestens 
zwei Bediensteten einer Einrichtung gemeinsam und 
grundsätzlich in Anwesenheit betroffener Untergebrach-
ter durchgeführt.

(4) Durchsuchungen der Untergebrachten, ihrer Zimmer 
und ihrer Sachen sollen den Untergebrachten erläutert 
werden und sind zu dokumentieren.

§ 20 
Besondere Sicherungsmaßnahmen

Gegenüber Untergebrachten können folgende besondere 
Sicherungsmaßnahmen nach Maßgabe der §§  21 bis 25 
angeordnet werden:

1.   die Unterbringung in einem besonders gesicherten 
Raum,

2.  die Fesselung in einem besonders gesicherten Raum,

3.  die Fixierung in einem besonders gesicherten Raum,

4.  die Fesselung während des Transports,

5.  die Verlegung in einen anderen Gewahrsamstrakt und

6.  die Beobachtung während des Einschlusses.

§ 21 
Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum

(1) Die Leitung einer Einrichtung kann die Unterbrin-
gung in einem besonders gesicherten Raum ohne gefähr-
dende Gegenstände verfügen, wenn und solange nach 
dem Verhalten von Untergebrachten oder aufgrund ihres 
seelischen Zustands in erhöhtem Maße die Gefahr der 
Entweichung, von Gewalttätigkeiten gegen Personen 
oder Sachen oder der Selbstverletzung besteht und mil-
dere Mittel nicht ausreichen. Die Maßnahme ist auch zu-
lässig, wenn die Gefahr einer Befreiung oder eine erheb-
liche Störung der Sicherheit oder Ordnung in einer 
Einrichtung nicht anders abgewendet werden kann. Der 
ärztliche Dienst der Einrichtung ist baldmöglichst zu 
beteiligen.

(2) Unterbringungen in einem besonders gesicherten 
Raum ohne gefährdende Gegenstände von mehr als 24 
Stunden Dauer sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich 
mitzuteilen.

(3) Die Untergebrachten sind während dieser Unterbrin-
gung in besonderem Maße ärztlich und psychologisch zu 
betreuen und durch Bedienstete dieser Einrichtung kon-
tinuierlich zu beobachten.

(4) Eine ununterbrochene Beobachtung mittels Video-
technik während dieser Unterbringung ist nur zulässig, 
wenn und soweit sie im Einzelfall zur Abwehr gegenwär-
tiger Gefahren für das Leben oder gegenwärtiger erheb-
licher Gefahren für die Gesundheit von Untergebrachten 
oder Dritten erforderlich ist. Die Persönlichkeitsrechte, 
die Würde und insbesondere das Schamgefühl der Unter-
gebrachten sind zu achten. Untergebrachte sind auf die 
Videobeobachtung hinzuweisen.

(5) Über die Unterbringung in dem besonders gesicher-
ten Haftraum ist auf Wunsch der Betroffenen deren 
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Rechtsbeistand unverzüglich zu unterrichten. Dauert die 
Maßnahme mehr als sechs Stunden an, kann der Besuch 
des Rechtsbeistandes zugelassen werden, wenn dies ge-
fahrlos möglich ist.

§ 22 
Fesselung, Fixierung

(1) Die Leitung einer Einrichtung kann die Fesselung 
oder die Fixierung in einem besonders gesicherten Raum 
oder eine Fesselung während eines Transports in eigener 
Zuständigkeit unter den Voraussetzungen des §  21 Ab-
satz 1 Satz 1 anordnen.

(2) Fesseln dürfen in der Regel nur an Händen oder Füßen 
angelegt werden. Bei Art und Umfang der Fesselung oder 
Fixierung sind die Untergebrachten zu schonen.

(3) Die Fesselung oder Fixierung ist unverzüglich zu lo-
ckern oder zu entfernen, sobald die Gefahr nicht mehr 
fortbesteht oder durch mildere Mittel abgewendet wer-
den kann. Bei mehr als dreistündiger Dauer im beson-
ders gesicherten Raum ist auf Wunsch der Betroffenen 
deren Rechtsbeistand unverzüglich zu unterrichten.

(4) Für die Dauer der Fixierung in dem besonders gesi-
cherten Raum ist die untergebrachte Person durch Be-
dienstete ständig und in unmittelbarem Sichtkontakt zu 
beobachten.

(5) Bei einem Ausgang unter Aufsicht ist die Fesselung 
zulässig, wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass die Beauf-
sichtigung nicht ausreicht, um ein Entweichen zu ver-
hindern.

§ 23 
Verlegung in einen anderen Gewahrsamstrakt, 

Beobachtung während des Einschlusses

Die Leitung einer Einrichtung kann die Verlegung in 
einen anderen Gewahrsamstrakt oder die Beobachtung 
während des Einschlusses unter den Voraussetzungen des 
§  21 Absatz  1 Satz  1 anordnen. Die Verlegung in einen 
anderen Gewahrsamstrakt ist auch unter den Vorausset-
zungen des § 21 Absatz 1 Satz 2 zulässig.

§ 24 
Gefahr im Verzug

Bei Gefahr im Verzug können besondere Sicherungsmaß-
nahmen nach den §§  21 bis 23 auch durch andere Be-
dienstete getroffen werden. Die Entscheidung der Lei-
tung der Einrichtung ist in diesem Fall unverzüglich 
nachzuholen.

§ 25 
Erläuterung und Dokumentation besonderer 

 Sicherungsmaßnahmen

Besondere Sicherungsmaßnahmen nach §§ 21 bis 23 sol-
len den Untergebrachten zusammen mit ihrer Anord-
nung erläutert werden. Bei einer Eigen- oder Fremd-
gefährdung durch die Untergebrachten kann die 
Erläuterung nachgeholt werden. Dies gilt auch bei einer 
erheblichen Störung der Sicherheit in einer Einrichtung. 
Anordnung, Dauer und der Verlauf der Maßnahmen sind 
außerdem zu dokumentieren.

§ 26 
Unmittelbarer Zwang

Für die Anwendung unmittelbaren Zwanges durch Be-
dienstete der Einrichtungen gelten die Vorschriften der 
§§ 72 bis 75, des § 78 und des § 121 Nummer 5 des Straf-
vollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 13. Januar 
2015 (GV. NRW. S. 76) in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend.

§ 27 
Schusswaffenverbot

Im Inneren der Einrichtung ist das Vorhalten und der 
Gebrauch von Schusswaffen durch Bedienstete der Ein-
richtung unzulässig. Ebenfalls unzulässig ist der Einsatz 
von Schusswaffen zur Vereitelung der Flucht oder zur 
Wiederergreifung von Untergebrachten.

§ 28 
Medizinische Versorgung

(1) Untergebrachte werden im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften medizinisch versorgt. Die Versorgung erfolgt 
grundsätzlich durch den für die jeweilige Einrichtung 
bestellten medizinisch-ärztlichen Dienst. Für psycholo-
gische und fachpsychiatrische Kriseninterventionen und 
Intensivbetreuungen sollen bei Bedarf geeignete Betreu-
ungspersonen oder externe Fachkräfte, in Eilfällen 
grundsätzlich eine Ärztin oder ein Arzt, die beziehungs-
weise der im Gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie 
weitergebildet oder auf dem Gebiet der Psychiatrie er-
fahren ist, herangezogen werden. Besteht der Verdacht 
einer ansteckenden Krankheit, sind Betroffene sofort se-
parat unterzubringen.

(2) Kann eine sachgemäße medizinische Behandlung 
nach Feststellung der für die Einrichtung bestellten Ärz-
tin beziehungsweise des für die Einrichtung bestellten 
Arztes nur durch eine Fachärztin oder einen Facharzt 
außerhalb der Einrichtung durchgeführt werden, sind 
Untergebrachte unter Beachtung der Maßnahmen der 
Sicherung dieser Behandlung zuzuführen.

(3) Ist eine sachgemäße Behandlung oder Beobachtung 
nur in einem Krankenhaus möglich, wo die Bewachung 
nicht aufrechterhalten werden kann, ist die zuständige 
Behörde unverzüglich zu unterrichten, um die Ausset-
zung der Haftanordnung zu prüfen und gegebenenfalls 
deren Aufhebung beantragen zu können.

(4) Untergebrachte können auf eigene Kosten therapeu-
tische Hilfe niedergelassener Ärztinnen und Ärzte in Ab-
stimmung mit dem medizinisch-ärztlichen Dienst und 
der Leitung der Einrichtung in Anspruch nehmen.

(5) Die Einrichtungen unterrichten die für die Abschie-
bung zuständige Behörde rechtzeitig über transportrele-
vante medizinische Vorkommnisse während der Abschie-
bungshaft im notwendigen Umfang. Die Einrichtungen 
beschaffen bei Bedarf die für Untergebrachte für eine 
Erstversorgung im Zielstaat erforderlichen Medikamente 
und stellen sicher, dass für eine Erstversorgung erforder-
liche Medikamente mit den notwendigen Erläuterungen 
an das Abholteam übergeben werden.

(6) Die Bezirksregierung, die eine Einrichtung betreibt, 
stellt bei Bedarf für die zuständige Ausländerbehörde 
die Reisefähigkeit von dort Untergebrachten vor der Ab-
schiebung fest.

(7) Von während der Unterbringung durch den medizi-
nisch-ärztlichen Dienst einer Einrichtung erstellten Be-
richten sollen den Untergebrachten bei Verlassen der 
Einrichtung Abschriften in deutscher und bei Bedarf 
einer anderen ihnen verständlichen Sprache ausgehän-
digt werden.

§ 29 
Entlassung aus der Abschiebungshaft

Untergebrachte, die aus der Abschiebungshaft im Sinne 
des §  1 entlassen werden, erhalten Informationen über 
die für sie zuständigen, ebenfalls zu unterrichtenden 
Stellen und gegebenenfalls erforderliche Medikamente 
für die ersten Tage. Darüber hinaus erhalten sie im je-
weils notwendigen Umfang Kleidung, Bargeld für Fahr-
karten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, für Verpfl egung 
und Übernachtung sowie einen Entlassungsschein zur 
Identifi kation. Ihre von den Einrichtungen verwahrte 
Habe ist ihnen sofort oder innerhalb eines Monats nach 
der Entlassung auszuhändigen. 

§ 30 
Beschwerderecht

(1) Untergebrachte haben das Recht, sich mit Wünschen, 
Anregungen und Beschwerden an die Leitung ihrer Ein-
richtung zu wenden. Die Leitung der Einrichtung richtet 
eine wöchentliche Sprechstunde ein und gibt Zeitpunkt 
und Raum den Untergebrachten bekannt. In der Sprech-
stunde sind Untergebrachte auf die Möglichkeit der In-
anspruchnahme des Rechtswegs hinzuweisen.

(2) Schriftliche Beschwerden sind unverzüglich der Lei-
tung der Einrichtung vorzulegen und bevorzugt zu bear-
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beiten. Die sachliche Zuständigkeit für die Bearbeitung 
richtet sich nach der Geschäftsordnung der zuständigen 
Bezirksregierung. Das Ergebnis ist den Untergebrachten 
mündlich bekannt zu geben und zu erläutern. Im Falle 
einer schriftlich eingereichten Beschwerde ist dem Be-
schwerdeführer eine schriftliche Bekanntgabe anzubie-
ten.

(3) Beschwerden sind zu dokumentieren und dem Beirat 
zu Beginn eines jeden Kalenderjahres für das vergan-
gene Kalenderjahr zuzuleiten.

§ 31 
Beirat Abschiebungshaft

(1) Es wird ein Beirat Abschiebungshaft eingerichtet. 
Der Beirat hat die Aufgabe, bei der Gestaltung des Ab-
schiebungshaftvollzuges und bei der Betreuung der Un-
tergebrachten mitzuwirken. Er unterstützt die zustän-
dige Bezirksregierung durch Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge und berät das für Inneres zu-
ständige Ministerium in grundsätzlichen Fragen des Voll-
zuges, insbesondere bei der Vorbereitung allgemeiner 
Richtlinien für die Vollzugsgestaltung. Untergebrachte 
können sich mit Anregungen, Wünschen und Beanstan-
dungen unmittelbar an den Beirat wenden, der sich für 
ihre Interessen einsetzt.

(2) Die Amtsperiode des Beirats ist an der Wahlperiode 
des nordrhein-westfälischen Landtags orientiert und be-
ginnt am Tag der konstituierenden Sitzung des Beirats, 
die alsbald nach der ersten Sitzung des neu gewählten 
Landtags stattfi ndet. Mit Ablauf des der konstituieren-
den Sitzung vorausgehenden Tages endet die Amtsperi-
ode des vorherigen Beirats.

(3) Alle im Landtag vertretenen Fraktionen haben das 
Recht, jeweils ein Mitglied in den Beirat zu benennen. 
Daneben benennen die katholische und die evangelische 
Kirche, der Koordinationsrat der Muslime  sowie jede 
Gemeinde, in deren Gebiet eine Einrichtung liegt, jeweils 
ein Mitglied für den Beirat. Die Arbeitsgemeinschaft der 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfl ege des Landes 
NRW und der Flüchtlingsrat NRW e. V. benennen jeweils 
zwei Mitglieder. Für jedes Mitglied ist eine Stellvertrete-
rin oder ein Stellvertreter zu benennen.

(4) Das für Inneres zuständige Ministerium bestellt die 
Mitglieder des Beirats. Scheidet ein Mitglied des Beirats 
im Lauf der Amtsperiode aus, so kann für den Rest der 
Amtsperiode ein neues Mitglied bestellt werden. Die Be-
stellung eines Mitglieds kann aus wichtigem Grund, ins-
besondere wegen Verletzung der Verschwiegenheits-
pfl icht, widerrufen werden.

(5) Der Beirat wählt aus seiner Mitte das vorsitzende 
Mitglied und dessen Stellvertretung mit den Stimmen 
der Mehrheit der Mitglieder. Unter denselben Vorausset-
zungen ist auch eine Abwahl möglich. Wahl oder Abwahl 
können nur erfolgen, wenn eine entsprechende Tagesord-
nung den Mitgliedern des Beirats rechtzeitig vor der Sit-
zung schriftlich zugegangen ist.

(6) Das vorsitzende Mitglied führt die Geschäfte, vertritt 
den Beirat nach außen und beruft den Beirat zu mindes-
tens vier Sitzungen im Jahr ein. Auf Wunsch des Beirats 
sollen von ihm benannte Bedienstete der Einrichtungen 
an der Beiratssitzung teilnehmen. Der Beirat ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder, bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag. Bei-
ratsmitglieder können sich nicht durch beiratsfremde 
Personen vertreten lassen. Eine Übertragung des Stimm-
rechts auf ein anderes Beiratsmitglied ist nicht zulässig.

(7) Über jede Beiratssitzung ist eine Niederschrift nebst 
Anwesenheitsliste zu fertigen, die den Leitungen der 
Einrichtungen und dem für Inneres zuständigen Ministe-
rium zuzuleiten ist. Soweit der Beirat Vertraulichkeit zu-
gesichert hat, kann von der Aufnahme entsprechender 
Informationen in die Niederschrift abgesehen werden.

(8) Die Mitglieder des Beirats können Einrichtungen be-
sichtigen und sich insbesondere über die Unterbringung, 
Freizeitangebote, Verpfl egung und medizinische Versor-
gung unterrichten. Sie können die Untergebrachten mit 
deren Einverständnis in ihren Zimmern während des Ta-

gesdienstes unangemeldet aufsuchen. Aussprache und 
Schriftwechsel von Mitgliedern des Beirats mit Unterge-
brachten werden nicht überwacht. Der Beirat kann im 
Einzelfall Aufgaben einem Mitglied übertragen.

(9) Die Leitungen der Einrichtungen unterstützen den 
Beirat bei der Erfüllung seiner Aufgaben, erteilen ihm 
auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte und nehmen 
an Anstaltsbesichtigungen und auf Wunsch des Beirats 
an dessen Sitzungen teil. Die jeweils zuständige Bezirks-
regierung händigt den Mitgliedern des Beirats Ausweise 
aus. Aus den Unterbringungsakten dürfen mit Zustim-
mung der Untergebrachten Mitteilungen gemacht wer-
den. Die Mitglieder des Beirats sind bei allen vertrauli-
chen Angelegenheiten zur Verschwiegenheit, auch nach 
dem Ende ihrer Mitgliedschaft, verpfl ichtet.

(10) Die Leitungen der Einrichtungen unterrichten das 
vorsitzende Mitglied über jeden Ausbruch und jede Ent-
weichung aus dem umschlossenen Einrichtungsbereich 
sowie über besondere Vorkommnisse in den Einrichtun-
gen.

(11) Die Namen und Kontaktmöglichkeiten der Mitglie-
der des Beirats sind den Untergebrachten bekanntzuge-
ben. Die Untergebrachten sind in geeigneter Weise dar-
auf hinzuweisen, dass sie sich mit Wünschen, 
Anregungen und Beanstandungen an den Beirat wenden 
können.

(12) Das für Inneres zuständige Ministerium soll mindes-
tens halbjährlich eine Besprechung mit dem Beirat 
durchführen. Der Beirat berichtet jährlich dem zuständi-
gen Ausschuss des Landtages über seine Tätigkeit.

(13) Die Mitglieder des Beirats nehmen ihre Aufgabe eh-
renamtlich wahr. Sie werden nach dem Ausschußmitglie-
der-Entschädigungsgesetz vom 13. Mai 1958 (GV. NRW. 
S.  193) in der jeweils geltenden Fassung entschädigt. 
Beiratsmitglieder sind gemäß §  2 Absatz  1 Nummer  10 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Un-
fallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 
1996, BGBl.  I S. 1254) in der jeweils geltenden Fassung 
unfallversichert.

§ 32 
Dokumentation, Akteneinsicht

(1) Neben den bereits genannten Durchsuchungen und 
Maßnahmen nach § 20 ist auch der sonstige Aufenthalt 
der Untergebrachten in den Einrichtungen zu dokumen-
tieren.

(2) Untergebrachte und von ihnen bevollmächtigte Per-
sonen haben das Recht, diese Dokumentation in Gegen-
wart einer oder eines Bediensteten der jeweiligen Ein-
richtung einzusehen.

(3) Den für die Untergebrachten zuständigen Ausländer-
behörden oder Bundespolizeidienststellen ist auf Antrag 
im Einzelfall Einsicht in die Dokumentation mit Aus-
nahme der medizinischen Unterlagen zu gewähren. Die 
Einsichtnahme in die medizinischen Unterlagen ist zu-
lässig, wenn Untergebrachte ihr zustimmen.

§ 33 
Ausführungsbestimmungen

Das für Inneres zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes durch Rechts-
verordnung ergänzende Bestimmungen über die für den 
Abschiebungshaftvollzug zuständigen Behörden, über 
die Aufnahme, die Feststellung einer besonderen Schutz-
bedürftigkeit, Unterbringung, Bewegungsfreiheit, Ar-
beitsmöglichkeiten, die Betreuung und Beratung von 
Untergebrachten, über in den Einrichtungen vorzuhal-
tende Freizeit- und Sportmöglichkeiten, über Verhaltens-
regeln und über die Art und Weise der Dokumentation 
und Akteneinsicht zu treffen.

§ 34 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 
2 Absatz 2 Satz 1 und 2 (körperliche Unversehrtheit und 
Freiheit der Person), Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 (Informa-
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tionsfreiheit) und Artikel 10 Absatz 1 (Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis) des Grundgesetzes eingeschränkt.

§ 35 
Dienstrechtliche Bestimmungen

(1) Das Eingangsamt der Laufbahn des Abschiebungs-
haftvollzugsdienstes ist der Besoldungsgruppe A 7 Fuß-
note 7 gemäß der Anlage I des Übergeleiteten Besol-
dungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) in der jeweils geltenden 
Fassung zuzuweisen.

(2) Der Leiterin oder dem Leiter des Abschiebungshaft-
vollzugsdienstes einer Abschiebungshaftvollzugseinrich-
tung kann das Amt

1.   einer Vollzugsoberinspektorin oder eines Vollzugs-
oberinspektors der Besoldungsgruppe A 10 gemäß der 
Anlage I des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen oder

2.   einer Vollzugsamtfrau oder eines Vollzugsamtmanns 
der Besoldungsgruppe A 11 gemäß der Anlage I des 
Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen  verliehen werden.

(3) Ist der Leiterin oder dem Leiter des Abschiebungs-
haftvollzugsdienstes einer Abschiebungshaftvollzugsein-
richtung ein Amt nach Absatz  2 Nummer  2 verliehen 
worden, kann der ständigen Vertreterin oder dem ständi-
gen Vertreter das Amt einer Vollzugsoberinspektorin oder 
eines Vollzugsoberinspektors der Besoldungsgruppe A 10 
gemäß der Anlage I des Übergeleiteten Besoldungsgeset-
zes für das Land Nordrhein verliehen werden.

(4) Beamtinnen und Beamten darf

1.   ein Amt der Besoldungsgruppe A 10 gemäß der An-
lage I des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen frühestens verliehen wer-
den, wenn ihnen seit mindestens drei Jahren ein Amt 
gemäß der Anlage I des Übergeleiteten Besoldungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen wenigstens 
der Besoldungsgruppe A 9 verliehen ist, oder

2.   ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 gemäß der An-
lage I des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen frühestens verliehen wer-
den, wenn ihnen seit mindestens zwei Jahren ein Amt 
wenigstens der Besoldungsgruppe A 10 gemäß der 
Anlage I des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen verliehen ist.

(5) Die Wertigkeit der leitenden Funktionen nach den 
Absätzen 2 und 3 und deren Zuordnung zu den Ämtern 
A 10 und A 11 legt das für Inneres zuständige Ministe-
rium fest. Mit der Verleihung eines Beförderungsamtes 
nach den Absätzen 2 bis 4 ist ein Aufstieg in die nächst-
höhere Laufbahngruppe nicht verbunden.

§ 36 
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. Die Lan-
desregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezem-
ber 2020 über die Auswirkungen dieses Gesetzes.

2030
Artikel 2

Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes

§  118 des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 2009 
(GV. NRW. S. 224), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 9. Dezember 2014 (GV. NRW. S.  874) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 118 
Allgemeiner Vollzugsdienst und Werkdienst bei den 

Justizvollzugsanstalten und Vollzugsdienst 
in Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen

(1) Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Voll-
zugsdienstes und des Werkdienstes bei den Justizvoll-
zugsanstalten und des Vollzugsdienstes in Abschiebungs-
haftvollzugseinrichtungen treten mit Ende des Monats, 

in dem sie das 62. Lebensjahr vollenden, in den Ruhe-
stand.

(2) Ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit können Beam-
tinnen und Beamte auf Lebenszeit auf Antrag frühestens 
mit Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand 
versetzt werden.

(3) Vor der Zurruhesetzung von Beamtinnen und Beam-
ten bei Justizvollzugsanstalten wegen Dienstunfähigkeit 
kann die ärztliche Untersuchung auch durch ein Gut-
achten eines vom Justizministerium bestellten beamteten 
Vollzugsarztes erfolgen. Entsprechendes gilt bei Beam-
tinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes, 
wenn eine Befreiung von bestimmten Diensten beantragt 
wird. Die Sätze 1 und 2 fi nden auf Beamtinnen und Be-
amte in Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen keine 
Anwendung.“

26
Artikel 3

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes

§  1 Absatz  1 des Gesetzes zur Ausführung des Asylbe-
werberleistungsgesetzes vom 29. November 1994 (GV. 
NRW. S. 1087), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes 
vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst:

„(1) Zuständig für die Durchführung des Asylbewerber-
leistungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022) in der jeweils gel-
tenden Fassung sind vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 und 
des Absatzes 2 die Gemeinden. Für die Unterbringungs-
einrichtungen des Landes für Asylbewerber ist die Be-
zirksregierung Arnsberg zuständig. Bei in Abschiebungs-
haftvollzugseinrichtungen des Landes untergebrachten 
Personen ist die Bezirksregierung zuständig, zu der die 
Einrichtung organisatorisch gehört oder in deren Bezirk 
die Einrichtung liegt; diese setzt während der Abschie-
bungshaft auch den individuellen Bargeldbedarf nach 
§  3 Absatz  1 Satz  6 des Asylbewerberleistungsgesetzes 
fest. Die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 13 des Asylbewerberleistungsgesetzes wird 
den Stellen nach den Sätzen 1 bis 3 übertragen.“

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2015

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung

(L. S.) Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2015 S. 901
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Zehnte Satzungsänderung 
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Vom 10. Dezember 2015

Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen hat in ihrer Sitzung am 10. Dezember 2015 in 
Bonn gemäß §§ 33 Absatz 1 Satz 1 und 34 Absatz 1 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vor-
schriften für die Sozialversicherung – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl.  I 
S. 3710, 3973; 2011 I S. 363) folgende Satzungsänderung 
beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen vom 
28. November 2007 (GV. NRW. S. 621, ber. 2008 S. 54), die 
zuletzt durch Satzung vom 4. Dezember 2014 (GV. NRW. 
S. 907) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 4 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer  5 Buchstabe a werden nach der An-
gabe „§ 23 SGB VIII“ die Wörter “und während der 
Teilnahme an vorschulischen Sprachförderungs-
kursen, wenn die Teilnahme auf Grund landes-
rechtlicher Regelungen erfolgt“ eingefügt.

 b)   In Nummer 9 werden nach dem Wort „teilnehmen“ 
die Wörter „, einschließlich der satzungsmäßigen 
Veranstaltungen, die der Nachwuchsförderung die-
nen“ eingefügt.

2.   Der Anhang zu §  27 der Satzung der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen, Beitragsordnung, wird wie folgt 
geändert:

a)   In § 2 Absatz 2 wird in der Tabelle „Bezeichnung/Mit-
glieder der Umlagegruppe“ die dritte Tabellenzeile 
wie folgt gefasst:

LS1

(Kinder in Tageseinrichtungen, Kinder während der 
Betreuung durch Tagespfl egepersonen sowie während 
der Teilnahme an vorschulischen Sprachförderungs-
kursen)

das Land Nordrhein-Westfalen als Träger der Aufwen-
dungen für Kinder in Tageseinrichtungen i.S.v. §§ 2 
Abs. 1 Nr. 8a, 128 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII, als Träger der 
Aufwendungen für Kinder, die durch geeignete Tages-
pfl egepersonen i.S.v. § 23 SGB VIII betreut werden und 
als Träger der Aufwendungen für Kinder, die an vor-
schulischen Sprachförderungskursen teilnehmen, die 
nicht in Tageseinrichtungen durchgeführt werden, 
wenn die Teilnahme aufgrund landesrechtlicher Rege-
lungen erfolgt (§§ 2 Abs. 1 Nr. 8a, 128 Abs. 1 Nrn. 2, 2a 
SGB VII) 

sowie

das Land Nordrhein-Westfalen, Unternehmen nach 
§§ 128 Abs. 1 Nr. 1a, 129a SGB VII, Unternehmen nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung, die dem Landesbereich 
zuzuordnen sind, sowie Körperschaften, Anstalten oder 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, für welche die Un-
fallkasse nach anderen Vorschriften Unfallversiche-
rungsträger geworden ist und die dem Landesbereich 
zuzuordnen sind (Artikel 4 § 11 UVNG), soweit diese 
Sachkostenträger von Kindertageseinrichtungen i.S.v. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 8a SGB VII sind

 b)  § 3 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Im Abschnitt „LA1“ werden die Wörter „- Per-
sonen, die im Zivilschutz unentgeltlich, insbe-
sondere ehrenamtlich tätig sind oder an Aus-
bildungsveranstaltungen dieser Unternehmen 
teilnehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII)“ durch 
die Wörter „- Personen, die im Zivilschutz un-
entgeltlich, insbesondere ehrenamtlich tätig 
sind oder an Ausbildungsveranstaltungen die-
ser Unternehmen teilnehmen, einschließlich 
der satzungsmäßigen Veranstaltungen, die der 
Nachwuchsförderung dienen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 
SGB VII)“ ersetzt.

  bb)  Im Abschnitt „LA2“ werden die Wörter „- Per-
sonen, die in Einrichtungen zur Hilfe bei Un-
glücksfällen des Landes Nordrhein-Westfalen 
tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen 
dieser Einrichtungen teilnehmen (§  2 Abs.  1 
Nr.  1, Abs.  2 Satz  1, Abs.  1 Nr.  12 SGB VII)“ 

durch die Wörter „- Personen, die in Einrich-
tungen zur Hilfe bei Unglücksfällen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen tätig sind oder an 
Ausbildungsveranstaltungen dieser Einrich-
tungen teilnehmen, einschließlich der sat-
zungsmäßigen Veranstaltungen, die der Nach-
wuchsförderung dienen (§  2 Abs.  1 Nr.  1, 
Abs. 2 Satz 1, Abs. 1 Nr. 12 SGB VII)“ ersetzt.

  cc)   m Abschnitt „LS1“ werden die Wörter „- Kin-
der während des Besuchs von Tageseinrichtun-
gen und während der Betreuung durch Tages-
pfl egepersonen (§  2 Abs.  1 Nr.  8a SGB VII)“ 
durch die Wörter „– Kinder während des Be-
suchs von Tageseinrichtungen und während 
der Betreuung durch Tagespfl egepersonen 
sowie während der Teilnahme an vorschuli-
schen Sprachförderungskursen, die nicht in 
Tageseinrichtungen durchgeführt werden, 
wenn die Teilnahme aufgrund landesrechtli-
cher Regelungen erfolgt (§ 2 Abs. 1 Nr. 8a SGB 
VII)“ ersetzt.

 c) § 3  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   Im Abschnitt „KA1“ werden die Wörter „- 
Personen, die im Zivilschutz unentgeltlich, 
insbesondere ehrenamtlich tätig sind oder an 
Ausbildungsveranstaltungen dieser Unterneh-
men teilnehmen (§  2 Abs.  1 Nr.  12 SGB VII)“ 
durch die Wörter „- Personen, die im Zivil-
schutz unentgeltlich, insbesondere ehrenamt-
lich tätig sind oder an Ausbildungsveranstal-
tungen dieser Unternehmen teilnehmen, 
einschließlich der satzungsmäßigen Veranstal-
tungen, die der Nachwuchsförderung dienen 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII)“ ersetzt.
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  bb)   Im Abschnitt „KA2“ werden die Wörter „- 
Personen, die in Einrichtungen zur Hilfe bei 
Unglücksfällen tätig sind oder an Ausbil-
dungsveranstaltungen dieser Einrichtungen 
teilnehmen (§  2 Abs.  1 Nr.  1, Abs.  2 Satz  1, 
Abs. 1 Nr. 12 SGB VII), soweit diese nicht der 
Umlagegruppe KA4 zuzurechnen sind“ durch 
die Wörter „- Personen, die in Einrichtungen 
zur Hilfe bei Unglücksfällen tätig sind oder an 
Ausbildungsveranstaltungen dieser Einrich-
tungen teilnehmen, einschließlich der sat-
zungsmäßigen Veranstaltungen, die der Nach-
wuchsförderung dienen (§  2 Abs.  1 Nr.  1, 
Abs.  2 Satz  1, Abs.  1 Nr.  12 SGB VII), soweit 
diese nicht der Umlagegruppe KA4 zuzurech-
nen sind“ ersetzt.

 d)  § 4 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Maßgeblich sind die bis zum 30. Juni des Jahres, 
welches vor dem Jahr liegt, für das der Haushalts-
plan aufgestellt wird, für die Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen verfügbaren aktuellsten Erhebun-
gen des Landesbetriebes Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen.“

 e)  § 4 Absatz 8 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird die Angabe „§§ 185 Abs. 2, 128 
Abs.  1 Nr.  2 SGB VII“ durch die Angabe 
„§§ 185 Abs. 2, 128 Abs. 1 Nrn. 2, 2a SGB VII“ 
ersetzt.

  bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

     „Zur Feststellung der Versichertenzahlen nach 
Satz  1 und 2 führt die Unfallkasse stichtags-
bezogene Abfragen bei den Trägern der Ein-
richtungen, bei den Trägern der vorschulischen 
Sprachförderungskurse, an denen Versicherte 
auf Grund landesrechtlicher Regelungen teil-
nehmen, sowie bei den betreuenden Tagespfl e-
gepersonen durch.“

Artikel 2
Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 Buchstabe 
a, Nummer  2 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc, Num-
mer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa und bb treten mit 
Wirkung vom 22. April 2015, Artikel 1 Nummer 1 Buch-
stabe b, Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa und 
bb, Nummer 2 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa und bb 
treten mit Wirkung vom 1. Januar 2008 und Artikel 1 
Nummer 2 Buchstabe d tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Bonn, den 10. Dezember 2015

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung

B i e w a l d

Der Vorsitzende des Vorstandes

E t s c h e n b e r g

GENEHMIGUNG

Der von der Vertreterversammlung der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen am 10. Dezember 2015 beschlos-
sene Zehnte Satzungsnachtrag wird gemäß §  34 Abs.  1 
SGB IV i. V. m. § 114 Abs. 2 SGB VII genehmigt.

Düsseldorf, 14. Dezember 2015

V A 4 – 6196

Ministerium 
für Arbeit, Integration und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

F r i e d r i c h

Siegel

– GV. NRW. 2015 S. 909
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Gesetz 
über die Sicherheit in Häfen und Hafenanlagen 

im Land Nordrhein-Westfalen 
(Hafensicherheitsgesetz – HaSiG)

Vom 17. Dezember 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über die Sicherheit in Häfen und Hafenanlagen 

im Land Nordrhein-Westfalen 
(Hafensicherheitsgesetz – HaSiG)

Inhaltsübersicht
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Zielsetzung

Dieses Gesetz dient der Sicherheit in den nordrhein-
westfälischen Häfen und Hafenanlagen, insbesondere 
dem Schutz vor Sabotageakten und terroristischen An-
schlägen (Gefahrenabwehr in Häfen und Hafenanlagen). 
Es dient der Ausführung sowie der Umsetzung der Vor-
gaben folgender internationaler Vorschriften, soweit 
diese nicht bereits unmittelbar gelten:

1.   Richtlinie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Erhöhung 
der Gefahrenabwehr in Häfen (ABl. L 310 vom 25.11. 
2005, S. 28), die durch Verordnung (EG) Nr. 219/2009 
(ABl. L87 vom 31.3.2009, S. 109) geändert worden ist,

2.   Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 31. März 2004 zur Erhö-
hung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafen-
anlagen (ABl. L 129 vom 29.4.2004, S. 6),

3.   Internationales Übereinkommen von 1974 zum Schutz 
des menschlichen Lebens auf See vom 1. November 
1974 (BGBl. 1979 II S. 141), das zuletzt durch Gesetz 
vom 22. Dezember 2003 (BGBl. 2003 II S. 2018) geän-
dert worden ist (SOLAS-Übereinkommen),

4.   Internationaler Code für Gefahrenabwehr auf Schif-
fen und in Hafenanlagen (BGBl. 2003 II S.  2018) 
(ISPS-Code).

§ 2 
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz fi ndet Anwendung

1.  auf Hafenanlagen, in denen

 a)   Fahrgastschiffe unter Einschluss von Hochge-
schwindigkeitsfahrzeugen oder

 b)   Frachtschiffe mit einer Bruttoraumzahl von 500 
und darüber unter Einschluss von Hochgeschwin-
digkeitsfahrzeugen abgefertigt werden, soweit es 
sich hierbei um Seeschiffe handelt, die in der Aus-
landsfahrt eingesetzt werden,

2.   auf Häfen, in denen sich vorstehende Hafenanlagen 
befi nden und

3.   auf im Einzelfall festgelegte, außerhalb der nach § 14 
defi nierten Hafengrenzen liegende, zentrale Versor-
gungseinrichtungen für die Hafennutzung.

(2) Darüber hinaus fi ndet dieses Gesetz Anwendung auf 
solche Hafenanlagen, die sich freiwillig unter den An-
wendungsbereich dieses Gesetzes begeben und nach § 11 
eine Genehmigung der Hafensicherheitsbehörde erhalten 
haben. Soweit sich in Häfen ohne Hafenanlage im Sinne 
des Absatzes 1 solche Hafenanlagen nach Satz  1 befi n-
den, fi ndet dieses Gesetz auf die entsprechenden Häfen 
erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, zu dem in einer die-
ser Hafenanlagen tatsächlich Seeschiffe im Sinne des 
Absatzes 1 abgefertigt werden.

(3) Die Hafensicherheitsbehörde entscheidet über den 
Umfang der Anwendung dieses Gesetzes auf diejenigen 
Hafenanlagen, die nur bis zu zwölf Seeschiffe im Sinne 
des Absatzes 1 pro Kalenderjahr abfertigen. Die Hafen-
sicherheitsbehörde muss ihre Entscheidung auf der 
Grundlage einer nach Maßgabe des § 10 und des ISPS-
Codes durchgeführten Risikobewertung treffen.

(4) Werden auf der Grundlage einer Risikobewertung 
durch die Hafensicherheitsbehörde die Grenzen des Ha-
fens gemäß §  14 so festgelegt, dass der Hafen lediglich 
die Fläche einer Hafenanlage im Sinne des Absatzes 1 
umfasst, so fi nden die Vorschriften des dritten Teils dieses 
Gesetzes für die Gefahrenabwehr keine Anwendung. § 14 
Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt.

§ 3 
Begriffsbestimmungen

Es gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1.   „Hafen“ ist ein Gebiet mit Land- und Wasseranteilen, 
das eine oder mehrere Hafenanlagen im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr.  725/2004 umfasst und dessen 
Grenzen von der Hafensicherheitsbehörde für die 
Zwecke der Richtlinie 2005/65/EG festgelegt werden,

2.   „Hafenanlage“ ist der Ort, an dem das Zusammenwir-
ken von Schiff und Hafen stattfi ndet,

3.   „abfertigen“ bedeutet die Ladung und Löschung von 
Fracht, die Vorbereitung des Schiffes zur Aus- oder 
Weiterfahrt einschließlich der Liege- und Wartezeiten 
und der Reparatur des Schiffes, die Aufnahme von 
Proviant und Betriebsstoffen sowie die Aufnahme und 
Abgabe von Fahrgästen,

4.   „Gefahrenstufe“ bedeutet den Grad des Risikos, dass 
ein sicherheitsrelevantes Ereignis im Sinne von Regel 
XI-2/1.13 des SOLAS-Übereinkommens eintritt oder 
dass ein Versuch in diese Richtung unternommen 
wird. Dabei bezeichnet

 a)   „Gefahrenstufe 1“ die Gefahrenstufe, bei der zu 
jeder Zeit ein Mindestmaß an zweckmäßigen Maß-
nahmen zur Gefahrenabwehr aufrechtzuerhalten 
ist,

 b)   „Gefahrenstufe 2“ die Gefahrenstufe, bei der auf-
grund des erhöhten Risikos eines sicherheitsrele-
vanten Ereignisses für einen bestimmten Zeitraum 
zusätzliche zweckmäßige Schutzmaßnahmen zur 
Gefahrenabwehr aufrechtzuerhalten sind,

 c)   „Gefahrenstufe 3“ die Gefahrenstufe, bei der 
für  einen begrenzten Zeitraum weitere spezielle 
Schutzmaßnahmen zur Gefahrenabwehr aufrecht-
zuerhalten sind; diese Stufe gilt, wenn ein sicher-
heitsrelevantes Ereignis wahrscheinlich ist oder 
unmittelbar bevorsteht, auch wenn das genaue Ziel 
unter Umständen nicht bekannt ist,

5.   „Zusammenwirken von Schiff und Hafen“ bedeutet 
die Gesamtheit von Wechselwirkungen, die auftreten, 
wenn ein Schiff direkt und unmittelbar von Tätigkei-
ten betroffen ist, die im Zusammenhang mit der Be-
förderung von Personen oder Gütern oder mit dem 
Erbringen von Hafendienstleistungen vom oder zum 
Schiff stehen,

6.   „Betreiber einer Hafenanlage“ ist der Rechtsträger, 
der Schiffe an einer Hafenanlage abfertigt. Dem ste-
hen Rechtsträger gleich, in deren Eigentum oder Ver-
fügungsberechtigung Anlegestellen im Hafen stehen, 
die als Warteplätze für Schiffe ausgewiesen sind oder 
ohne diesbezügliche Zweckbestimmung als Liegeplatz 
genutzt werden,

7.   „Betreiber eines Hafens“ ist, wer die Sachherrschaft 
und Organisationsgewalt über den Hafen innehat.

 § 4 
 Zuständigkeit und Aufgaben

  (1) Hafensicherheitsbehörde im Sinne dieses Gesetzes 
ist für das gesamte Landesgebiet Nordrhein-Westfa-
lens die Bezirksregierung Düsseldorf als Sonderord-
nungsbehörde im Sinne des § 12 des Ordnungsbehör-
dengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), das zuletzt durch Ar-
tikel 8 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. 
S. 622) geändert worden ist. 

  (2) Die Hafensicherheitsbehörde hat die Aufgabe, Ge-
fahren für die Sicherheit der Häfen und Hafenanla-
gen im Sinne des §  2 abzuwehren, soweit nicht eine 
abweichende Aufgabenzuweisung gemäß Absatz 3 be-
steht. Dazu nimmt sie insbesondere gemäß §  10 und 
§ 13 Risikobewertungen vor, legt gemäß § 14 die Ha-
fengrenzen fest, genehmigt beziehungsweise erstellt 
gemäß § 11 und § 15 Pläne zur Gefahrenabwehr, über-
wacht deren Einhaltung und führt Übungen gemäß 
Anhang III der Richtlinie 2005/65/EG durch. Ihr ob-
liegt zudem die Durchführung von Zuverlässigkeits-
überprüfungen nach Maßgabe des Teils 4.

  (3) Der zuständigen Polizeibehörde obliegt die 
Durchführung von Kontrollen im Hafen. Die polizeili-
chen Aufgaben gemäß dem Polizeigesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441), das zuletzt 
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durch Artikel 7 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. 
NRW. S. 622) geändert worden ist, bleiben unberührt.

§ 5 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die Hafensicherheitsbehörde ist zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben befugt, Häfen und deren angrenzende 
Bereiche einschließlich der dortigen Flächen und Ein-
richtungen sowie Hafenanlagen nach § 2 Absatz 1 bis 3 
auch ohne vorherige Anmeldung und Absprache zu be-
treten und zu besichtigen. Sie kann von den Betreibern 
der Häfen und der Hafenanlagen sowie von den Nutzern, 
Eigentümern und Verantwortlichen der Flächen und Ein-
richtungen in den Häfen und den angrenzenden Berei-
chen insbesondere Auskunft über die für die Risikobe-
wertungen nach § 10 und § 13 sowie für die Festlegung 
der Hafengrenzen nach § 14 relevanten Belange und die 
Aushändigung aller dazu erforderlichen Unterlagen ver-
langen.

(2) Die Hafensicherheitsbehörde kann gegenüber dem 
Betreiber eines Hafens oder dem Betreiber einer Hafen-
anlage im Sinne des § 2 Absatz 1 bis 3 sowie gegenüber 
den Nutzern, Eigentümern und Verantwortlichen von 
Flächen und Einrichtungen im Hafen im Einzelfall An-
ordnungen treffen, wenn diese den ihnen obliegenden 
Mitwirkungs- und Auskunftspfl ichten nicht nachkom-
men oder eine Gefährdung des Hafens, der Hafenanlage 
oder des sich an der Hafenanlage befi ndenden Schiffes 
ein Einschreiten der Behörde erfordert.

(3) Die Hafensicherheitsbehörde kann dem Betreiber 
einer Hafenanlage das Zusammenwirken mit Schiffen, 
die gemäß Abschnitt A/3.1 des ISPS-Codes dem ISPS-
Code unterliegen, untersagen, wenn und solange für die 
Hafenanlage kein genehmigter Plan zur Gefahrenab-
wehr nach § 11 vorliegt oder der Betreiber die ihm nach 
diesem Plan obliegenden Maßnahmen nicht durchführt.

(4) Die Hafensicherheitsbehörde kann gegenüber Drit-
ten im Einzelfall Anordnungen treffen, soweit die zu ge-
währleistende Sicherheit der Hafenanlage oder des Ha-
fens oder eines sich an der Hafenanlage befi ndenden 
Schiffes Maßnahmen der Behörde erfordert.

(5) Die zuständige Polizeibehörde darf in den örtlichen 
Bereichen nach §  2 Absatz  1 zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben gemäß § 4 Absatz 3 Personen anhalten, befra-
gen und verlangen, dass mitgeführte Ausweispapiere zur 
Prüfung ausgehändigt werden sowie mitgeführte Sachen 
in Augenschein nehmen. Nach Maßgabe des Satzes 1 
darf die Polizei zur Inaugenscheinnahme von Land- und 
Wasserfahrzeugen insbesondere die Kofferräume öffnen 
sowie Ladefl ächen, Lade- und Personenbeförderungs-
räume, Grundstücke und schwimmende Anlagen betre-
ten. Die polizeilichen Befugnisse gemäß dem Polizeige-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen bleiben unberührt.

§ 6 
Einlaufverbot und Ausweisung aus dem Hafen

(1) Die Hafensicherheitsbehörde kann einem Schiff das 
Einlaufen in den Hafen untersagen, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass dieses die Sicherheit von 
Personen, Schiffen, des Hafens, der Hafenanlage oder 
sonstigen Sachen von bedeutendem Wert unmittelbar ge-
fährdet. Die Hafensicherheitsbehörde kann anstelle 
eines Einlaufverbots im Sinne des Satzes 1 auch andere 
Anordnungen treffen.

(2) Die Hafensicherheitsbehörde kann Schiffe, die be-
reits in einen Hafen eingelaufen sind, unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 aus dem Hafengebiet verwei-
sen oder verholen lassen.

(3) Der Führer eines Schiffes ist verpfl ichtet, die von der 
Hafensicherheitsbehörde getroffenen Anordnungen zu 
befolgen.

§ 7 
Festlegung der Gefahrenstufen

Die Hafensicherheitsbehörde legt im Einvernehmen mit 
der zuständigen Polizeibehörde auf der Grundlage der 
ihr zur Verfügung stehenden polizeilichen und verfas-

sungsschutzbehördlichen Informationen sowie sonstiger 
Erkenntnisse über die Gefährdung der Sicherheit von 
Häfen und Hafenanlagen oder einlaufenden Schiffen im 
Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 die geltenden Gefah-
renstufen für die Häfen oder Teilbereiche der Häfen 
sowie für die Hafenanlagen fest. Die landesweite Festle-
gung von Gefahrenstufen erfolgt im Einvernehmen mit 
dem für Inneres zuständigen Ministerium.

Teil 2
Gefahrenabwehr in Hafenanlagen

§ 8 
Verantwortlichkeiten in der Hafenanlage

(1) Die Verantwortlichkeiten in der Hafenanlage richten 
sich im Einzelnen nach den Regeln des Kapitels XI-2 des 
SOLAS-Übereinkommens und den Abschnitten des Teils 
A sowie den nach Artikel 3 Absatz  5 der Verordnung 
(EG) Nr.  725/2004 verbindlichen Absätzen des Teils B 
des ISPS-Codes.

(2) Der Betreiber einer Hafenanlage hat alle ihm nach 
dem Plan zur Gefahrenabwehr obliegenden Sicherheits-
maßnahmen durchzuführen, einschließlich der Sicher-
heitsmaßnahmen für den laufenden Betrieb.

(3) Stehen Hafenanlagen, Teile von Hafenanlagen oder 
sonstige Einrichtungen mehreren Betreibern zur Verfü-
gung, hat abweichend von Absatz 2 der Eigentümer die-
ser Hafenanlage oder der Eigentümer von Teilen der Ha-
fenanlage oder von sonstigen Einrichtungen die 
investiven Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen, die 
sich auf alle Hafenanlagenbetreiber auswirken. Für die 
Maßnahmen, die nach dem SOLAS-Übereinkommen, 
dem ISPS-Code und der Verordnung (EG) Nr.  725/2004 
im Rahmen des laufenden Betriebes zu treffen sind, blei-
ben die jeweiligen Betreiber verantwortlich.

(4) Kommen als Betreiber einer Hafenanlage im Sinne 
des § 3 Nummer 6 mehrere Rechtsträger in Betracht, so 
wird die Verantwortlichkeit im Einzelfall von der Hafen-
sicherheitsbehörde nach pfl ichtgemäßem Ermessen fest-
gelegt.

§ 9 
Beauftragte Person für die Gefahrenabwehr 

in der Hafenanlage

(1) Der Betreiber einer Hafenanlage hat eine fachlich 
und persönlich geeignete beauftragte Person für die Ge-
fahrenabwehr sowie mindestens eine geeignete Vertre-
tung zu bestellen und der Hafensicherheitsbehörde zu 
benennen. Die beauftragte Person für die Gefahrenab-
wehr nimmt insbesondere die Aufgaben nach Abschnitt 
A/17.2 des ISPS-Codes wahr.

(2) Die beauftragte Person für die Gefahrenabwehr in 
der Hafenanlage muss

1.   über Fachkenntnisse gemäß Teil B Absatz  18.1 des 
ISPS-Codes verfügen,

2.   an einer diesbezüglichen fachlichen Ausbildung nach 
Absatz 3 teilgenommen haben und dies durch Vorlage 
einer Teilnahmebestätigung nachweisen und

3.  zuverlässig im Sinne von § 20 sein.

(3) Die Vermittlung der Fachkenntnisse erfolgt an einer 
geeigneten Qualifi zierungseinrichtung, die in den Fach-
bereichen gemäß Teil B Absatz 18.1 des ISPS-Codes aus-
bildet. Zum Nachweis der fachlichen Ausbildung stellt 
die Qualifi zierungseinrichtung der beauftragten Person 
für die Gefahrenabwehr eine Teilnahmebestätigung aus, 
die mindestens den Vor- und Nachnamen sowie das Ge-
burtsdatum des Teilnehmers, die Bezeichnung der Quali-
fi zierungseinrichtung, den Schulungszeitraum und das 
Ausstelldatum sowie Angaben zu Art und Lehrinhalt der 
Schulung enthalten muss.

(4) Erlangt die Hafensicherheitsbehörde Erkenntnisse, 
die Zweifel an einer vollständigen, sachgerechten Ver-
mittlung des notwendigen Fachwissens nach Teil B Ab-
satz 18.1 des ISPS-Codes begründen, soll sie die Bestel-
lung der durch den Betreiber der Hafenanlage 
benannten Person zur beauftragten Person für die Ge-
fahrenabwehr ablehnen, solange die Zweifel nicht aus-
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geräumt sind. Verbleiben nach der Durchführung des 
Verfahrens gemäß Teil  4 Zweifel an der Zuverlässigkeit 
der benannten Person, ist eine Bestellung zur beauftrag-
ten Person für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage 
zu untersagen.

§ 10 
Risikobewertung für die Hafenanlage

(1) Die Risikobewertung für die Hafenanlage gemäß Ab-
schnitt A/15 des ISPS-Codes und die regelmäßigen 
Überprüfungen der Risikobewertung werden von der 
Hafensicherheitsbehörde durchgeführt.

(2) Der Betreiber einer Hafenanlage ist verpfl ichtet, der 
Hafensicherheitsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach Absatz 1

1.   grundsätzlich nach Anmeldung und Absprache den 
Zutritt zu seinen Hafenanlagen und deren Besichti-
gung zu gewähren und

2.   Auskunft über die in Teil B Absatz 15 des ISPS-Codes 
aufgeführten Punkte zu geben, soweit er hierzu Anga-
ben machen kann, und auf Verlangen alle dazu erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(3) Nach Abschluss der Risikobewertung hat die Hafen-
sicherheitsbehörde einen Bericht nach Abschnitt A/15.7 
des ISPS-Codes zu erstellen und die Ergebnisse dem Ha-
fenanlagenbetreiber bekannt zu machen.

(4) Der Betreiber einer Hafenanlage ist verpfl ichtet, die 
Hafensicherheitsbehörde unverzüglich zu unterrichten, 
wenn sich die Art oder die Zweckbestimmung der Ha-
fenanlage ändert oder sonstige wesentliche Veränderun-
gen, insbesondere erhebliche bauliche Veränderungen 
oder Änderungen in der Geschäftsführung, eintreten.

(5) Die Hafensicherheitsbehörde hat die Risikobewer-
tung bei sicherheitsrelevanten Änderungen anzupassen. 
Eine Überprüfung muss mindestens einmal in fünf Jah-
ren vorgenommen werden.

§ 11 
Plan zur Gefahrenabwehr in der Hafenanlage

(1) Der Betreiber einer Hafenanlage hat auf der Grund-
lage des Berichts zur Risikobewertung nach §  10 Ab-
satz 3 einen auf die konkreten Gegebenheiten der jewei-
ligen Hafenanlage angepassten Plan zur Gefahrenab-
wehr gemäß Abschnitt A/16 des ISPS-Codes zu erstellen 
und fortzuschreiben. Der Plan zur Gefahrenabwehr in 
der Hafenanlage enthält insbesondere Vorkehrungen zur 
Gefahrenabwehr für die einzelnen Gefahrenstufen und 
ist unter Berücksichtigung von Teil B Absatz  16 des 
ISPS-Codes abzufassen. Dabei sind die Regelungen in 
Teil B Absatz 16.3 und 16.8 des ISPS-Codes verbindlich. 
Die Hafensicherheitsbehörde kann dem Betreiber der 
Hafenanlage eine angemessene Frist für die Erstellung 
oder Fortschreibung des Plans zur Gefahrenabwehr set-
zen.

(2) Unbeschadet seiner Pfl ichtenstellung und unter Be-
achtung von § 17 Absatz 1 und 3 kann der Betreiber der 
Hafenanlage einen anderen Rechtsträger mit der Erstel-
lung und Fortschreibung beauftragen oder sich dessen 
Unterstützung bedienen. 

(3) Der Plan zur Gefahrenabwehr in der Hafenanlage 
und wesentliche Änderungen bedürfen der Genehmigung 
durch die Hafensicherheitsbehörde. Die Genehmigung 
ist zu erteilen, wenn der Plan zur Gefahrenabwehr den 
sich aus dem Bericht zur Risikobewertung nach § 10 er-
gebenden Anforderungen an die Gefahrenabwehr für die 
Hafenanlage genügt. Die Hafensicherheitsbehörde betei-
ligt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens unter 
fachlichen Gesichtspunkten die zuständige Polizeibe-
hörde sowie die örtliche Ordnungsbehörde und den Trä-
ger der Brandschutzbedarfsplanung. Sie stellt der zu-
ständigen Polizeibehörde nach Erteilung der Genehmi-
gung eine Ausfertigung des Plans zur Gefahrenabwehr 
zur Verfügung.

(4) Besteht für die Hafenanlage kein genehmigter Plan 
zur Gefahrenabwehr, ist das Zusammenwirken mit 
Schiffen im Sinne des § 2 Absatz 1 unzulässig. Über Aus-

nahmen und die in einem solchen Fall einzuhaltenden 
Anforderungen entscheidet die Hafensicherheitsbehörde.

(5) Der Betreiber der Hafenanlage ist verpfl ichtet, die 
ihm nach dem genehmigten Plan zur Gefahrenabwehr 
obliegenden Maßnahmen durchzuführen. Dies gilt auch 
für alle organisatorischen Maßnahmen der Gefahrenab-
wehr, wie die zeitgerechte Durchführung von Schulun-
gen und Übungen gemäß der genehmigten Gefahrenab-
wehrplanung. Die Hafensicherheitsbehörde kann im 
Einzelfall für die Umsetzung bestimmter Maßnahmen 
eine angemessene Frist setzen.

(6) Der Betreiber der Hafenanlage ist verpfl ichtet, der 
Hafensicherheitsbehörde jederzeit Zutritt zu seiner An-
lage und deren Besichtigung zu gewähren, damit diese 
die Einhaltung der dem Betreiber der Hafenanlage ob-
liegenden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr überprüfen 
kann. Im Zusammenhang mit der Durchführung oder 
Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Union 
sind deren ausgewiesene Beauftragte berechtigt, die Ha-
fenanlagen in Nordrhein-Westfalen in Begleitung von 
Beschäftigten der Hafensicherheitsbehörde zu betreten.

(7) Die Hafensicherheitsbehörde stellt eine Erklärung 
über die Einhaltung der Vorschriften durch den Betreiber 
der Hafenanlage gemäß Absatz 16 Nummer 62 und 63 in 
Verbindung mit Anhang 2 des Teils B des ISPS-Codes 
aus.

§ 12 
Sicherheitserklärung

(1) Die beauftragte Person für die Gefahrenabwehr in 
der Hafenanlage kann die Erstellung einer Sicherheits-
erklärung verlangen, wenn ein Schiff, mit dem ein Zu-
sammenwirken mit der Hafenanlage stattfi nden soll, 
nicht den Bedingungen des Kapitels XI-2 des SOLAS-
Übereinkommens unterliegt.

(2) Die Hafensicherheitsbehörde kann die Erstellung 
einer Sicherheitserklärung und die Durchführung ent-
sprechender Gefahrenabwehrmaßnahmen in den Fällen 
des §  11 Absatz  4 Satz  2 sowie für durch den Plan zur 
Gefahrenabwehr bestimmte Fälle verlangen. Dies gilt 
auch, wenn eine den Anforderungen des Kapitels XI-2 
des SOLAS-Übereinkommens und des ISPS-Codes ge-
nügende Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen zwi-
schen Schiff und Hafenanlage auf andere Weise nicht si-
chergestellt werden kann.

(3) Zur Erstellung der Sicherheitserklärung und zur 
Durchführung der darin festgelegten Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr sind unbeschadet der Fälle des § 11 Ab-
satz 4 Satz 2 regelmäßig die beauftragte Person für die 
Gefahrenabwehr in der Hafenanlage und die beauftragte 
Person für die Gefahrenabwehr auf dem Schiff verpfl ich-
tet. Im Ausnahmefall kann eine andere vom Betreiber 
der Hafenanlage benannte Person verpfl ichtet im Sinne 
von Satz  1 sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn für 
die Hafenanlage vorübergehend keine beauftragte Per-
son für die Gefahrenabwehr nach § 9 benannt ist.

(4) Der Betreiber der Hafenanlage hat die Sicherheitser-
klärungen mindestens ein Jahr aufzubewahren und diese 
auf Verlangen der Hafensicherheitsbehörde vorzulegen.

Teil 3
Gefahrenabwehr in Häfen

§ 13 
Risikobewertung für den Hafen

(1) Die Hafensicherheitsbehörde führt unter Beachtung 
des Anhangs I der Richtlinie 2005/65/EG eine Risikobe-
wertung durch. Sie soll den besonderen Gegebenheiten 
in den für die Gefahrenabwehr relevanten Bereichen an-
gemessen Rechnung tragen. Dabei hat sie die Gefahren-
abwehrpläne für im Hafengebiet befi ndliche Hafenanla-
gen ergänzend zu berücksichtigen.

(2) Die Nutzer, Eigentümer und Verantwortlichen der 
Flächen und Einrichtungen in den für die Gefahrenab-
wehr relevanten Bereichen sind verpfl ichtet, der Hafensi-
cherheitsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Ab-
satz 1
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1.   nach Anmeldung und Absprache den Zutritt zu den 
Flächen und Einrichtungen und deren Besichtigung 
zu gewähren und

2.   Auskunft über die in Anhang I der Richtlinie 2005/65/
EG aufgeführten Punkte zu geben, soweit sie hierzu 
Angaben machen können, und auf Verlangen alle dazu 
erforderlichen Unterlagen zur Einsichtnahme zu 
überlassen.

(3) Nach Abschluss der Risikobewertung hat die Hafen-
sicherheitsbehörde im Benehmen mit der zuständigen 
Polizeibehörde sowie der örtlichen Ordnungsbehörde 
und den Trägern der Brandschutzbedarfs- und der Ge-
fahrenabwehrplanung für Großschadensereignisse hier-
über einen Bericht zu erstellen.

(4) Der Betreiber eines Hafens sowie die sonstigen Ei-
gentümer und Nutzer von Flächen im Hafen sind dazu 
verpfl ichtet, die Hafensicherheitsbehörde unverzüglich 
zu unterrichten, wenn sich die Art, die Nutzung oder die 
Zweckbestimmung von Flächen und Einrichtungen im 
Hafen ändert oder sonstige wesentliche Veränderungen, 
insbesondere erhebliche bauliche Veränderungen oder 
Änderungen in der Geschäftsführung des Hafenbetriebs, 
eintreten.

(5) Die Hafensicherheitsbehörde hat die Risikobewer-
tung bei sicherheitsrelevanten Änderungen anzupassen. 
Eine Überprüfung muss mindestens einmal in fünf Jah-
ren vorgenommen werden.

§ 14 
Festlegung der Hafengrenzen

(1) Nach Durchführung der Risikobewertung gemäß § 13 
legt die Hafensicherheitsbehörde die Hafengrenzen ent-
sprechend der Zielsetzung des §  1 fest und macht die 
Festsetzung öffentlich bekannt. Auf die öffentliche Be-
kanntmachung der Hafensicherheitsbehörde hat die Ge-
meinde, in deren Gebiet sich der Hafen befi ndet, durch 
ortsübliche Bekanntmachung hinzuweisen. Im Falle des 
§ 2 Absatz 4 gibt die Hafensicherheitsbehörde ihre Fest-
legung, dass die Grenzen des Hafens mit den Grenzen 
der Hafenanlage übereinstimmen, abweichend von 
Satz 1 dem Betreiber der Hafenanlage bekannt. Das Ha-
fengebiet kann von bereits bestehenden Festlegungen 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften abweichen.

(2) Bei wesentlichen Veränderungen der Struktur oder 
Nutzung des festgelegten Hafengebiets oder der hieran 
angrenzenden Flächen mit Auswirkung auf die Zielset-
zung des § 1 legt die Hafensicherheitsbehörde die Hafen-
grenzen unter Beachtung der Vorgaben des Absatzes 1 
neu fest.

§ 15 
Plan zur Gefahrenabwehr im Hafen

(1) Die Hafensicherheitsbehörde erstellt unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse der gemäß § 13 durchgeführ-
ten Risikobewertung einen Plan zur Gefahrenabwehr im 
Hafen und schreibt diesen fort. Der Plan zur Gefahren-
abwehr im Hafen trägt den besonderen Gegebenheiten 
verschiedener Bereiche des Hafens in angemessener 
Weise Rechnung und bezieht die Pläne zur Gefahrenab-
wehr für im Hafengebiet befi ndliche Hafenanlagen mit 
ein. Der Plan zur Gefahrenabwehr im Hafen enthält ins-
besondere Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr für die 
einzelnen Gefahrenstufen und muss entsprechend der 
Größe und Bedeutung des Hafens den Vorgaben des An-
hangs II der Richtlinie 2005/65/EG genügen.

(2) Die Erstellung des Plans zur Gefahrenabwehr durch 
die Hafensicherheitsbehörde erfolgt im Benehmen mit 
der zuständigen Polizeibehörde sowie der örtlichen 
 Ordnungsbehörde und den Trägern der Brandschutzbe-
darfs- und der Gefahrenabwehrplanung für Großscha-
densereignisse. Die Hafensicherheitsbehörde hört den 
Betreiber des Hafens sowie die sonstigen Eigentümer 
und Nutzer im Hafen zu den sie betreffenden Aspekten 
des Plans zur Gefahrenabwehr an. Nach der Fertigstel-
lung gibt die Hafensicherheitsbehörde den Plan zur Ge-
fahrenabwehr den in Satz  1 genannten Behörden be-
kannt. 

(3) Die Durchführung der im Plan zur Gefahrenabwehr 
im Hafen für die jeweiligen Gefahrenstufen vorgesehe-
nen Zugangskontrollen im Hafen obliegt der örtlich zu-
ständigen Polizeibehörde.

(4) Der Betreiber des Hafens sowie die sonstigen Eigen-
tümer und Nutzer im Hafen sind verpfl ichtet, die ihnen 
nach dem Plan zur Gefahrenabwehr obliegenden, von 
ihrer Eigensicherungspfl icht umfassten Maßnahmen 
durchzuführen. Die Hafensicherheitsbehörde kann im 
Einzelfall für die Umsetzung bestimmter Maßnahmen 
eine angemessene Frist setzen.

(5) Der Betreiber des Hafens und die sonstigen Rechts-
träger innerhalb des Hafens sind verpfl ichtet, der Hafen-
sicherheitsbehörde jederzeit Zutritt zu ihren Flächen 
und Einrichtungen und deren Besichtigung zu gewähren, 
damit diese die Einhaltung der Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr überprüfen kann. Im Zusammenhang mit der 
Durchführung oder Umsetzung von Rechtsakten der Eu-
ropäischen Union sind deren ausgewiesene Beauftragte 
berechtigt, die Häfen in Nordrhein-Westfalen in Beglei-
tung von Beschäftigten der Hafensicherheitsbehörde zu 
betreten.

(6) Die Hafensicherheitsbehörde hat den Plan zur Ge-
fahrenabwehr bei sicherheitsrelevanten Änderungen 
unter Berücksichtigung der durch Übungen gewonnenen 
Erkenntnisse anzupassen. Der Hafenbetreiber, die sons-
tigen Eigentümer der Hafenfl ächen und die Nutzer im 
Hafen haben hierzu der Hafensicherheitsbehörde ent-
sprechende Änderungen anzuzeigen. Der Plan zur Ge-
fahrenabwehr im Hafen wird durch die Hafensicher-
heitsbehörde regelmäßig, höchstens im Abstand von fünf 
Jahren, überprüft.

§ 16 
Beauftragte Person für die Gefahrenabwehr im Hafen

(1) Der Hafenbetreiber hat der Hafensicherheitsbehörde 
eine fachlich und persönlich geeignete beauftragte Per-
son für die Gefahrenabwehr im Hafen sowie mindestens 
eine geeignete Vertretung zu benennen und diese nach 
Zustimmung durch die Hafensicherheitsbehörde zu be-
stellen. Die Hafensicherheitsbehörde stimmt einer Be-
stellung zu, wenn die benannte Person die Voraussetzun-
gen des Absatzes 3 erfüllt. 

(2) Die beauftragte Person für die Gefahrenabwehr im 
Hafen nimmt die Aufgaben einer Kontaktstelle für alle 
Fragen der Gefahrenabwehr im Hafen wahr. Es ist eine 
enge Zusammenarbeit zwischen allen beauftragten Per-
sonen für die Gefahrenabwehr innerhalb eines Hafenge-
biets sicherzustellen. Eine beauftragte Person für die Ge-
fahrenabwehr im Hafen kann für mehrere Häfen 
zuständig sein.

(3) Die beauftragte Person für die Gefahrenabwehr im 
Hafen sowie deren Vertretung müssen

1.   über die Fachkenntnisse entsprechend §  9 Absatz  2 
Nummer 1 verfügen,

2.   entsprechend § 9 Absatz 2 Nummer 2 an einer fachli-
chen Ausbildung teilgenommen haben und hierüber 
eine Teilnahmebescheinigung nachweisen,

3.   über weitere fachspezifi sche Informationen bezüglich 
der Anforderungen, Organisation und Umsetzung der 
Gefahrenabwehr in einem Hafengebiet verfügen, die 
im Einzelfall von der Hafensicherheitsbehörde auf ge-
eignete Weise vermittelt oder bereitgestellt werden 
und

4.  zuverlässig im Sinne von § 20 sein.

§ 9 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.

Teil 4
Zuverlässigkeitsüberprüfungen und datenschutz-

rechtliche Bestimmungen

§ 17 
Zuverlässigkeitsüberprüfungen

(1) Zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit der 
Häfen und Hafenanlagen in Nordrhein-Westfalen und 
der mit ihnen in Kontakt kommenden Schiffe ist unter 
Berücksichtigung der berufl ichen Tätigkeit beziehungs-
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weise der mit einem Beschäftigungsverhältnis verbunde-
nen Zugriffsmöglichkeiten auf besonders schutzwürdige 
Daten oder Einrichtungen die Zuverlässigkeit folgender 
Personen festzustellen:

1.   Personen, die als beauftragte Person für die Gefahren-
abwehr in der Hafenanlage gemäß § 9 oder im Hafen 
gemäß § 16 eingesetzt werden,

2.   Personen, die an der Erstellung eines Plans zur Ge-
fahrenabwehr in der Hafenanlage mitwirken oder an-
sonsten Zugriff auf diesbezügliche Daten haben und

3.   Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit Zugang zu der 
Risikobewertung und dem Plan zur Gefahrenabwehr 
für den Hafen oder die Hafenanlage haben oder in be-
sonderen Sicherheitsbereichen eingesetzt sind, soweit 
die Hafensicherheitsbehörde dies für erforderlich hält.

(2) Die Überprüfung entfällt, 

1.   wenn die betroffene Person innerhalb der vorausge-
gangen fünf Jahre einer erweiterten Sicherheitsüber-
prüfung nach §  9 des Sicherheitsüberprüfungsgeset-
zes vom 20. April 1994 (BGBl.  I S.  867), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 
(BGBl.  I S. 2576) geändert worden ist, oder einer er-
weiterten Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitser-
mittlungen nach §  10 des Sicherheitsüberprüfungs-
gesetzes oder der jeweils entsprechenden landesrecht-
lichen Vorschriften ohne nachteilige Erkenntnisse 
unterzogen wurde,

2.   wenn die betroffene Person ohne verbleibende Zweifel 
an ihrer Zuverlässigkeit einer zumindest gleichwerti-
gen Überprüfung im Inland oder in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union unterzogen worden ist, 
für die Gültigkeitsdauer der anlässlich dieser Über-
prüfung erteilten Unbedenklichkeitsbescheinigung, 
höchstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren seit 
der Durchführung der gleichwertigen Zuverlässig-
keitsüberprüfung oder

3.   bei öffentlichen Bediensteten des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden und der Gemeindeverbände, die in 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben Einsicht in Risikobe-
richte und Gefahrenabwehrpläne nehmen oder Häfen 
und Hafenanlagen betreten sowie im Einsatzfall bei 
Beschäftigten der Rettungsdienste und des Brand- 
und Katastrophenschutzes.

(3) Die jeweilige Tätigkeit nach Absatz 1 darf erst aufge-
nommen und der Einsatz in einem entsprechenden Tätig-
keitsbereich im Sinne des Absatzes 1 darf erst erfolgen, 
wenn die Zuverlässigkeit der betroffenen Person durch 
die Hafensicherheitsbehörde nach Maßgabe dieses Ge-
setzes festgestellt wurde.

(4) Sofern in den nordrhein-westfälischen Häfen die Be-
troffenen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 erst im Rah-
men der Risikobewertung gemäß §  13 ermittelt werden, 
ist deren Zuverlässigkeit festzustellen, bevor der Plan zur 
Gefahrenabwehr für den Hafen gemäß § 15 erstellt wird, 
spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Er-
stellung des Risikoberichts gemäß § 13 Absatz 3.

§ 18 
Datenerhebung

(1) Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit darf die Hafen-
sicherheitsbehörde die Identität der betroffenen Person 
feststellen.

(2) Zum Zwecke der Zuverlässigkeitsüberprüfung darf 
die Hafensicherheitsbehörde die für den Wohnsitz oder 
den gewöhnlichen Aufenthaltsort der betroffenen Person 
zuständige Polizeibehörde des Landes Nordrhein-West-
falen, das Landeskriminalamt des Landes Nordrhein-
Westfalen und die Verfassungsschutzbehörde des Landes 
Nordrhein-Westfalen ersuchen, vorhandene Informatio-
nen im Sinne des § 20 zu übermitteln. Die Daten dürfen 
auch im Wege eines automatisierten Abrufverfahrens 
oder einer regelmäßigen Datenübermittlung abgefragt 
und übermittelt werden. Das Ersuchen erstreckt sich auf

1.  die Personenfahndungsdateien,

2.  die Kriminalaktennachweise und

3.  die polizeilichen Staatsschutzdateien.

Bei der Verfassungsschutzbehörde des Landes Nord-
rhein-Westfalen erfolgt die Abfrage des nachrichten-
dienstlichen Informationssystems. Die beteiligte Polizei-
behörde des Landes Nordrhein-Westfalen, das 
Landeskriminalamt des Landes Nordrhein-Westfalen 
sowie die Verfassungsschutzbehörde des Landes Nord-
rhein-Westfalen teilen der Hafensicherheitsbehörde 
sämtliche für die Beurteilung der Zuverlässigkeit rele-
vanten Erkenntnisse mit.

(3) Hat die betroffene Person ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort in einem anderen Bundes-
land, so ist das Ersuchen nach Absatz 2 an die in diesem 
Bundesland zuständige Polizeivollzugsbehörde und an 
die Verfassungsschutzbehörde des Landes Nordrhein-
Westfalen zu richten. Hatte die betroffene Person in den 
letzten zehn Jahren vor der Zuverlässigkeitsüberprüfung 
Wohnsitze auch in anderen Bundesländern, so können 
neben den in Absatz 2 genannten Behörden des Landes 
Nordrhein-Westfalen auch die für diese Wohnsitze zu-
ständigen Polizeivollzugsbehörden um die Übermittlung 
dort vorhandener bedeutsamer Informationen im Sinne 
des § 20 ersucht werden.

(4) Hat die betroffene Person weder Wohnsitz noch ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort innerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland, so ist das Ersuchen nach Absatz  2 an 
die für den Unternehmenssitz des Arbeitgebers zustän-
dige Polizeivollzugs- und die Verfassungsschutzbehörde 
des Landes Nordrhein-Westfalen zu richten. Hat auch 
der Arbeitgeber der betroffenen Person keinen Unter-
nehmenssitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, 
so ist das Ersuchen nach Absatz 2 ausschließlich an das 
Landeskriminalamt des Landes Nordrhein-Westfalen zu 
richten. Satz 2 gilt entsprechend in den Fällen, in denen 
die betroffene Person innerhalb der letzten zehn Jahre 
vor der Zuverlässigkeitsüberprüfung Wohnsitze im Aus-
land hatte.

(5) Die Hafensicherheitsbehörde ersucht darüber hinaus, 
soweit im Einzelfall erforderlich, die folgenden Stellen 
um Auskunft über vorhandene, für die Beurteilung der 
Zuverlässigkeit bedeutsame Informationen im Sinne des 
§ 20:

1.  die Polizeivollzugsbehörden,

2.  das Bundeskriminalamt,

3.  das Zollkriminalamt,

4.  den Bundesnachrichtendienst,

5.  den Militärischen Abschirmdienst,

6.  den gegenwärtigen Arbeitgeber und

7.   bei ausländischen betroffenen Personen die zustän-
dige Ausländerbehörde im Hinblick auf Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung der öffentlichen Si-
cherheit durch die betroffene Person.

(6) Bestehen auf Grund der durch die beteiligten Stellen 
übermittelten Informationen Anhaltspunkte für Zweifel 
an der Zuverlässigkeit der betroffenen Person, kann die 
Hafensicherheitsbehörde zusätzlich zur Behebung dieser 
Zweifel bei den Strafverfolgungsbehörden Auskünfte 
einholen. Sie kann von der betroffenen Person selbst 
weitere Informationen einholen oder gegebenenfalls 
deren Vorlage verlangen.

§ 19 
Mitwirkung, Verfahren und Benachrichtigungspflichten

(1) Die Betreiber von Häfen und Hafenanlagen sowie die 
Arbeitgeber von Personen im Sinne von §  17 Absatz  1 
Nummer 2 und 3 sind verpfl ichtet, der Hafensicherheits-
behörde die einer Zuverlässigkeitsüberprüfung zu unter-
ziehenden Beschäftigten mitzuteilen.

(2) Personen im Sinne des § 17 Absatz 1 beantragen die 
Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung bei der 
Hafensicherheitsbehörde.

(3) In dem Antrag sind von der betroffenen Person anzu-
geben:

 1.  der Name, einschließlich früherer Namen,

 2.  der Geburtsname,

 3.  sämtliche Vornamen,
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 4.  das Geschlecht,

 5.  das Geburtsdatum,

 6.  der Geburtsort und das Geburtsland,

 7.   die Wohnsitze der letzten zehn Jahre vor der Über-
prüfung, hilfsweise der gewöhnliche Aufenthaltsort,

 8.  die Staatsangehörigkeit,

 9.  die Personalausweis- oder Passnummer,

10.  der Arbeitgeber,

11.  die vorgesehene Tätigkeit und

12.   sonstige für die Beurteilung der Zuverlässigkeit be-
deutsame Sachverhalte im Sinne des § 20.

(4) Die betroffene Person ist verpfl ichtet, an ihrer Über-
prüfung mitzuwirken und wahrheitsgemäße Angaben zu 
machen. Sie kann Angaben verweigern, die für sie oder 
eine der in §  52 Absatz  1 der Strafprozessordnung ge-
nannten Personen die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung, 
der Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit oder von diszi-
plinar- oder arbeitsrechtlichen Maßnahmen begründen 
könnten.

(5) Die Überprüfung wird durch den Antrag der betrof-
fenen Person eingeleitet. Sie ist über die Verpfl ichtung, 
wahrheitsgemäße Angaben zu machen, sowie über das 
Recht, Angaben im Sinne des Absatzes 4 verweigern zu 
können, rechtzeitig vorher zu belehren. Darüber hinaus 
ist die betroffene Person bei Antragstellung über den 
Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
sowie über die Stellen nach §  18, bei denen Daten und 
Informationen abgefragt werden, und die Stellen, die 
nach den Absätzen 8 und 9 über das Ergebnis der Über-
prüfung und die zu Grunde liegenden Erkenntnisse in-
formiert werden, zu unterrichten.

(6) Bestehen nach der Zuverlässigkeitsüberprüfung 
keine Bedenken gegen eine Beschäftigung oder Tätigkeit 
im Sinne des § 17 Absatz 1, so erhält die betroffene Per-
son von der Hafensicherheitsbehörde einen schriftlichen 
Bescheid über die Unbedenklichkeit. Der Bescheid wird 
unter Berücksichtigung der Anforderung an die regelmä-
ßige Erneuerung der Überprüfung gemäß Absatz 12 be-
fristet.

(7) Soweit die eingeholten Auskünfte Zweifel an der Zu-
verlässigkeit begründen, gibt die Hafensicherheitsbe-
hörde der betroffenen Person vor ihrer Entscheidung Ge-
legenheit, sich zu den maßgeblichen Erkenntnissen zu 
äußern. Die Anhörung hat den Schutz geheimhaltungs-
bedürftiger Erkenntnisse zu gewährleisten und im Falle 
von Auskünften durch die Strafverfolgungsbehörden 
eine Gefährdung des Untersuchungszwecks auszuschlie-
ßen. Stammen die Erkenntnisse von einer der in § 18 Ab-
satz  2 bis 4, Absatz  5 Nummer  1 bis 5 und 7 oder Ab-
satz 6 Satz 1 genannten Behörden, so ist hinsichtlich der 
Bekanntgabe der Erkenntnisse das Einvernehmen dieser 
Stellen erforderlich. §  28 Absatz  3 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S.  294) geändert 
worden ist, fi ndet Anwendung.

(8) Können bestehende Zweifel an der Zuverlässigkeit 
der Person nicht ausgeräumt werden, ist die Zuverlässig-
keit zu verneinen. In diesen Fällen wird der betroffenen 
Person die Entscheidung mit den maßgeblichen Gründen 
durch schriftlichen, mit Rechtsmittelbelehrung versehe-
nen Bescheid mitgeteilt. Die Begründung hat den Schutz 
geheimhaltungsbedürftiger Erkenntnisse und Tatsachen 
zu gewährleisten und im Falle von Auskünften durch die 
Strafverfolgungsbehörden eine Gefährdung des Untersu-
chungszwecks auszuschließen. Absatz  7 Satz  3 gilt ent-
sprechend. Die Hafensicherheitsbehörde unterrichtet das 
Landeskriminalamt des Landes Nordrhein-Westfalen 
über die Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung.

(9) Die Hafensicherheitsbehörde unterrichtet die Verfas-
sungsschutzbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Zuverlässigkeitsüberprüfung. Sie 
setzt den betreffenden Arbeitgeber, bei dem die Tätigkeit 
oder der Einsatz erfolgt beziehungsweise erfolgen soll, 
über das Ergebnis der Zuverlässigkeitsüberprüfung in 
Kenntnis. Die dem Ergebnis zu Grunde liegenden Er-

kenntnisse dürfen dem Arbeitgeber nicht mitgeteilt wer-
den. Weitere Informationen dürfen dem Arbeitgeber mit-
geteilt werden, soweit sie für die Durchführung eines 
arbeitsgerichtlichen Verfahrens im Zusammenhang mit 
der Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich sind.

(10) Werden der Hafensicherheitsbehörde nach festge-
stellter Zuverlässigkeit und Erlass des Bescheids über 
die Unbedenklichkeit Tatsachen bekannt, die Zweifel an 
der Zuverlässigkeit einer in §  17 Absatz  1 genannten 
Person begründen, so hat sie deren Zuverlässigkeit von 
Amts wegen neu zu überprüfen. Die gemäß § 18 beteilig-
ten Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Arbeitgeber haben die Hafensicherheitsbehörde unver-
züglich zu unterrichten, falls sie von solchen Tatsachen 
Kenntnis erlangen oder sich mitgeteilte Erkenntnisse als 
unrichtig erweisen. Absatz  7 und §  18 Absatz  6 gelten 
entsprechend.

(11) Führt die neue Überprüfung zu Zweifeln an der Zu-
verlässigkeit, die nicht ausgeräumt werden können, ist 
der nach Absatz 6 erteilte Bescheid über die Unbedenk-
lichkeit aufzuheben. Im Falle dieser Aufhebung gelten 
die Absätze 8 und 9 entsprechend.

(12) Unbeschadet des Absatzes 10 ist die Feststellung der 
Zuverlässigkeit von den in § 17 Absatz 1 genannten Per-
sonen im Abstand von fünf Jahren nach Bekanntgabe 
des letzten Überprüfungsergebnisses neu zu beantragen. 
Hat die betroffene Person die erneute Feststellung der 
Zuverlässigkeit spätestens drei Monate vor Ablauf der 
fünf Jahre seit der Bekanntgabe des letzten Überprü-
fungsergebnisses beantragt, so gilt sie bis zum Abschluss 
der neuerlichen Zuverlässigkeitsüberprüfung als zuver-
lässig.

(13) Für die Auskunftserteilung an die betroffene Person 
und die Akteneinsicht durch diese fi ndet § 24 des Sicher-
heitsüberprüfungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 7. 
März 1995 (GV. NRW. S. 210), das zuletzt durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 5 April 2005 (GV. NRW. S. 306) geän-
dert worden ist, entsprechende Anwendung.

§ 20 
Feststellung der Zuverlässigkeit

(1) Die Hafensicherheitsbehörde bewertet die Zuverläs-
sigkeit der betroffenen Person auf Grund einer Gesamt-
würdigung des Einzelfalles.

(2) In der Regel fehlt es an der erforderlichen Zuverläs-
sigkeit,

1.   wenn die betroffene Person innerhalb der letzten zehn 
Jahre vor der Überprüfung wegen eines Verbrechens 
verurteilt wurde,

2.   wenn die betroffene Person innerhalb der letzten zehn 
Jahre wegen einer vorsätzlichen Straftat, die eine be-
sondere Schwere oder hinsichtlich der Art oder Um-
stände eine ausgeprägte Verantwortungslosigkeit in 
einer besonderen Pfl ichtenstellung oder sonstige cha-
rakteristische Merkmale erkennen lässt, die im Zu-
sammenhang mit der beabsichtigten Tätigkeit im Be-
reich der Gefahrenabwehr in Häfen und 
Hafenanlagen oder mit dem hieran geknüpften Ver-
antwortungsbereich von besonderer Bedeutung sind, 
zu einer Freiheitsstrafe von wenigstens sechs Monaten 
verurteilt wurde oder

3.   wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass die betroffene Person einzeln oder als Mitglied 
einer Partei, eines Vereins oder einer Organisation Be-
strebungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 1, 3 und 4 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 20. Dezember 
1990 (BGBl. I S. 2954, 2970), das zuletzt durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 20. Juni 2013 (BGBl. I S. 1602) ge-
ändert worden ist, verfolgt oder unterstützt oder in-
nerhalb der letzten zehn Jahre verfolgt oder unter-
stützt hat.

(3) Die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nummer 2 liegen 
insbesondere bei Straftaten nach den Vorschriften über 
Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaates, Landesverrat oder Gefährdung der 
äußeren Sicherheit vor.

(4) Bei Verurteilungen und Bestrebungen nach Absatz 2, 
die länger als zehn Jahre zurück liegen, oder bei Vorlie-
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gen sonstiger Erkenntnisse ist im konkreten Einzelfall 
zu prüfen, ob sich daraus im Hinblick auf die Sicherheit 
der Häfen und Hafenanlagen oder der in den Häfen ab-
zufertigenden Schiffe Zweifel an der Zuverlässigkeit der 
zu überprüfenden Person ergeben.

Als sonstige Erkenntnisse kommen insbesondere in Be-
tracht:

1.   laufende oder eingestellte Ermittlungs- und Strafver-
fahren,

2.   der Verdacht der Tätigkeit für fremde Nachrichten-
dienste,

3.   Sachverhalte, aus denen sich eine Erpressbarkeit 
durch Dritte ergibt oder

4.   Betäubungsmittel- und gegebenenfalls Alkoholabhän-
gigkeit.

(5) Darüber hinaus können weitere Umstände, wie ins-
besondere das Zusammentreffen mehrfacher Verurteilun-
gen zu Freiheitsstrafen unter sechs Monaten oder zu 
Geldstrafen für verschiedene Straftaten oder auch Be-
rufsverbote, im Einzelfall zur Unzuverlässigkeit der be-
troffenen Person führen.

§ 21 
Zweckbindung, Nutzung, Verarbeitung, Berichtigung, 

Sperrung und Löschung personenbezogener Daten

(1) Die Hafensicherheitsbehörde darf die nach § 18 und 
§  19 Absatz  10 Satz  2 erhobenen personenbezogenen 
Daten nur zum Zwecke der Überprüfung der Zuverläs-
sigkeit verwenden.

(2) Die in §  18 genannten Behörden des Landes Nord-
rhein-Westfalen sowie die in §  18 Absatz  5 Nummer  6 
genannte Stelle dürfen zum Zwecke ihrer Benachrichti-
gungs- und Übermittlungspfl ichten Name, Vorname, Ge-
burtsort, Geburtsdatum, Wohnort und Staatsangehörig-
keit des Betroffenen sowie die Aktenfundstelle 
speichern. Die Verfassungsschutzbehörde des Landes 
Nordrhein-Westfalen darf zu diesem Zweck die in Satz 1 
genannten personenbezogenen Daten der betroffenen 
Person und ihre Aktenfundstelle zusätzlich auch in den 
gemeinsamen Dateien nach § 6 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes speichern. Sie darf die gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten im Rahmen des erforderlichen 
Umfangs auch nutzen und übermitteln zur Aufklärung 
von sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstlichen 
Tätigkeiten für eine fremde Macht oder von Bestrebun-
gen, die darauf gerichtet sind, Gewalt anzuwenden oder 
Gewaltanwendungen vorzubereiten oder zur Aufklärung 
sonstiger Bestrebungen von erheblicher Bedeutung.

(3) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn 
sie unrichtig oder unvollständig sind. Die Änderung der 
Daten und die Ursache der unrichtigen oder unvollstän-
digen Information sind in geeigneter Weise zu dokumen-
tieren. Sind personenbezogene Daten in Akten zu berich-
tigen, ist in geeigneter Weise kenntlich zu machen, zu 
welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund diese Daten 
unrichtig oder unvollständig waren oder geworden sind.

(4) Die im Rahmen einer Zuverlässigkeitsüberprüfung 
gespeicherten personenbezogenen Daten sind von der 
Hafensicherheitsbehörde und von den nach §  18 Ab-
satz  2 und 4 beteiligten Behörden des Landes Nord-
rhein-Westfalen und den nach § 18 Absatz 5 Nummer 6 
Beteiligten zu löschen

1.   zu dem Zeitpunkt, in dem der Unbedenklichkeitsbe-
scheid seine Gültigkeit verliert, es sei denn, die betrof-
fene Person hat erneut einen Antrag auf Überprüfung 
ihrer Zuverlässigkeit gestellt oder

2.   ein Jahr nachdem die Zuverlässigkeit verneint worden 
ist, es sei denn, die betroffene Person hat erneut einen 
Antrag auf Überprüfung ihrer Zuverlässigkeit ge-
stellt.

Zur Gewährleistung der Löschungen unterrichtet die 
Hafensicherheitsbehörde die in Satz 1 genannten Behör-
den und Stellen bei Eintritt der Voraussetzungen nach 
den Nummern 1 und 2. Im Übrigen sind personenbezo-
gene Daten zu löschen, wenn ihre Speicherung unzuläs-
sig ist.

(5) Wenn Grund zu der Annahme besteht, dass durch die 
Löschung die schutzwürdigen Interessen der betroffenen 
Person beeinträchtigt würden, sind die Daten zu sperren 
und mit einem Sperrvermerk zu versehen. Gesperrte Da-
ten dürfen nur mit Einwilligung der betroffenen Person 
verwendet werden.

Teil 5
Schlussvorschriften

§ 22 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

 1.   entgegen §  6 Absatz  3 Anordnungen der Hafensi-
cherheitsbehörde nicht befolgt,

 2.   gegen seine Pfl icht verstößt, der Hafensicherheitsbe-
hörde eine beauftragte Person für die Gefahrenab-
wehr in der Hafenanlage gemäß § 9 Absatz 1 oder im 
Hafen gemäß §  16 Absatz  1 sowie mindestens eine 
geeignete Vertretung zu benennen oder diese zu be-
stellen,

 3.   gegen seine Mitwirkungs- und Auskunftspfl ichten 
nach § 10 Absatz 2 oder § 13 Absatz 2 verstößt,

 4.   seiner Unterrichtungspfl icht nach § 10 Absatz 4 oder 
§ 13 Absatz 4 nicht nachkommt,

 5.   gegen seine Pfl icht verstößt, einen Plan zur Gefah-
renabwehr nach § 11 Absatz 1 innerhalb einer durch 
die Hafensicherheitsbehörde gesetzten Frist zu erar-
beiten oder fortzuschreiben,

 6.   entgegen §  11 Absatz  4 Satz  1 ohne genehmigten 
Plan zur Gefahrenabwehr Schiffe im Sinne des §  2 
Absatz 1 abfertigt oder gegen die Anforderungen der 
Hafensicherheitsbehörde im Rahmen einer Ausnah-
megenehmigung nach § 11 Absatz 4 Satz 2 verstößt,

 7.   gegen seine Pfl icht verstößt, die ihm gemäß dem ge-
nehmigten Plan zur Gefahrenabwehr obliegenden 
Maßnahmen nach § 11 Absatz 5 oder § 15 Absatz 4 
innerhalb einer durch die Hafensicherheitsbehörde 
gesetzten Frist durchzuführen,

 8.   entgegen seiner Pfl icht gemäß §  11 Absatz  6 oder 
§ 15 Absatz 5 ein Betreten oder Besichtigen nicht er-
möglicht,

 9.   gegen seine Aufbewahrungs- oder Vorlagepfl icht ge-
mäß § 12 Absatz 4 verstößt,

10.   entgegen §  17 Absatz  3 eine Tätigkeit im Sinne des 
§  17 Absatz  1 aufnimmt, ohne dass seine Zuverläs-
sigkeit durch die Hafensicherheitsbehörde festge-
stellt wurde,

11.   entgegen § 17 Absatz 3 entweder als Arbeitgeber ge-
genüber Beschäftigten oder als Verantwortlicher für 
eine Hafenanlage gegenüber Dritten die Aufnahme 
einer Tätigkeit nach § 17 Absatz 1 oder den Einsatz 
in einem Tätigkeitsbereich im Sinne des §  17 Ab-
satz 1 anordnet oder zulässt,

12.   als Betreiber eines Hafens oder einer Hafenanlage 
oder als Arbeitgeber einer Person im Sinne des § 17 
Absatz 1 Nummer 2 und 3 gegen seine Mitwirkungs-
pfl ichten nach § 19 Absatz 1 verstößt,

13.   als Person im Sinne des §  17 Absatz  1 gegen seine 
Mitwirkungspfl ichten nach §  19 Absatz  2, 3, 4 oder 
12 verstößt oder entgegen § 19 Absatz 4 nicht wahr-
heitsgemäße Angaben macht oder

14.   als Arbeitgeber gegen seine Unterrichtungspfl icht 
nach §  19 Absatz  10 Satz  2 oder seine Pfl icht zum 
Löschen personenbezogener Daten nach §  21 Ab-
satz 4 verstößt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
10 000 Euro geahndet werden.

(2) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des §  36 
Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 18 des Geset-
zes vom 10. Oktober 2013 (BGBl.  I S.  3786) geändert 
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worden ist, ist die Hafensicherheitsbehörde nach § 4 Ab-
satz 1.

§ 23 
Gebühren

Die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen der 
Hafensicherheitsbehörde richtet sich nach dem Gebüh-
rengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. 
NRW. S.  524), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) geändert worden 
ist.

§ 24 
Erlass von Rechtsverordnungen

Das für den Verkehr zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung

1.   weitere Einzelheiten zur Datenerhebung und -über-
mittlung sowie zum Verfahren für die Zuverlässig-
keitsüberprüfung zu regeln und

2.   Umfang und Inhalt der Ausbildungsveranstaltungen 
im Sinne des §  9 Absatz  3 sowie das Verfahren zur 
Überprüfung der Anforderungen festzulegen.

§ 25 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz wird das allgemeine Persönlich-
keitsrecht (Artikel 2 Absatz  1 in Verbindung mit Arti-
kel  1 Absatz  1 des Grundgesetzes), das Recht auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2 Absatz  1 des 
Grundgesetzes), auf Freiheit der Person (Artikel 2 Ab-
satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), auf Freizügigkeit (Arti-
kel 11 des Grundgesetzes), auf Berufsfreiheit (Artikel 12 
des Grundgesetzes), auf Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) und das Recht auf Eigen-
tum (Artikel 14 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

§ 26 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Hafensicherheitsgesetz vom 30. Ok-
tober 2007 (GV. NRW. S.  470), das durch Gesetz vom 
9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 135) geändert worden ist, 
außer Kraft.
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